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Mit der Verordnung (EG) Nr. 1192/2008 vom 17. November 2008 (ABl. EU Nr. L 329,  
S. 1 ff) - ÄnderungsVO -, die mit Erlass vom 19. Dezember 2008 - III B 1 -  
Z 1210/06/0001 DOK 2008/0701369 bekannt gegeben worden ist, wurden 
 

·  die Regelungen über die bestehenden vereinfachten Verfahren zur Überführung in 
den zollrechtlich freien Verkehr überarbeitet und 

 
·  Vorschriften über die einzige Bewilligung für vereinfachte Verfahren zur Überführung 

in den zollrechtlich freien Verkehr eingeführt. 
 
Aus diesem Grund war es erforderlich, die Dienstvorschrift „Vereinfachte Verfahren zur  
Überführung in den freien Verkehr“ zu überarbeiten. Die in der Anlage beigefügte neue 
Fassung der Dienstvorschrift ist mit ihrer Veröffentlichung anzuwenden und ersetzt die 
bisherigen Regelungen. Auf das Verfahren für bestehende Bewilligungen weise ich 
ausdrücklich hin (vgl. Ziffer 2). 
 
Dieser Erlass ersetzt den Erlass vom 1. Dezember 1998 - III B 1 - Z 1210 - 32/98 -, 
veröffentlicht unter Z 12 09. 
 
Nachfolgend wird erläutert, wie hinsichtlich der Übergangsregelungen für die elektronische 
Übermittlung von Zollanmeldungen und sonstigen Mitteilungen (vgl. Artikel 253a letzter  
Absatz ZK-DVO, Artikel 3 Absatz 5 ÄnderungsVO) sowie der Neubewertung der 
bestehenden Bewilligungen (vgl. Artikel 253b Absatz 1 ZK-DVO, Artikel 2 ÄnderungsVO) zu 
verfahren ist. Darüber hinaus sind die wesentlichen Änderungen der überarbeiteten 
Dienstvorschrift Z 12 10 dargestellt.  
 
 
1. Übergangsregelungen für die elektronische Übermittlung von Zollanmeldungen und 
anderen Mitteilungen 
 

Bewilligungen, die eine papiergestützte Abwicklung vorsehen, können nur noch bis zum 
31. Dezember 2010 erteilt werden (Artikel 253b Absatz 1 ZK-DVO, Übergangsfrist gemäß 
Artikel 3 Absatz 5 ÄnderungsVO). Die Bewilligungen sind vorbehaltlich einer Umstellung auf 
eine elektronische Übermittlung bis zum 1. Januar 2011 zu befristen. In die Bewilligung ist 
ein entsprechender Zusatz über die Befristung aufzunehmen. Bewilligungen, deren 
Abwicklung nicht auf die elektronische Übermittlung umgestellt wird, sind zum  
31. Dezember 2010 zu widerrufen. 
 
Standardschreiben zur Unterrichtung der Bewilligungsinhaber werden in Kürze zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
2. Neubewertung der bestehenden Bewilligungen 
 

Die vor dem 1. Januar 2009 erteilten Bewilligungen sind bis zum 1. Januar 2012 nach 
Maßgabe der ÄnderungsVO und der überarbeiteten Dienstvorschrift Z 12 10 zu überprüfen 
und neu zu erteilen. Dabei ist der Fragenkatalog zur Selbstbewertung zu verwenden  
(vgl. Ziffer 3 Buchstabe d). 
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Die Neuerteilung bzw. der Widerruf der Bewilligungen hat grundsätzlich einheitlich zum 
1. Januar 2012 zu erfolgen. Bis zu diesen Termin bleiben alle bestehenden Bewilligungen in 
der jeweiligen Form erhalten, damit sich die Unternehmen auf das Ergebnis der 
Neubewertung (z. B. Widerruf, keine Bewilligung von weiteren Vereinfachungen im 
Anschreibeverfahren) einstellen können. Auf Wunsch des jeweiligen Unternehmens kann 
jedoch eine Neuerteilung bzw. der Widerruf auch direkt nach der Neubewertung 
vorgenommen werden. 
 
Standardschreiben zur Unterrichtung der Bewilligungsinhaber werden in Kürze zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
3. Wesentliche Änderungen in der Dienstvorschrift  
 

a) Nutzung des Anschreibeverfahrens 
 

Für Waren, die Verboten und Beschränkungen unterliegen, sowie verbrauchsteuerpflichtige 
Waren ist die Nutzung des Anschreibeverfahrens nur eingeschränkt oder nicht möglich.  
 
 
aa) Waren, die Verboten und Beschränkungen unterliegen  
 

Die Prüfung, ob Waren in das Verfahren übergeführt werden dürfen, erfolgt durch den 
Bewilligungsinhaber, der verpflichtet ist, sich vor der Anschreibung über bestehende 
Einfuhrbeschränkungen und -verbote zu informieren. 
Sollen Waren, die Verboten und Beschränkungen unterliegen, in das Verfahren übergeführt 
werden, sind für diese Waren genaue Angaben, einschließlich der Codenummer und 
Warenbeschreibung, erforderlich. Die Waren sind explizit in der Bewilligung aufzuführen und 
das Abfertigungsverfahren ist - ggf. in Absprache mit der zuständigen Behörde - genau 
festzulegen. 
 
Auf die Absätze 210 und 287 der Dienstvorschrift wird hingewiesen. 
 
 
bb) Inanspruchnahme von weiteren Vereinfachungen im Anschreibeverfahren  
 

Wird im Anschreibeverfahren anstatt der grundsätzlichen Überlassung durch Prüfung der 
Anschreibemitteilung durch die Abfertigungszollstelle eine weitere Vereinfachung (z. B. 
Überlassung durch Fristablauf) beantragt, sind für die betreffenden Waren genaue Angaben, 
einschließlich der Codenummer und Warenbeschreibung, erforderlich. 
 
Bei Neubewilligungen sind die weiteren Vereinfachungen restriktiv zu handhaben und erst zu 
gewähren, wenn die Bewilligung für einen nach Risikokriterien festzulegenden Zeitraum 
ohne Beanstandung genutzt wurde. 
 
Auf die Absätze 210, 264, 287 und 293 ff. der Dienstvorschrift wird hingewiesen. 
 
 
cc) Verbrauchsteuerpflichtige Waren 
 

Bei diesen Waren kommt eine Überlassung durch Fristablauf und mit Wirkung im Zeitpunkt 
der Anschreibung nur unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht. So sind 
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Beförderungsaussetzungsverfahren nach den Verbrauchsteuergesetzen - bis auf in 
Rohrleitungen beförderte Waren - nicht möglich. 
 
Auf die Absätze 104, 295 und 296 der Dienstvorschrift wird hingewiesen. 
 
 
b) Verwendung von Standardschreiben 
 

Die in Anlage 4 der DV genannten Standardschreiben sind zu verwenden. Sie werden den 
Bundesfinanzdirektionen von der Bundesfinanzdirektion Nord - ZF - als Word-Datei zur 
Verfügung gestellt. Die Standardschreiben, die nicht das Antragsverfahren betreffen, werden 
bei nächster Gelegenheit in die ATLAS-Anwendung „Bewilligung“ aufgenommen. 
 
 
c) Neue Bewilligungsvoraussetzungen (Absatz 220 ff. DV) 
 

Die Bewilligungsvoraussetzungen für die vereinfachten Verfahren entsprechen mit 
Einschränkungen denen, die für den Erhalt des Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten „Zollrechtliche Vereinfachungen“ gemäß Artikel 14h bis 14j ZK-DVO 
gelten. Bei der Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen für die vereinfachten Verfahren ist 
der gleiche Maßstab anzulegen, wie bei der Prüfung im Rahmen der Erteilung eines  
AEO-Zertifikats. Aus diesem Grund wurde ein Fragenkatalog zur Selbstbewertung entwickelt 
(vgl. Ziffer 3 Buchstabe d). 
 
 
d) Antrag (Absatz 210 ff. DV) 
 

Die für den Antrag zu verwendenden Vordrucke werden an die Vorgaben des Anhangs 67 
ZK-DVO angepasst und anschließend elektronisch zur Verfügung gestellt. Bis zur 
Bekanntgabe sind weiterhin die bestehenden Vordrucke zu verwenden. 
 
Zusätzlich ist der „Fragenkatalog zur Selbstbewertung bei Antrag auf Bewilligung eines 
vereinfachten Verfahrens“ vorzulegen. Die Vorlage entfällt bei Inhabern eines  
AEO-Zertifikats. Die für den Inhaber eines AEO-Zertifikats „Sicherheit“ zusätzlich 
erforderlichen Fragen werden im überarbeiteten Antragsvordruck enthalten sein.  
 
Zur Festlegung des Warenkreises sind grundsätzlich die Benennung der Waren und die 
Angabe der KN-Kapitel ausreichend. Genauere Warenbezeichnung und Angaben über die 
Einreihung sind möglich.  
 
Zu den erforderlichen Angaben bei Anträgen auf Bewilligung eines Anschreibeverfahrens für 
Waren, die Verboten und Beschränkungen unterliegen oder bei Inanspruchnahme weiterer 
Verfahrensvereinfachungen siehe Ziffer 3 Buchstabe a. 
 
 
e) Erteilen der Bewilligung (Absatz 260 ff. DV) 
 

Die im IT-Verfahren ATLAS, Fachanwendung „Bewilligung“, erzeugten Druckausgaben 
werden an die Vorgaben des Anhangs 67 ZK-DVO angepasst. Bis zur Anpassung sind 
ergänzend Zusatzblätter, die in Kürze elektronisch zur Verfügung gestellt werden, zu 
verwenden. 
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Die Vorlage einer Zustimmungserklärung (Vordruck 0503) ist nicht mehr erforderlich. In der 
Fachanwendung „Bewilligung“ ist aus technischen Gründen aber weiterhin eine 
Zustimmungserklärung zu erfassen und der Eintrag im Ausdruck der Bewilligung manuell zu 
streichen.  
 
Die nach Artikel 253 Absatz 4 ZK-DVO erforderliche Identifikation der vertretenen Personen 
erfolgt bei Überführung in das Verfahren bzw. Vorlage der ergänzenden Zollanmeldungen 
und nicht notwendigerweise im Zeitpunkt der Bewilligungserteilung.  
 
 
f) Form der Bewilligung (Absatz 267 DV) 
 

Für den Fall, dass das Anschreibeverfahren für VuB-Waren oder nur für einen Teil der 
Waren, die im vereinfachten Verfahren abgefertigt werden sollten, weitere Vereinfachungen 
beantragt wurden, ist die Ausstellung von gesonderten Bewilligungen erforderlich. 
 
 
g) Bewilligungsauflagen (Absatz 270, 291 DV) 
 

Anschreibungen in den betrieblichen Aufzeichnungen sind seit dem 1. Juli 2009 
entsprechend der Tabelle 6 des Anhangs 30A ZK-DVO vorzunehmen. Die beabsichtigte 
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr muss aus der Anschreibung zweifelsfrei 
erkennbar sein. 
 
 
h) Monitoringplan (Absatz 267, 500 ff. DV) 
 

Zu jeder Bewilligung ist ein individueller Monitoringplan zu erstellen und laufend 
fortzuschreiben.  
 
 
i) Überlassung der Ware durch Fristablauf durch die Abfertigungsstelle (Absatz 295,  
309 DV)  
 

Der in der Bewilligung festgelegte Überlassungszeitraum ist entsprechend im IT-Verfahren 
ATLAS, Fachanwendung „Lokale Stammdaten“, zu erfassen. Eine Verkürzung des 
Überlassungszeitraums ist durch die Abfertigungsstelle nur unter Beteiligung des 
Bewilligungshauptzollamts zulässig. 
 
 
j) Prüfung rückständiger Zahlungen durch die Abrechnungszollstelle (Absatz 409 DV) 
 

Es ist fortlaufend zu prüfen, ob ausstehende Zahlungen fristgerecht entrichtet wurden oder 
ob entsprechende weitere Maßnahmen (z. B. Aussetzung oder Widerruf der Bewilligung) 
einzuleiten sind. 
 
Bei S2-, A2- und G2-Verfahren werden Mahnungen dem Bewilligungsinhaber zur 
Weiterleitung an den Anmelder zugestellt. Eine gesonderte Benachrichtigung des 
Bewilligungsinhabers wegen einer etwaigen Inanspruchnahme seiner Sicherheit ist 
grundsätzlich nicht erforderlich.  
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Der Erlass vom 26. Oktober 2000 - III B 1 - Z 1210 - 25/00/III A 6 - S 0500 - 22/00 -  
(VSF N 57 2000) zur Inanspruchnahme der Sicherheit wird hiermit aufgehoben. 
 
 
k) Aussetzung der Bewilligung (Absatz 700 ff. DV) 
 

Eine Bewilligung kann durch das Bewilligungshauptzollamt oder auf Antrag des 
Bewilligungsinhabers ausgesetzt werden. Die Aussetzung gilt in beiden Fällen nicht für 
Waren, für die zum Zeitpunkt der Aussetzung bereits eine vereinfachte Zollanmeldung oder 
eine Anschreibungsmitteilung vorliegt. 
 
 
Umsetzung im IT-Verfahren ATLAS: 
 
Bis zur Umsetzung der Aussetzung im IT-Verfahren ATLAS, Fachanwendung „Bewilligung“, 
ist wie folgt zu verfahren: 
 
Aussetzung der Bewilligung: 
 

– Widerruf der Bewilligung in der Fachanwendung „Bewilligung“ (Funktionalität 
„Bewilligung widerrufen“), Eingabe des Änderungsgrundes „Aussetzung von Amts 
wegen“ oder „Aussetzung auf Antrag“, jeweils mit Angabe des voraussichtlichen 
Datums des Fristablaufs. 

– Mitteilung der Aussetzung mit Standardschreiben, der zum Widerruf erzeugte Report 
ist zum Belegheft zu nehmen und nicht an den Bewilligungsinhaber zu senden. 

 
Verlängerung der Aussetzung: 
 

– Mitteilung per Standardschreiben, 
– zum Zeitpunkt des Widerrufs wurde systemseitig eine unbefristete Widerrufsfrist 

gesetzt. Bis zur Umsetzung der Aussetzung im IT-Verfahren ATLAS keine weiteren 
Eingaben in der Fachanwendung „Bewilligung“ erforderlich.  

 
Beendigung der Aussetzung (kein Widerruf der Bewilligung):  
 

– Aufhebung des Widerrufs in der Fachanwendung „Bewilligung“ (Funktionalität 
„Widerruf aufheben“), Eingabe des Änderungsgrundes „Aussetzung beendet“. 

– Mitteilung mit Standardschreiben, der zur Aufhebung des Widerrufs erzeugte Report 
ist zum Belegheft zu nehmen und nicht an den Bewilligungsinhaber zu senden. 

 
Ende der Aussetzung (Widerruf der Bewilligung): 
 

– Aufhebung des Widerrufs in der Fachanwendung „Bewilligung“ (Funktionalität 
„Widerruf aufheben“), Eingabe des Änderungsgrundes „Aussetzung beendet“. 

– Erfassung des Widerrufs in der Fachanwendung „Bewilligung“ (Funktionalität 
„Bewilligung widerrufen“, „normal“).  

– Mitteilung mit dem bei Widerruf erzeugten Report. Der zur Aufhebung des Widerrufs 
erzeugte Report, ist zum Belegheft zu nehmen und nicht an den Bewilligungsinhaber 
zu senden. 

 
Abrechnung von Waren, die sich zum Zeitpunkt der Aussetzung bereits im Verfahren  
befanden: 
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Vereinfachte Zollanmeldungen oder Anschreibungsmitteilungen, die zum Zeitpunkt der 
Aussetzung bereits der Abrechnungszollstelle vorliegen, sind durch manuelle ergänzende 
Zollanmeldungen zu erledigen (siehe Benutzerhandbuch ATLAS 8.0/8.1, Kapitel 11.2.19.4). 
Hinweis: Ab dem ATLAS-Release 8.2 erfolgt keine systemseitige Abweisung von 
ergänzenden Zollanmeldungen, sofern zu Beginn des Abrechnungszeitraums eine gültige 
Bewilligung vorlag. 
 
Sollten bei der Umsetzung der Übergangsregelung für die elektronische Übermittlung , der 
Neubewertung bestehender Bewilligungen oder der Anwendung der überarbeiteten 
Dienstvorschrift Schwierigkeiten auftreten, bitte ich, umgehend über die 
Bundesfinanzdirektion Nord an das BMF, Referat III B 1, zu berichten. 
 
Anlage: 
Überarbeitete Dienstvorschrift Z 12 10 einschließlich Anlagen 
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Vereinfachte Verfahren zur Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr 
Dienstvorschrift 

 
 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 
 
 
I. Allgemeines 
1. Grundsätze 
2. Begriffsbestimmungen 
 
 
II. Verfahren zum Erteilen der Bewilligung 
1. Zuständiges Hauptzollamt 
2. Antrag  
3. Bewilligungsvoraussetzungen nach Artikel 253b ZK-DVO 
4. Voraussetzungen und Kriterien für die Erteilung der Bewilligung 

a) Einhaltung der Zollvorschriften 
b) Zufriedenstellendes System der Buchführung 
c) Zahlungsfähigkeit 
d) Besonderheiten bei einzigen Bewilligungen 

5. Erteilen der Bewilligung 
a) Allgemeines 
b) Bewilligungsauflagen - gemeinsame Regelungen VAV und ASV 
c) Inhalt der Bewilligungen - besondere Regelungen VAV 
d) Inhalt der Bewilligungen - besondere Regelungen ASV 

 
 
III. Tätigkeiten der Abfertigungszollstelle 

a) Unvollständige Zollanmeldung 
b) Vereinfachtes Anmeldeverfahren und Anschreibeverfahren 

 
 
IV. Tätigkeiten der Abrechnungszollstelle 
 
 
V. Überwachungsmaßnahmen 
1. Fortlaufende Überwachung durch das Fachsachgebiet 
2. Nachträgliche Prüfung in den Betrieben 
 
 
VI. Neubewertung 
 
 
VII. Aussetzung, Widerruf und Rücknahme der Bewilligung 
1. Aussetzung der Bewilligung 
2. Widerruf und Rücknahme der Bewilligung 
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Spezifische Rechtgrundlagen: 
- Artikel 21, 76 und 84 Zollkodex - ZK (VSF Z 02 00) sowie 
- Artikel 253 bis 267 Zollkodex-Durchführungsverordnung - ZK-DVO (VSF Z 02 05) 

 
 
 
Inhalt 
 

(100) - (118) I. Allgemeines  

(100) - (105) 1. Grundsätze  
 

(110) - (118) 2. Begriffsbestimmungen  
 
 
(200) - (299) II. Verfahren zum Erteilen der Bewilligung 

(200) - (203) 1. Zuständiges Hauptzollamt  
 

(210) - (212) 2. Antrag  
 

(220) - (255) 3. Voraussetzungen und Kriterien für die Erteilung der Bewilligung 
(221) - (224) a) Bewilligungsvoraussetzungen nach Artikel 253b ZK-DVO 
(225) - (231) b) Einhaltung der Zollvorschriften 
(232) - (237) c) Zufriedenstellendes System der Buchführung 
(238) - (240) d) Zahlungsfähigkeit 
(241) - (242) e) Besonderheiten bei einzigen Bewilligungen 
(243) Einfuhrumsatzsteuer 
(244) Verbrauchsteuerpflichtige Waren 
(245) Konsultationsverfahren - als bewilligende Stelle 
(246) Kontrollplan 
(247) - (248) Fristen 
(249) - (251) Mitwirkung der konsultierten Zollbehörde 
(252) - (255) Konsultationsverfahren - als beteiligter Mitgliedstaat 
 

(260) - (298) 4. Erteilen der Bewilligung 
(260) - (269) a) Allgemeines 
(270) - (284) b) Bewilligungsauflagen - gemeinsame Regelungen VAV, ASV 
(270) - (274) Allgemeines 
(275) Warenkreis 
(276) Ergänzende Zollanmeldung 
(277) Abrechnungszeitraum 
(278) Form der ergänzenden Zollanmeldung 
(279) Getrennte ergänzende Zollanmeldungen 
(280) Fraktionierte Übersendung 
(281) Sachbereiche 
(282) Frist für die Abgabe der ergänzenden Zollanmeldung 
(283) Frist für die Entrichtung der Einfuhrabgaben 
(284) Entrichtung der Einfuhrabgaben 
(285) - (286) c) Inhalt der Bewilligungen - besondere Regelungen VAV 
(285) Bestimmung der Abfertigungszollstelle/n  
(286) Vereinfachte Zollanmeldung 
(287) - (299) d) Inhalt der Bewilligungen - besondere Regelungen ASV 
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(287) Nutzung des ASV-Verfahrens bei VuB 
(288) Nutzung des ASV-Verfahrens bei verbrauchsteuerpflichtigen 

Waren 
(289) Bestimmung des Orts 
(290) Beteiligung von Zollstellen 
(291) Anschreibungen 
(292) Anschreibungsmitteilung 
(293) Zeitpunkt der Überlassung 
(294) Überlassung durch Prüfung der Anschreibungsmitteilung 

durch die Abfertigungszollstelle 
(295) Überlassung durch Fristablauf 
(296) Überlassung mit Wirkung der Anschreibung 
(297) Anschreibeverfahren mit Gestellungsbefreiung 
(298) Aussetzung der Überlassung mit Anschreibung 
(299) Vorzeitige Anschreibung 
 
 
(300) - (318) III. Tätigkeiten der Abfertigungszollstelle 
 

(300) - (306) 1. Unvollständige Zollanmeldung 
 

(307) - (318) 2. Vereinfachtes Anmeldeverfahren und Anschreibeverfahren 
(307) - (308) Prüfungen und Beschaumaßnahmen 
(309) - (311) Eingang der Anschreibungsmitteilung 
(312) Zollbefund 
(313) Mitteilung über die Überlassung der Waren 
(314) Meldungen, Verbleib der Zollanmeldungen und Unterlagen 
(315) Sonstige Regelungen 
(316) - (318) Aussetzung von Vereinfachungen 
 
 
(400) - (410) IV. Tätigkeiten der Abrechnungszollstelle 
(400) - (403) Prüfung der ergänzenden Zollanmeldung 
(404) - (405) Nicht abschließende Festsetzung von Abgaben 
(406) Meldung zur Aufteilung der Erhebungskosten 
(407) Zollanmeldungen bei direkter und indirekter Vertretung 
(408) Prüfung der Höhe der geleisteten Sicherheit 
(409) Prüfung rückständiger Zahlungen 
(410) Nachträgliche Prüfung der Anschreibung 
 
 
(500) - (509) V. Überwachungsmaßnahmen 
(500) - (507) 1. Fortlaufende Prüfung durch das Fachsachgebiet 
(500) Allgemeines 
(501) - (507) Überwachung im Einzelnen 
(508) - (509) 2. Nachträgliche Prüfung (im Betrieb) 
 
 
(600) – (602)  VI. Neubewertung 
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(700) - (712)  VII. Aussetzung, Widerruf und Rücknahme der Bewilligung 
(700) - (708)  Aussetzung der Bewilligung 
(709) - (712) Widerruf und Rücknahme der Bewilligung 
 
 
 
Anlagen: 

Anlage 1 a) Standardkontrollplan 
b) Monitoringplan 

Anlage 2 Fragenkatalog 

Anlage 3 Besondere Vorschriften für binnengrenzüberschreitende Verfahren mit 

Österreich 

Anlage 4 Standardschreiben 

 
·  Anhang 1 AWU-VV Anforderung weiterer Unterlagen zur Bearbeitung des Antrags 

auf Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens 
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I.   Allgemeines  
 
1.  Grundsätze  
 
 
(100) Diese Dienstvorschrift gilt für die Überführung von Waren in den zollamtlich nicht 
überwachten zollrechtlich freien Verkehr.  
 
 
(101) Vereinfachte Verfahren zur Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr 
im Sinne des Artikels 76 ZK sind: 
 

- Unvollständige Zollanmeldung (UZA) gemäß Artikel 253 Absatz 1, 254 bis 259 ZK-DVO - 
siehe Absätze 300 ff. 

- Vereinfachtes Anmeldeverfahren (VAV) gemäß Artikel 253 Absatz 2, 253a bis 253m, 260 
bis 262 ZK-DVO - siehe Absätze 260, 269 ff, 285 ff 

- Anschreibeverfahren (ASV) gemäß Artikel 253 Absatz 3, 253a bis 253m, 263 bis 267 .  
ZK-DVO - siehe Absätze 261 f, 269 ff, 287 ff 

 
 
(102) Diese Vereinfachungen beziehen sich auf die Anzahl der in der Zollanmeldung 
anzugebenden Daten, auf die Vorlage von Unterlagen bei der Abfertigungszollstelle oder den 
Ort der Abfertigung. Sie haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Durchführung von 
zollamtlichen Kontrollen (Quantität und Qualität). Vereinfachungen, die sich auch auf die 
Durchführung von zollamtlichen Kontrollen auswirken, können nur in den folgenden Fällen 
bewilligt werden (siehe Absätze 295 ff): 
 
- bei Waren, bei denen nachweislich ein geringes Risiko besteht,  
- das Risiko durch Absprachen und Prüfungen durch das bewilligende Hauptzollamt 

reduziert wurde.  
 
 
(103) Es wird auf folgende Dienstvorschriften hingewiesen:  
- Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr zur besonderen Verwendung gemäß Artikel 

82 ZK (Z 10 10) 
- Verfahren der Zollrückvergütung gemäß Artikel 114 Absatz 1 Buchstabe b, Absatz 2 

Buchstabe b ZK (Z 15 04) 
- Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr im Anschluss an ein Zolllagerverfahren  

(Z 13 01) 
- Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (Z 05 20) 
- Risikoanalyse Zoll (Z 07 30) 
- Verfahrensanweisung ATLAS (Z 26 50) 
- Verbote und Beschränkungen (VuB) (SV 01 01 sowie ggf. die weiteren speziellen  

VuB-Vorschriften) 
- Für die Vollstreckungsstellen der Bundesfinanzverwaltung (DV-Vollstreckung) (S 15 04) 
- Erhebung Zollschuldbetrag (Z 09 12) 
- Traditionelle Eigenmittel (Z 09 20) 
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(104) Sollen Waren in den zollrechtlich freien Verkehr und hinsichtlich der Verbrauchsteuern 
in ein Steueraussetzungsverfahren übergeführt werden, so ist ergänzend nach den dafür 
geltenden Regelungen zu verfahren.  
 
Wegen der Einschränkung der Anwendung des ASV bei verbrauchsteuerpflichtigen Waren 
siehe Absatz 288. 
 
 
(105) Wegen der Einschränkung der Anwendung des ASV aufgrund von VuB siehe Absätze 
210 und 287. 
 
 
 
2. Begriffsbestimmungen 
 
(110) Bei der UZA handelt es sich um eine Vereinfachung im Einzelfall. Sie bedarf keiner 
vorherigen besonderen Bewilligung (siehe Absätze 300 ff). Die Vereinfachung bezieht sich 
auf die Anzahl der anzugebenden Daten und vorzulegenden Unterlagen bei der 
Abfertigungszollstelle. 
 

Bei dem VAV und dem ASV handelt es sich um Vereinfachungen für eine Mehrzahl von 
Zollanmeldungen; diese Vereinfachungen bedürfen der vorherigen Bewilligung. In beiden 
Fällen sind bei der Abfertigung weniger Angaben und Unterlagen vorzulegen als im 
Normalverfahren.  
 
Beim ASV können in bestimmten Fällen außerdem weitere Vereinfachungen gewährt 
werden, die sich direkt auf die Durchführung von zollamtlichen Kontrollen auswirken (z. B. 
Überlassung mit Anschreibung, Verkürzung des Fristablaufs bei Überlassung mit Fristablauf, 
siehe Absätze 293 ff).  
 
 
(111) Ein S1-, A1- und G1-Verfahren kann jeder Person bewilligt werden, die im eigenen 
Namen anmeldet. Der Bewilligungsinhaber und der Anmelder sind personenidentisch. Das 
ist der Fall, wenn keine Stellvertretung vorliegt oder bei indirekter Stellvertretung. Der 
Bewilligungsinhaber/Anmelder kann sich auch direkt vertreten lassen, ohne dass der direkte 
Stellvertreter eine eigene Bewilligung benötigt. Bei der indirekten Vertretung hat der Vertreter 
eine Bewilligung, der Vertretene braucht keine eigene Bewilligung. 
 
Die S2-, A2- und G2-Verfahren betreffen ausschließlich die direkte Vertretung (Artikel 253 
Abs. 4 und 6 ZK-DVO), bei der der Bewilligungsinhaber nicht Anmelder wird. Anmelder wird 
der Vertretene, der nach Artikel 64 ZK im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässig sein muss. 
 
Wegen der Definitionen der Form dieser Verfahren siehe Absatz 268. 
 
 
(112) Einzige Bewilligung (Artikel 1 Nr. 13 ZK-DVO): An dem vereinfachten Verfahren sind 
Zollbehörden von mindestens zwei Mitgliedstaaten beteiligt (z. B. mit der Abfertigung, 
Überwachung oder Abrechnung).  
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Eine Einzige Bewilligung ist bereits dann erforderlich, wenn in einem Mitgliedstaat lediglich 
die Hauptbuchhaltung des Antragstellers geführt wird. Abfertigungshandlungen müssen nicht 
vorgenommen werden.  
 
 
(113) Integrierte Bewilligung (Artikel 1 Nr. 14 ZK-DVO): Bewilligung von mehr als einem der 
in Artikel 1, Nr. 13 ZK-DVO genannten Verfahren.  
 
 
(114) Die integrierte Bewilligung kann auch in Form einer integrierten einzigen Bewilligung 
erteilt werden. 
 
 
(115) VuB-Waren betreffen in dieser Dienstvorschrift nicht nur die Waren, die bei 
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr VuB unterliegen, sondern auch solche, deren 
Verbringen in den Geltungsbereich der jeweiligen VuB-Vorschrift verboten oder beschränkt 
ist. 
 
 
Zentrale Stelle im Sinne des Artikels 253i Absatz 2 ZK-DVO 
 
(116) Im Rahmen von einzigen Bewilligungen ist in Deutschland die zentrale Stelle für den 
Informationsaustausch der Mitgliedstaaten untereinander und für die der Bewilligungser-
teilung vorhergehende Abstimmung zwischen den Zollverwaltungen der beteiligten 
Mitgliedstaaten (Konsultationsverfahren) das 
 

Hauptzollamt Nürnberg  
Sachgebiet B 

- Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen - 
Frankenstraße 208 

90461 Nürnberg 
E-Mail: zeb@hzan.bfinv.de 

Tel.: (0911) 9463-0, Telefax: (0911) 9463-1399. 
 

(117) Im Falle von einzigen Bewilligungen ist grundsätzlich, auch vor Einrichtung eines 
Systems für den elektronischen Datenaustausch zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten, 
die Kompatibilität der für die Abrechnung erforderlichen Daten mit dem IT-Verfahren ATLAS 
erforderlich. In Deutschland sind ergänzende Zollanmeldungen (EGZ) - auch bei in anderen 
Mitgliedstaaten ansässigen Antragstellern - obligatorisch in Form einer ATLAS-Teilnehmer-
eingabe zu übermitteln. Es muss gewährleistet sein, dass Daten des elektronischen 
Abrechnungssystems unverändert und nicht änderbar an das IT-System des ATLAS-
Teilnehmers übertragen werden. Abfertigungsprotokolle aus dem Mitgliedstaat sind der 
zuständigen Abrechnungszollstelle zu übersenden. 
Soll die Anmeldung in einer anderen Form erfolgen als der ATLAS-Teilnehmereingabe, ist 
der Bundesfinanzdirektion Nord zu berichten.  
 
 
(118) Im IT-Verfahren ATLAS besteht bei einzigen Bewilligungen die Möglichkeit, dass ein 
Bewilligungsinhaber VAV oder ASV mit Sitz in Deutschland eine EGZ im Rahmen des  
IT-Verfahrens ATLAS übersendet, wobei die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
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in einem anderen Mitgliedstaat erfolgte. Die EGZ wird als "Zollanmeldung mit informellen 
Anteilen (ZiA) - EDIFACT-Nachricht SCOPED" bezeichnet.  
 
 
 
II.  Verfahren zum Erteilen der Bewilligung 
 
1.  Zuständiges Hauptzollamt  
 
(200) Anträge, die ausschließlich Deutschland betreffen oder bei denen nach Artikel 253h 
Absatz 1 Unterabsatz 1 i. V. m. Artikel 14d Absatz 1 und 2 ZK-DVO feststeht, dass die 
Antragstellung in Deutschland zu erfolgen hat, sind bei dem nach § 24 Absatz 1 ZollV 
zuständigen Hauptzollamt zu stellen. Dabei ist Ort der Hauptbuchhaltung der Ort, an dem die 
Buchhaltung überwiegend geführt wird, die es der Zollbehörde ermöglicht, die für die 
Erlangung der Bewilligung notwendigen Voraussetzungen und Kriterien zu prüfen und zu 
überwachen. 
 
 
(201) Wegen der Besonderheiten bei integrierten einzigen Bewilligungen für die Frage, ob 
Deutschland zuständig ist, siehe Artikel 253, Absatz 1 Unterabsatz 2 ZK-DVO. Dasselbe gilt 
auch für die Frage, welches Hauptzollamt ggf. in Deutschland zuständig ist. 
 
 
(202) Es ist zu beachten, dass nach Artikel 14d Absatz 2 ZK-DVO die Zuständigkeit 
deutscher Zollbehörden für die Bewilligungserteilung auch dann vorliegen kann, wenn die 
Abfertigungsvorgänge, die von der Bewilligung umfasst werden sollen, vollständig außerhalb 
Deutschlands abgewickelt werden (siehe auch Absatz 112 Unterabsatz 2). 
 
 
(203) Bestehen Zweifel hinsichtlich der nationalen oder der örtlichen Zuständigkeit für die 
Bearbeitung eines Antrags auf eine einzige oder eine integrierte Bewilligung ist eine 
Stellungnahme des HZA Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, einzuholen. 
 
 
 
2.  Antrag  
 
(210) Für den Antrag auf Bewilligung des VAV und ASV sind der Vordruck nach Anhang 67 
ZK-DVO einschließlich Zusatzblätter (Vordrucke 0500, 0502, 0504) und der Fragenkatalog 
zur Selbstbewertung „Vereinfachte Verfahren“ (Vordruck 0507) zu verwenden. Dabei sind die 
besonderen Merkmalen der Wirtschaftsbeteiligten, insbesondere der kleinen und mittleren 
Unternehmen, zu berücksichtigen (Artikel 253c Absatz 1 3. Unterabsatz i. V. m. Artikel 14a 
Absatz 2 ZK-DVO). 
 
Die Vorlage des Fragenkatalogs ist bei Inhabern von AEO-Zertifikaten nicht erforderlich. Bei 
Antrag auf Bewilligung des ASV werden bei Inhabern von AEO-Zertifikaten „Sicherheit“ 
(AEOS) die zusätzlich erforderliche Angaben gemäß Artikel 14i, Buchstabe c ZK-DVO im 
Antragsvordruck abgefragt (siehe Absatz 234). 
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Zur Festlegung des Warenkreises sind grundsätzlich die Benennung der Waren und die 
Angabe der KN-Kapitel ausreichend. Genauere Warenbezeichnung und Angaben über die 
Einreihung sind möglich.  
 
Wird im ASV  
 

- die Einbeziehung von VuB-Waren oder 
- die Inanspruchnahme weiterer Vereinfachungen, wie die Überlassung durch 

Anschreibung oder Fristablauf beantragt, 
 

so müssen die Waren genau bezeichnet und die entsprechende Codenummer angegeben 
werden (siehe Absätze 264, 287, 288, 293 ff). 
Die zusätzlich erforderlichen Angaben zur Codenummer sind zum Zeitpunkt der Gewährung 
der weiteren Vereinfachung erforderlich (siehe Absatz 264). 
 
Die Warenaufstellung kann auch mit Vordruck 0501, mit einer formlosen Warenaufstellung 
oder als Textdatei im Format „kommagetrennte Werte“ (Dateiformat *.csv) abgegeben 
werden.  
 
Auf das Kapitel „Bewilligungen“ im Merkblatt für Teilnehmer und die Verfahrensanweisung 
ATLAS, Kapitel 4.4, wird hingewiesen. 
 
Wird der Antrag elektronisch gestellt, ist zusätzlich ein im Original unterschriebener Ausdruck 
an das bewilligende Hauptzollamt zu senden.  
 
 
(211) Mit dem Antrag können Zusatzanträge auf Zulassung weiterer Erleichterungen gestellt 
werden; wie z. B.  
 

a) Anwendung einheitlicher Umrechnungskurse fremder Währungen für die Ermittlung des 
Zollwerts nach Artikel 172 ZK-DVO, 

 

b) Abschluss bestimmter Vereinbarungen für die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) (Z 81 01 
Absätze 27 ff), 

 

c) Gewährung von Zahlungsaufschub oder  
 

d) Zahlung im Lastschriftverfahren (Abbuchungsauftragsverfahren) . 
 
 
(212) Die weiter vorzulegenden Unterlagen ergeben sich aus den Bewilligungsvoraus-
setzungen. Siehe dazu Absätze 220 ff. 
 
Soll der Antrag abgelehnt werden, ist dem Antragsteller rechtliches Gehör mit dem 
Standardschreiben MBA-VV (Mitteilung der beabsichtigten Ablehnung des Antrags auf 
Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens) zu gewähren.  
Die Entscheidung über die Ablehnung des Antrags ist dem Antragsteller mit dem�
Standardschreiben ABL-VV (Ablehnung des Antrags auf Bewilligung eines vereinfachten 
Verfahrens) mitzuteilen. 
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3. Voraussetzungen und Kriterien für die Erteilung der Bewilligung 
 
(220) Die folgenden aufgeführten Voraussetzungen und Kriterien gelten für die Erteilung 
nationaler und einziger Bewilligungen. 
Ist der Antragsteller Inhaber eines AEOC oder AEOF-Zertifikats, so gelten die 
nachstehenden Voraussetzungen b), c) und d) gemäß Artikel 253c Absatz 1 ZK-DVO als 
erfüllt. 
 
 
a) Bewilligungsvoraussetzungen nach Artikel 253b ZK-DVO 
 
(221) Der Antrag auf Bewilligung für das VAV oder das ASV ist abzulehnen, wenn 
 

- der Antrag nicht auf dem vorgeschriebenen Vordruck gestellt wurde. Vor der Ablehnung 
aus diesem Grund ist der Antragsteller auf die erforderliche Form hinzuweisen, 

- der Antrag nicht bei der zuständigen Zollbehörde/dem zuständigen Hauptzollamt gestellt 
wurde, 

- der Antragsteller, Personen, die die Kontrolle über die Leitung ausüben, oder Personen, 
die für Zollangelegenheiten verantwortlich sind, in den drei Jahren vor der Antragstellung 
wegen einer schweren Straftat im Zusammenhang mit seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 
verurteilt wurde. Da eine Verurteilung juristischer Personen und Personenvereinigungen 
in Deutschland nicht möglich ist, kommt dieser Ausschlussgrund nur in Betracht, wenn der 
Antragsteller eine natürliche Person ist. In diesem Fall veranlasst das Fachsachgebiet für 
diese natürliche Person eine INZOLL-Abfrage, 

- gegen den Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragstellung ein Insolvenzverfahren 
anhängig ist. 

 

Wird festgestellt, dass Unterlagen oder Angaben unvollständig sind, ist der Antragsteller 
unter Verwendung des Standardschreibens AWU-VV (Anforderung weiterer Unterlagen zur 
Bearbeitung des Antrags auf Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens) aufzufordern, 
diese zu ergänzen.  
 
 
(222) Das Fachsachgebiet prüft auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen und der innerhalb 
der Zollverwaltung vorliegenden Informationen (z. B. Prüfungsberichte, Beteiligtenbewertung, 
bestehende zollrechtliche Vereinfachungen und Bewilligungen), ob die Bewilligungsvoraus-
setzungen vorliegen. 
 
Vor erstmaliger Erteilung einer Bewilligung ist als Teil der Antragssachbearbeitung vom 
Fachsachgebiet grundsätzlich beim Antragsteller vor Ort zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
für die Bewilligungserteilung vorliegen. Dies gilt insbesondere bei Anträgen auf Bewilligung 
eines ASV (und weiteren Vereinfachungen bzw. der Einbeziehung von VuB-Waren). 
 
 
(223) Wegen des Verfahrens bei der Prüfung von Unternehmen, die weniger als drei Jahre 
bestehen, wird auf Absatz 507 hingewiesen.  
 
 
(224) Ist für die Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen die Beteiligung anderer 
Hauptzollämter erforderlich, sind diese direkt zu beteiligen.  
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b) Einhaltung der Zollvorschriften 
 
(225) Schwere Zuwiderhandlungen gegen Zollvorschriften sind sämtliche Straftaten im 
Zollrecht und den damit verbundenen Rechtsgebieten (z. B. Steuerhinterziehung, 
Bannbruch, Subventionsbetrug, Straftaten nach dem Außenwirtschafts-, Marktordnungs-, 
VuB- oder Verbrauchsteuerrecht).  
 
 
(226) Für die angemessene Einhaltung der Zollvorschriften sind folgende Personen zu 
überprüfen (Artikel 14h ZK-DVO mit Ausnahme von Absatz 1, Buchstabe c: 
 

- der Antragsteller, 
- die allgemeinen gesetzlichen Vertreter wie Geschäftsführer oder Vorstand (Artikel 14h 

Absatz1 Buchstabe b ZK-DVO),  
- Mitglieder von Beiräten und Aufsichtsräten (Artikel 14h, Absatz 1, Buchstabe b ZK-DVO) 

und  
- die im antragstellenden Unternehmen für Zollangelegenheiten verantwortlichen Personen 

(z. B. Leiter der Zollabteilung; Artikel 14h, Absatz 1, Buchstabe d ZK-DVO) 
 
 
(227) Zur Beurteilung der bisher angemessenen Einhaltung der Zollvorschriften sind 
Informationsquellen innerhalb der Zollverwaltung (z.B. Prüfungsberichte, INZOLL-Abfrage, 
SG F, IT-Verfahren DEBBI (Dezentrale Beteiligtenbewertung) und BISON/PRÜF, 
Risikoprofile - ZORA Guide) zu nutzen.  
Bei der Berücksichtigung von Bewertungen im IT-Verfahren DEBBI stellt eine Bewertung mit 
Kategorie 3 keine generelle Begründung für mangelnde Einhaltung der Zollvorschriften dar. 
In diesem Fall ist der Hintergrund der Einstufung unter Berücksichtigung der 
Gesamtumstände zu überprüfen.  
 
 
(228) Die angemessene Einhaltung der Zollvorschriften von Personen, die die Kontrolle über 
das antragstellende Unternehmen ausüben und in einem Drittland ansässig oder wohnhaft 
sind, ist an Hand der der Zollbehörde vorliegenden Unterlagen, Aufzeichnungen und 
Informationen zu beurteilen (siehe Artikel 14h Absatz 2 ZK-DVO). 
 
 
(229) Von einer angemessenen Einhaltung der Zollvorschriften kann ausgegangen werden, 
wenn etwaige Zuwiderhandlungen im Verhältnis zur Anzahl oder zum Umfang der 
zollrelevanten Vorgänge als geringfügig angesehen werden können und kein Zweifel am 
guten Glauben des Antragstellers besteht (siehe Artikel 14h Absatz 1 Unterabsatz 2  
ZK-DVO). 
 
 
(230) Ist der Antragsteller bereits Inhaber zollrechtlicher Vereinfachungen/Bewilligungen, bei 
denen die angemessene Einhaltung der Zollvorschriften Bewilligungsvoraussetzung ist, ist 
davon auszugehen, dass die Zollvorschriften vom Antragsteller eingehalten werden.  
 
 
(231) Zuwiderhandlungen, die den Zollbehörden vor dem Zeitpunkt der Antragstellung 
bekannt waren und die nicht zum Widerruf von Vereinfachungen/Bewilligungen geführt 
haben, sind nicht zu berücksichtigen, wenn der Antragsteller die Zuwiderhandlungen bereits 
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abgestellt hat bzw. im Rahmen der Antragstellung dafür Sorge trägt, dass die 
Zuwiderhandlungen abgestellt werden. 
Eine angemessene Einhaltung der Zollvorschriften ist hingegen nicht gegeben, wenn 
Zuwiderhandlungen vorliegen, die so erheblich sind, dass sie den Widerruf von 
zollrechtlichen Vereinfachungen/Bewilligungen erfordern.  
 
 
c) Zufriedenstellendes System der Buchführung 
 
(232) Die Anforderungen an das Buchführungssystem des Antragstellers sind für das VAV 
und das ASV unterschiedlich: 
 

a) Für die Bewilligung des VAV sind die Voraussetzungen und Kriterien des Artikels 14i 
Buchstabe d, e und g zu erfüllen.  
 

b) Für die Bewilligung des ASV sind sämtliche Voraussetzungen und Kriterien des Artikels 
14i ZK-DVO zu erfüllen. Aus den Anschreibungen muss die beabsichtigte Überführung in 
den zollrechtlich freien Verkehr zweifelsfrei erkennbar sein. 

 
 
(233) Das Fachsachgebiet hat bei der Beurteilung des Buchführungssystems 
(Finanzbuchhaltung und Material- oder Warenwirtschaft) und der Beförderungsunterlagen 
die vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen und Erklärungen, Informationen aus den 
Prüfungsberichten sowie sonstige Erkenntnisse (z. B. IT-Verfahren BISON/PRÜF) heranzu-
ziehen. 
 
 
(234) Ergeben sich aus Prüfungsberichten der letzten drei Jahre keine Beanstandungen zum 
Buchführungssystem und zu den Beförderungsunterlagen, ist, sofern keine gegenteiligen 
Erkenntnisse vorliegen, von der Erfüllung der Voraussetzungen des Artikels 14i Buchstaben 
a bis f und h ZK-DVO auszugehen (siehe auch Absatz 210).  
 
 
(235) Bei der Vorlage von zeitnahen Wirtschaftsprüfungsberichten ist, sofern keine 
gegenteiligen Erkenntnisse vorliegen, von der Erfüllung der Voraussetzungen des Artikels 
14i Buchstaben a, d, f und h ZK-DVO auszugehen. 
 
Gleiches gilt bei der Verwendung einer Standardsoftware oder einer speziell auf das 
antragstellende Unternehmen zugeschnittenen Anwendersoftware im Bereich der 
Buchführungssysteme, bei der die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter 
Buchführungssysteme (GoBS; siehe BMF-Schreiben an die obersten Finanzbehörden der 
Länder vom 7. November 1995 - IV A 8 - S 0316 - 52/95 -) eingehalten sind. 
 
Wird die Buchhaltung manuell geführt, sind die allgemein anerkannten Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, §§ 140 bis 148 AO, §§ 238 und 239 HGB) 
einzuhalten. Sofern keine gegenteiligen Erkenntnisse vorliegen, ist von der Erfüllung 
der Voraussetzungen des Artikel 14i Buchstaben a und f ZK-DVO auszugehen� �
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(236) Unbeschadet der Beurteilung des Buchführungssystems durch das Fachsachgebiet 
hat der Antragsteller betriebliche Anweisungen zu treffen, die auf Buchprüfungen basierende 
Zollkontrollen im Buchführungssystem erleichtern. 
 
Das ist der Fall, wenn die Zolldokumente (z. B. Zollanmeldungen, Präferenznachweise) den 
Buchungsvorgängen und den Buchführungsunterlagen eindeutig und gegenseitig zugeordnet 
werden können (z. B. durch Angabe einer Referenznummer). Gleiches muss auch für den 
Vertretenen in Fällen der direkten und indirekten Vertretung gelten (siehe Absatz 272). 
 
 
(237) Sofern der Antragsteller bestimmte von den Bewilligungsvoraussetzungen (z. B. 
Buchhaltung) betroffenen Aufgabenbereiche an einen Dritten übertragen oder ausgelagert 
hat, ist das Vorliegen der Voraussetzungen beim Dritten durch den Antragsteller 
nachzuweisen. Der Antragsteller hat gegebenenfalls erforderliche Prüfungen beim beteiligten 
Dritten zu ermöglichen. 
Die Nichterfüllung der Bewilligungsvoraussetzungen beim Dritten hat sich der Antragsteller 
zurechnen zu lassen. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nur um 
ausgelagerte Aufgabenbereiche des Antragstellers handelt.  
Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zum Datenzugriff nach Artikel 14 ZK und § 147 
Absatz 6 AO ist die Voraussetzung des Artikel 14j Buchstabe b ZK-DVO im Regelfall als 
gegeben anzusehen.  
 
 
d) Zahlungsfähigkeit 
 
(238) In den Fällen, in denen dem Antragsteller bereits eine Befreiung von der 
Sicherheitsleistung nach Artikel 380 Absatz 3 ZK-DVO bewilligt worden ist, kann auf eine 
erneute Prüfung der Zahlungsfähigkeit des Antragstellers verzichtet werden. 
 
 
(239) Wenn Stundung beantragt oder gewährt wurde oder Maßnahmen der Zwangsvoll-
streckung wegen Forderungen jeglicher Art eingeleitet wurden, ist die Zahlungsfähigkeit im 
Einzelfall zu beurteilen.  
In anderen Fällen prüft das Fachsachgebiet die vom Antragsteller zum Nachweis seiner 
Zahlungsfähigkeit vorgelegten geeigneten Unterlagen (z. B. Jahresabschluss, 
Finanzplanung, Wirtschaftsprüfungsbericht, Kreditzusageschreiben der Hausbanken). Von 
der Zahlungsfähigkeit ist grundsätzlich auszugehen, wenn sich diese schlüssig aus den 
vorgelegten Unterlagen und abgegebenen Erklärungen ergibt. 
 
 
(240) Zahlungsfähigkeit im Sinne von Artikel 14j ZK-DVO ist bei Zahlungsunfähigkeit nach  
§ 17 Insolvenzordnung oder Überschuldung nach § 19 Insolvenzordnung nicht gegeben.  
 
 
e) Besonderheiten bei einzigen Bewilligungen 
 
(241) Bei einem Antrag auf eine einzige Bewilligung teilt das bewilligende Hauptzollamt dem 
Antragsteller nach Artikel 253j Absatz 2 Unterabsatz 3 ZK-DVO das Datum der Annahme 
des Antrags mit Standardschreiben ADA-VV (Annahme des Antrags auf Erteilung einer 
einzigen Bewilligung) mit. Der Antrag ist anzunehmen, sobald dem bewilligenden 
Hauptzollamt alle erforderlichen Informationen vorliegen.  
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Vor der Erteilung der Bewilligung ist das Konsultationsverfahren (siehe Absatz 245) gemäß 
Artikel 253 ZK-DVO einzuleiten. 
Ist der Antragsteller Inhaber eines AEOC- oder AEOF-Zertifikats, wird der Antrag bewilligt, 
sobald das erforderliche Konsultationsverfahren mit den übrigen von der einzigen 
Bewilligung betroffenen Zollbehörden abgeschlossen ist und der Informationsaustausch 
zwischen dem Antragsteller und der bewilligenden Zollbehörde geregelt wurde. 
 
 
(242) Das bewilligende Hauptzollamt hat das HZA Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige 
Bewilligungen, unverzüglich über jede Änderung, Aussetzung oder Widerruf bzw. über die 
Ergebnisse einer Neubewertung einer Bewilligung unter Angabe der Bewilligungsnummer zu 
informieren. Einer Übersendung der geänderten Bewilligung bedarf es nicht. 
 
 
Einfuhrumsatzsteuer 
 
(243) Der Antragsteller ist vom bewilligenden HZA darauf hinzuweisen, dass die Erhebung 
von statistischen Daten und der EUSt dem Mitgliedstaat, in dem die vereinfachte 
Zollanmeldung oder die Anschreibungsmitteilung abgegeben wird, obliegt. Der Antragsteller 
hat seine Pflichten diesbezüglich eigenständig zu klären. Das HZA Nürnberg, Arbeitsgebiet 
Einzige Bewilligungen, unterstützt den Antragsteller hierbei.  
Für Waren, die sich zum Zeitpunkt der Überführung in den freien Verkehr körperlich in 
Deutschland befinden, ist die EUSt in Deutschland zu entrichten. 
 
 
Verbrauchsteuerpflichtige Waren 
 
(244) Sind vom Bewilligungsentwurf verbrauchsteuerpflichtige Waren erfasst, ist das HZA 
Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, zu informieren Die endgültige Entscheidung 
über derartige Anträge ist der BFD Südwest (Abteilung Zentrale Facheinheit 
Verbrauchsteuern) vorbehalten. Die Vorlage erfolgt durch das Arbeitsgebiet Einzige 
Bewilligungen. 
 
 
Konsultationsverfahren - als bewilligende Stelle 
 
(245) Zur Durchführung des Konsultationsverfahrens sind die Bewilligungsentwürfe, der 
Entwurf eines Kontrollplans (siehe Absatz 246) in deutscher und englischer Sprache und die 
sonstigen notwendigen Informationen zur Abstimmung mit anderen Mitgliedstaaten vom 
bewilligenden Hauptzollamt direkt an das HZA Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige 
Bewilligungen, zu übersenden.  
Die Übersetzung hat unterstützenden Charakter ohne Rechtsverbindlichkeit. Haben Teile 
des Bewilligungsentwurfs sowie des Antrags keine Relevanz für den beteiligten Mitgliedstaat 
(z. B. Rechtsbehelfsbelehrung), so muss dieser Teil nicht übersetzt werden, und es ist darauf 
hinzuweisen, dass dieser Textabschnitt für die beteiligten Mitgliedstaaten nicht relevant ist. 
Englischsprachige Antrags- und Bewilligungsvordrucke sowie Textbausteine werden im 
Internet (www.zoll.de) zur Verfügung gestellt. Die Übersetzungen sind elektronisch im Word-
Format an das Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen zu übermitteln. 
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Kontrollplan 
 
(246) Für jede einzige Bewilligung ist ein individueller Kontrollplan in Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Mitgliedsstaaten zu erstellen, der die Aufteilung der Zuständigkeiten, die Art 
und die Mindestanzahl bei Kontrollen und den Austausch von Informationen regelt. Dazu 
übermittelt die bewilligende Stelle zusammen mit dem Entwurf der Bewilligung einen Entwurf 
eines Kontrollplans, der dem beteiligten Mitgliedstaat vorgelegt wird. Zur Erstellung des 
Entwurfs des Kontrollplans ist der Standardkontrollplan (siehe Anlage 1a) zu verwenden und 
entsprechend anzupassen. 
Der Kontrollplan ist nicht zur Herausgabe an den Antragsteller bestimmt. 
 
 
Fristen  
 
(247) Die Bewilligungsentwürfe sind zur Sicherstellung der Wahrung der in der ZK-DVO 
vorgegebenen Fristen innerhalb von 201 Kalendertagen (sofern bereits eine nationale 
Bewilligung für das beantragte vereinfachte Verfahren oder ein AEO Zertifikat erteilt ist) bzw. 
602 Kalendertagen (in allen übrigen Fällen) dem Hauptzollamt Nürnberg, Arbeitsgebiet 
Einzige Bewilligungen, möglichst in elektronischer Form zu übersenden, damit dem 
Hauptzollamt Nürnberg ausreichend Zeit für die weitere Bearbeitung zur Verfügung steht. 
Sollte dem Bewilligungshauptzollamt eine Übermittlung in elektronischer Form nicht möglich 
sein, so sind die Unterlagen vorab per Telefax zu übersenden.  
 
(248) Das HZA Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, unterrichtet das bewilligende 
Hauptzollamt unverzüglich über die Einleitung des Konsultationsverfahrens und über vom 
beteiligten Mitgliedstaat geforderte und erteilte Fristverlängerungen im Konsultationsver-
fahren.  
Das bewilligende Hauptzollamt teilt dem Antragsteller die Fristverlängerung mit (Artikel 253k 
Absatz 2 Unterabsatz 1 letzter Satz ZK-DVO). 
 
 
Mitwirkung der konsultierten Zollbehörde 
 
(249) Reagiert die konsultierte Zollbehörde gemäß Artikel 253k Absatz 2 Unterabsatz 3  
ZK-DVO nicht innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten Frist(en), ist die konsultierte 
Zollbehörde erneut unter Fristsetzung (30 Tage) anzuschreiben. Sie ist darauf hinzuweisen, 
dass eine einzige Bewilligung nicht erteilt werden kann, solange für Verfahrensabwicklung 
und Überwachung keine Zustimmung vorliegt.  
Geht daraufhin wiederum keine Stellungnahme des konsultierten Mitgliedstaates ein, ist der 
Antrag abzulehnen.  
 
 
(250) Stimmt der beteiligte Mitgliedstaat der Bewilligung zu, teilt das Arbeitsgebiet Einzige 
Bewilligungen dies dem bewilligenden HZA unverzüglich mit.  
Das bewilligende HZA erteilt die Bewilligung innerhalb von 30 Tagen (Artikel 253l Absatz 2 
ZK-DVO).  
Dem HZA Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, ist die Bewilligungsnummer 
mitzuteilen. Eine Papierausfertigung ist nicht zu übersenden. Das HZA Nürnberg, 

                                                           
1 bis 31.12.2009: 30 Kalendertage 
2 bis 31.12.2009: 90 Kalendertage 
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Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, leitet Mehrausfertigungen der in ATLAS eingestellten 
Bewilligung mit der entsprechend angepassten Hilfsübersetzung an die beteiligten 
Mitgliedstaaten weiter.  
Wurden vom beteiligten Mitgliedstaat Einwände gegen die Erteilung der Bewilligung 
erhoben, wird vom HZA Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, zunächst versucht, 
eine Einigung zu erzielen. Dazu ist ggf. der Bewilligungsentwurf in Bezug auf nationale VuB 
im anderen Mitgliedstaat sowie sonstigen Auflagen des beteiligten Mitgliedstaats 
anzupassen. Dies wird dem bewilligenden HZA mitgeteilt, welches den Antragsteller zu 
informieren hat. Wird keine Einigung erzielt, so hat das bewilligende HZA dem Antragsteller 
mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, den Antrag teilweise oder vollständig abzulehnen sowie die 
Gründe hierfür (Standardschreiben MBA-VV). Dem Antragsteller ist die Möglichkeit zu 
geben, innerhalb von 30 Kalendertagen Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme ist dem 
Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen zu übermitteln. Wird nach Eingang der Stellungnahme 
keine Einigung erzielt, ist der Antrag in dem Umfang, in welchem Einwände erhoben wurden, 
abzulehnen. 
 
 
(251) Betrifft die Änderung den beteiligten Mitgliedstaat, so ist vor Durchführung der 
Änderung der beteiligte Mitgliedstaat über das HZA Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige 
Bewilligungen, zu konsultieren. 
 
 
Konsultationsverfahren - als beteiligter Mitgliedstaat 
 
(252) Für Bewilligungsentwürfe anderer Mitgliedstaaten ist das Hauptzollamt Nürnberg, 
Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, ebenso die zentrale Stelle für die Durchführung des 
Konsultationsverfahrens. Ggf. unmittelbar bei einem deutschen Hauptzollamt eingehende 
ausländische Bewilligungsentwürfe sind daher unverzüglich dem Hauptzollamt Nürnberg, 
Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, zur ersten Prüfung zu übersenden.  
 
Nach der Prüfung übermittelt das Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen den eingegangenen 
Bewilligungsentwurf den betroffenen Hauptzollämtern. Aufgrund der Fristvorgabe (siehe 
Artikel 253 Absatz 2 ZK-DVO) wird in den meisten Fällen zunächst der Bewilligungsentwurf 
in englischer Sprache übermittelt. Parallel wird vom Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache veranlasst.  
 
 
(253) Die betroffenen HZÄ teilen dem Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen innerhalb der 
vorgegebenen Frist mit, ob dem Bewilligungsentwurf zugestimmt werden kann, ob 
Änderungen aufzunehmen sind oder ob Bedenken bestehen. Die Bedenken sind 
ausreichend zu begründen. 
 
 
(254) Die Frist kann um 30 Tage verlängert werden. In diesem Fall ist dem Arbeitsgebiet 
Einzige Bewilligungen innerhalb der vorgegebenen Frist mitzuteilen, dass eine 
Fristverlängerung benötigt wird. 
 

(255) Das betroffene HZA hat bei der Prüfung des Bewilligungsentwurfs sowie des Entwurfs 
des Kontrollplans die betroffenen Zollämter sowie ggf. den Prüfungsdienst mit 
einzubeziehen. Insbesondere folgende Kriterien sind zu prüfen (nicht abschließend): 
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- Fachliche Prüfung 
- Zuständigkeit 
- Durchführbarkeit des Verfahrens 
- Überwachungsmaßnahmen 
- Beschaumaßnahmen 
- Belegaustausch 
- Prüfung von nationalen handelspolitischen Maßnahmen und VuB. 
 

Sobald der bewilligende Mitgliedstaat eine Ausfertigung der endgültig erteilten Bewilligung 
übermittelt hat, wird dieser vom Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen in der Fachanwendung 
„Bewilligung“ des IT-Verfahrens ATLAS erfasst. Dem HZA wird die aus der Fachanwendung 
„Bewilligung“ erzeugte Bewilligungsnummer mitgeteilt. 
 
 
 
4. Erteilen der Bewilligung 
 
a)  Allgemeines 
 
(260) Das VAV kann bewilligt werden für Waren, die - auch in einem Versandverfahren oder 
in einem Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung (siehe Artikel 84 ZK) - gestellt werden. 
 
 
(261) Für die Zulassung der Vereinfachung nach Artikel 260 Absatz 3 ZK-DVO 
(Globalantrag) besteht im Regelfall keine Veranlassung. Sollte diese Vereinfachung bewilligt 
werden, ist der BFD Nord zu berichten. 
 
 
(262) Das ASV kann bewilligt werden für Waren,  
 

- die in die Geschäftsräume oder an die anderen in Artikel 253 ZK-DVO genannten Orte 
verbracht wurden, 
- nach einem vorausgegangenen Versandverfahren, für das dem Empfänger die 

entsprechende Vereinfachung „Status eines zugelassenen Empfängers“ bewilligt 
wurde (Artikel 263 1. und 3. Gedankenstrich ZK-DVO), 

- in einem Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung, soweit nach den dafür 
geltenden Vorschriften zulässig (Artikel 263, 2. Gedankenstrich ZK-DVO), 

- die unter Befreiung von der Gestellung eingeführt werden (Artikel 263  
4. Gedankenstrich ZK-DVO i. V. m. Artikel 41 Buchstabe b ZK). 

 
In bestimmten Fällen müssen beim ASV - außer den Bewilligungsvoraussetzungen der 
Artikel 253, 253a, 253b und 253c ZK-DVO - noch weitere Voraussetzungen und Kriterien 
erfüllt sein. Dies gilt für 
 
- bestimmte Waren (z. B. VuB-Waren) und 
- die Bewilligung von weiteren Vereinfachungen (z. B. Überlassung mit Anschreibung oder 

Fristablauf). 
 
Auf die Absätze 210, 287, 288 und 293 ff (weitere Vereinfachungen im ASV, Behandlung 
VuB-Waren) wird hingewiesen. 
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(263) Bewilligungen können zur eigenen Nutzung oder für die Nutzung durch den Inhaber als 
Vertreter beantragt werden, sofern die Identifikation der vertretenen Personen und die 
Durchführung von Zollkontrollen durch das Vorhandensein geeigneter Aufzeichnungen und 
Verfahren ermöglicht wird (Artikel 253 Absatz 4 ZK-DVO). In Fällen der Vertretung des 
Anmelders muss die Verknüpfung der Buchführung des Anmelders mit den Anmeldungen 
bzw. Aufzeichnungen des Bewilligungsinhabers gewährleistet sein.  
 
Zur Identifizierung der vertretenen Personen nach Artikel 253 Absatz 4 ZK-DVO reicht 
grundsätzlich die Angabe der Zollnummer der vertretenen Person in der vereinfachten 
Zollanmeldung aus. Die Angabe bei der Antragstellung ist nicht erforderlich.  
 
 
(264) Bei erstmaligen Bewilligungen sind weitere Verfahrensvereinfachungen, z. B. nach 
Artikel 266 Absatz 2 ZK-DVO restriktiv zu handhaben und erst zu gewähren, wenn die 
Bewilligung für einen im Einzelfall nach Risikokriterien festzulegenden Zeitraum ohne 
Beanstandungen genutzt wurde. 
 
Auf die Absätze 500 ff wird hingewiesen. 
 
 
Sicherheitsleistung 
 
(265) Für die im Rahmen des VAV und des ASV entstehenden Einfuhrabgaben (§1  
Absatz 1 Satz 3 ZollVG) ist - unter Berücksichtigung der Zahlungsfrist (ggf. des Zahlungs-
aufschubs) - die Leistung einer Gesamtsicherheit vom künftigen Bewilligungsinhaber (auch 
bei S2-, A2- und G2-Verfahren) gemäß Artikel 253 Absatz 5 und 6 ZK-DVO zu verlangen. 
Die Höhe der Sicherheit richtet sich nach den Einfuhrabgaben, die durchschnittlich im 
Zeitraum von 1 1/2 Monaten entstehen.  
Die Sicherheitsleistung kann weder im S2-, A2- und G2-Verfahren auf einzelne Anmelder 
beschränkt werden. In der Bürgschaftsurkunde (SiLDV Z 09 15, Vordruck 3711) ist Ziffer 3 
stehen zu lassen und Ziffer 4 zu streichen. 
 
Auf den möglichen Verzicht einer Sicherheitsleistung für die EUSt nach Z 81 01 Absatz 13 
wird hingewiesen. 
 
Zur Überprüfung der ausreichenden Höhe der geleisteten Sicherheit siehe Absatz 408.  
 
Im Übrigen gelten für die Sicherheitsleistung die Artikel 189 bis 200 ZK und die Artikel 857 
und 858 ZK-DVO sowie die dazu ergangene Dienstvorschrift Z 09 15 (wegen des Absehens 
von der Sicherheitsleistung siehe dort Absätze 69 und 70). 
 
 
Vorlage von Unterlagen und Kontrollen 
 
(266) Unterlagen, von deren Vorlage die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr z. B. 
auf Grund von VuB abhängig ist, sind mit der unvollständigen Zollanmeldung oder der 
vereinfachten Zollanmeldung vorzulegen. 
Auf die Ausnahmeregelung in Artikel 255 Absatz 2 i. V. m. Artikel 260 Absatz 4 ZK-DVO, die 
nicht für VuB-Unterlagen gilt, wird hingewiesen. Der dabei erforderliche Nachweis kann in 
der Regel durch Bezeichnung (einschl. Nummer und Datum) der betreffenden Unterlage in 
der Zollanmeldung als erbracht angesehen werden. Auch ist grundsätzlich davon 
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auszugehen, dass der Anmelder die Verzögerung bei der Vorlage der Unterlagen nicht zu 
vertreten hat.  
 
Auf die Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 3.1, wird hingewiesen.  
 
Wegen der Unterlagen und Kontrollen beim ASV siehe Absätze 287 und 293 ff. 
 
 
Form der Bewilligung 
 
(267) Die Bewilligung für das VAV und das ASV ist - unabhängig davon, ob das Verfahren 
über das IT-Verfahren ATLAS oder in Papierform abgewickelt wird - über das IT-Verfahren 
ATLAS - Fachanwendung Bewilligung - zu erteilen. Auf die Verfahrensanweisung ATLAS, 
Abschnitt 4.4 „Bewilligung“, wird hingewiesen. 
Dem Bewilligungsinhaber sind zu übersenden: 
 

- die Druckausgabe einschließlich der Warenaufstellung, 
- die Anlage AÜV (Vordruck 0506), 
- das Merkblatt „Außenwirtschaftsrecht“ (Vordruck 0540) 
- die Anleitung zum Ausfüllen der Vordrucke 0512 und 0514 (Vordruck 0509) bei 

Abwicklung in Papierform. 
 
Soll das ASV für VuB-Waren in Anspruch genommen oder sollen nur für einen Teil der von 
der Bewilligung umfassten Waren weitere Vereinfachungen bewilligt werden (z. B. 
Überlassung durch Anschreibung), sind aus informationstechnischen Gründen jeweils 
gesonderte Bewilligungen zu erteilen (siehe Absatz 210).  
 
Das bewilligende Hauptzollamt erfasst zusätzlich die Daten zum Beteiligten, soweit diese 
nicht bereits vorliegen, und zum bewilligten Verfahren im IT-Verfahren BISON und führt im 
IT-Verfahren PRÜF eine Risikobewertung des bewilligten Verfahrens VAV und ASV durch. 
Für jede Bewilligung ist ein individueller Monitoringplan (siehe Absätze 500 ff, Anlage 1b) zu 
erstellen, der die Ergebnisse der Risikobewertung umsetzt.  
 
 
(268) Die Bewilligungsnummer setzt sich zusammen aus 
 

- der Länderkennung DE, 
- der Schlüssel-Nummer des Bewilligungshauptzollamts nach dem Dienststellen-

schlüsselverzeichnis (Hinweis auf Spalte 1 Dienststellenverzeichnis - O 39 30)  
- dem Kennbuchstaben S (VAV), A (ASV) oder G (ASV, Artikel 263 4. Gedankenstrich ZK-

DVO) 
- mit der Ziffer 1 (Verfahren zur eigenen Nutzung) oder 

2 (Verfahren zur Nutzung als direkter Vertreter) und 
- der vierstelligen Nummer (Beispiel: DE/8300/S 1/0201). 
 
Auf Absatz 111 wird hingewiesen. 
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Benachrichtigung anderer Zolldienststellen 
 
(269) Über die Bewilligung sind der zuständige Prüfungsdienst und, sofern eine zentralisierte 
Abrechnung zugelassen wurde, die zentrale Abrechnungsstelle (siehe Absatz 276) zu 
unterrichten.  
 
Ist die Bewilligung im ASV nach Absatz 296 f für Massenwaren erteilt worden, so ist dem für 
den Ort des Grenzübergangs zuständigen Sachgebiet C ein Stück der Bewilligung zu 
übersenden. 
 
Bei Aussetzung, Widerruf oder Rücknahme der Bewilligung ist entsprechend zu verfahren. 
 
 
b)  Bewilligungsauflagen - gemeinsamen Regelungen VAV und ASV 
 
Allgemeines 
 
(270) In der Bewilligung sind Einzelheiten zur Durchführung des Verfahrens (auch Auflagen 
im Sinne der AO) entsprechend den folgenden Absätzen festzulegen. Dabei ist 
vorzubehalten, dass entsprechende Regelungen neu aufgenommen, geändert oder ergänzt 
werden können (Artikel 253 Absatz 8 ZK-DVO). Änderungen der Bewilligung werden mit 
Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums bzw. an dem auf die Eingabe der Änderung 
folgenden Tag wirksam. Auf das Benutzerhandbuch „Bewilligung“ 6.2 wird hingewiesen. 
 
Der Bewilligungsinhaber ist darauf hinzuweisen, dass er das bewilligende Hauptzollamt 
durch den von Ihm benannten Ansprechpartner über alle Umstände, die Auswirkung auf die 
Aufrechterhaltung oder den Inhalt der erteilten Bewilligung haben könnten, zu unterrichten 
hat (Artikel 253 Absatz 7 ZK-DVO). 
 
 
(271) In der Bewilligung ist vorzuschreiben, alle Unterlagen, die das vereinfachte Verfahren 
betreffen, zu einem Belegheft zu nehmen. 
 
 
(272) Im S2-, A2- und G2-Verfahren ist dem Bewilligungsinhaber die Zuleitung folgender 
Unterlagen an die einzelnen Anmelder aufzuerlegen,  
 

- die für sie bestimmten Zollbelege mit den zugehörigen Unterlagen  
- Mahnungen, die dem Bewilligungsinhaber zur Weiterleitung an den Anmelder zugestellt 

werden. 
 

In der Bewilligung ist auf die etwaige Inanspruchnahme seiner Sicherheit bei Zahlungsaus-
fällen des Anmelders hingewiesen. 
 
Des Weiteren hat dieser darauf zu achten, dass diese über ein Buchführungssystem 
verfügen, mit dem Zolldokumente den Buchvorgängen und den Buchführungsunterlagen 
eindeutig und gegenseitig zugeordnet werden können. 
 
 
(273) Wird die Anwendung des ASV für Waren bewilligt, die VuB unterliegen, ist in der 
Bewilligung genau festzulegen, wie zu verfahren ist.  
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Auf Absatz 287 wird hingewiesen.  
 
 
(274) Stellt der Anmelder oder der Vertreter nach Überlassung der Waren fest, dass deren 
Art, Beschaffenheit, Wert und Menge mit den Angaben in der Zollanmeldung nicht 
übereinstimmen, so sind diese Abweichungen der Abrechnungszollstelle unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
 
Warenkreis 
 
(275) Der Warenkreis ist regelmäßig entsprechend Absatz 210 festzulegen. Inhaltliche 
Einschränkungen sind möglich. 
 
 
Ergänzende Zollanmeldung 
 
(276) Als Zollstelle, bei der die ergänzenden Zollanmeldungen abzugeben sind 
(Abrechnungszollstelle), ist grundsätzlich das Bewilligungshauptzollamt zu bestimmen. Ist 
die Abrechnung der vereinfachten Verfahren einem anderen als dem Bewilligungshaupt-
zollamt übertragen worden (zentralisierte Abrechnung), ist dieses andere Hauptzollamt als 
Abrechnungszollstelle zu bestimmen. 
 
Ein Verzicht auf die Vorlage der ergänzenden Zollanmeldungen in den in Artikel 262  
Absatz 2 ZK-DVO bezeichneten Fällen kommt aus Gründen der Übersichtlichkeit des 
Verfahrens nicht in Betracht. 
 
In einer ergänzenden Zollanmeldung können nur vereinfachte Zollanmeldungen bzw. 
Anschreibungsmitteilungen mit identischer Bewilligungsnummer und gleichen Angaben zum 
Anmelder und zum Vertretungsverhältnis angemeldet werden. 
 
Auf die Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 4.7, wird hingewiesen.  
 
Auf Absatz 279 wird hingewiesen. 
 
 
Abrechnungszeitraum 
 
(277) Als Zeitraum, für den die ergänzende Zollanmeldung abzugeben ist, ist der 
Kalendermonat zu bestimmen (Artikel 262 Absatz 1 Unterabsatz 2 ZK-DVO). Bei 
nachgewiesenem Bedürfnis kann zugelassen werden, dass die ergänzende Zollanmeldung - 
bei unverändertem Abrechnungszeitraum - in Abschnitten für jeweils einen kürzeren 
Zeitraum abgegeben wird. 
Das Hauptzollamt kann ausnahmsweise zulassen, dass der Abrechnungszeitraum Teile von 
zwei Kalendermonaten bis zu insgesamt 31 Tagen umfasst (z. B. vom 21.01. bis 20.02.). 
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Form der ergänzenden Zollanmeldung 
 
(278) a) Papierverfahren 
Für die ergänzende Zollanmeldung ist der Verbundvordruck 0512 (Muster 1 g AHStat), ggf. 
mit Ergänzungsblatt (Vordruck 0516), Zusatzblatt »Zollwert« (Vordruck 0474) und 
»Anmeldung der Angaben über Verbrauchsteuern« (Vordruck 0467) vorzuschreiben  
(Artikel 262 Absatz1 Unterabsatz 2 ZK-DVO).  
Es ist zu bestimmen, dass darin die entsprechenden Angaben aus der vereinfachten 
Zollanmeldung unter Berücksichtigung der von der Abfertigungszollstelle festgestellten 
Abweichungen - und zwar ohne Änderung, soweit es sich nicht um vorläufige Angaben zum 
Zollwert handelt - zu wiederholen und um die noch erforderlichen Angaben zu ergänzen sind. 
Die Anzeigepflicht des Anmelders nach § 153 Absatz 1 Nr. 1 AO bleibt unberührt.  
 
Auf Antrag kann zugelassen werden, dass der ergänzenden Zollanmeldung nur eine 
Ausfertigung der Rechnung beigefügt zu werden braucht (§ 10 ZollV), wenn der Antragsteller 
sich verpflichtet, die vom Anmelder als Buchungsbelege bestimmten Ausfertigungen der 
Warenrechnungen so zu kennzeichnen, dass sie der betreffenden ergänzenden 
Zollanmeldung ohne Schwierigkeit zugeordnet werden können (z. B. Angabe des Zeitraums 
und der laufenden Nummer der ergänzenden Zollanmeldung). 
 
Auf Absatz 236 wird hingewiesen. 
 
b) IT-Verfahren ATLAS 
Im Verfahren ATLAS ist als ergänzende Zollanmeldung die EDIFACT-Nachricht CUSPED 
vorzuschreiben. Auf die Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 4.7, wird hingewiesen. 
 
 
Getrennte ergänzende Zollanmeldungen 
 
(279) Getrennte ergänzende Zollanmeldungen sind in folgenden Fällen vorzuschreiben: 
 

- im S2-, A2- oder G2-Verfahren für jeden Anmelder,  
- im S1-, A1- oder G1-Verfahren bei indirekter Vertretung für jeden Vertretenen, 
- bei einzigen Bewilligungen für jeden Mitgliedstaat. 
 
Getrennte ergänzende Zollanmeldungen können insbesondere bei Waren vorgeschrieben 
werden:  
 
- deren Einfuhr nach der Anweisung C (AÜV) des EZT zu überwachen ist, und zwar jeweils  
 getrennt für 
 

1. Zollkontingentswaren nach dem Windhund-Verfahren, 
2. Zollkontingentswaren nach dem Lizenz-Verfahren, 
3. andere Präferenzwaren und Plafonds, 
4. sonstige Überwachungswaren (z. B. Waren, die einem vorläufigen Antidumpingzoll 

unterliegen), 
 

- bei denen von der vereinfachten Zollanmeldung abweichende zollamtliche Feststellungen 
 getroffen worden sind. 
- die nur der EUSt unterliegen, 
- die nicht demselben EUStsatz unterliegen, soweit nicht der Steuerbetrag für jede Position 
 in der ergänzenden Zollanmeldung gesondert angegeben wird, 
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- für die eine Einfuhrkontrollmeldung erforderlich ist (soweit nicht das Verfahren nach  
§ 27 a Absatz 5 AWV angewendet wird),  

- falls das IT-Verfahren ATLAS genutzt wird: bei denen Unterlagen gemäß Artikel 77  
 Absatz 2 ZK der abrechnenden Stelle einmal pro Monat oder nach spezieller Vereinbarung 
 vorzulegen sind. Auf die Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 3.1, wird hingewiesen. 
 
 
Fraktionierte Übersendung 
 
(280) Sofern das IT-Verfahren ATLAS genutzt wird, ist eine ergänzende Zollanmeldung aus 
technischen Gründen auf höchstens 15.000 Positionen zu beschränken. Bei großen 
Datenmengen kann die Abgabe ergänzender Zollanmeldungen in Abschnitten, deren 
Häufigkeit durch das bewilligende HZA festzulegen ist, vorgesehen werden („fraktionierte 
Übersendung“).  
 
 
Sachbereiche 
 
(281) Die Zusammenfassung der Positionen in Sachbereiche kann durch das bewilligende 
HZA vorgesehen werden. In der ergänzenden Zollanmeldung ist in das Feld "Sachbereich" 
vom ATLAS-Teilnehmer eine Eintragung vorzunehmen, da eine fehlende Eintragung zum 
Abbruch der Verarbeitung führt. Auf das Benutzerhandbuch "Abrechnung ergänzende 
Zollanmeldung" und auf die Feldbeschreibung "Sachbereich" zu den EDIFACT-Nachrichten 
CUSPED, SCOPED und SPWPED des EDIFACT-Implementierungshandbuch wird 
hingewiesen. 
 
 
Frist für die Abgabe der ergänzenden Zollanmeldung 
 
(282) Die Frist für die Abgabe der ergänzenden Zollanmeldung ist grundsätzlich auf den  
3. Arbeitstag nach Ablauf des Abrechnungszeitraums festzusetzen (Artikel 218 Absatz 1 
Unterabsatz 2, Artikel 219 ZK).  
Eine längere Frist nach Artikel 219 Absatz 1 Buchstabe a ZK soll nur festgesetzt werden, 
wenn der Antragsteller die Einfuhrabgaben unter Berücksichtigung der zollamtlichen 
Feststellungen selbst berechnet und das für die Zahlung der Abgaben erforderliche 
Registrierkennzeichen angegeben wird; sie soll bei monatlicher Abrechnung jedoch nicht 
über den 10. Tag des folgenden Kalendermonats hinaus festgesetzt werden.  
 
 
Frist für die Entrichtung der Einfuhrabgaben 
 
(283) Wird Zahlungsaufschub gewährt, so ist bei monatlicher Abrechnung das Ende der 
Zahlungsfrist auf den 16. Tag des auf den Abrechnungszeitraum folgenden Kalendermonats 
festzusetzen. 
Bei vom Kalendermonat abweichendem Abrechnungszeitraum (siehe Absatz 277) ist die 
Zahlungsfrist nach Artikel 227 Absatz 1 und 2 ZK zu bemessen. In diesen Fällen kann eine 
teilweise Verschiebung des Vorsteuerabzugs für die EUSt eintreten (§ 16 Absatz 2 Satz 3 
und 4 UStG). Der Antragsteller ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. 
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Entrichtung der Einfuhrabgaben 
 
(284) Die Einfuhrabgaben sind nur bei der für die Abrechnungszollstelle zuständigen 
Zollzahlstelle zu entrichten. Soweit nicht das Lastschriftverfahren (Abbuchungsauftrags-
verfahren) beantragt wurde, ist bei der Zahlung das Registrierkennzeichen des Zollbelegs 
anzugeben. Bezieht sich die Zahlung auf mehrere ergänzende Zollanmeldungen, so ist der 
Zollzahlstelle eine Auflistung aller Registrierkennzeichen zum Fälligkeitstag unmittelbar 
zuzuleiten. 
 
 
c) Inhalt der Bewilligung - besondere Regelungen VAV 
 
Bestimmung der Abfertigungszollstelle/n 
 
(285) a) Papierverfahren 
In der Bewilligung ist eine bzw. sind mehrere Abfertigungszollstellen festzulegen. Dabei sind 
etwaige im Dienststellenverzeichnis aufgeführte Besonderheiten (z. B. Abfertigungsbe-
schränkungen bei VuB, bei Zollämtern R) zu berücksichtigen.  
 
Jede Abfertigungszollstelle, die über einen ATLAS Zugriff verfügt, kann über die 
Fachanwendung "Bewilligung" die jeweiligen Bewilligungen einsehen. Wenn ein VAV nicht 
IT-gestützt abgewickelt wird, sind die zugelassenen Abfertigungszollstellen im IT-Verfahren 
ATLAS - Fachanwendung Bewilligung - zusätzlich vom bewilligenden Hauptzollamt zu 
erfassen. Dadurch wird bei nicht IT-gestützter Abwicklung ersichtlich, welche 
Abfertigungszollstellen in das jeweils bewilligte Verfahren eingebunden sind. Die 
zugelassenen Zollstellen sind in der Fachanwendung "Bewilligung", Register "Auf-/Anlagen", 
im Feld "Zusätze" zu erfassen. 
 
Sollen für Einfuhren im Postverkehr die vereinfachten Zollanmeldungen durch die Deutsche 
Post AG in Vertretung des Bewilligungsinhabers abgegeben werden, so sind alle Zollstellen 
an Eingangsauswechslungsstellen als Abfertigungszollstellen zuzulassen. 
 
b) IT-Verfahren ATLAS 
Die vereinfachte Zollanmeldung kann an jede deutsche Zolldienststelle, die mit dem  
IT-Verfahren ATLAS ausgestattet ist, übermittelt werden. Dabei sind etwaige im 
Dienststellenverzeichnis aufgeführte Besonderheiten (z. B. Abfertigungsbeschränkungen bei 
VuB) zu berücksichtigen.  
 
 
Vereinfachte Zollanmeldung 
 
(286) a) Papierverfahren 
Die vereinfachte Zollanmeldung gemäß Artikel 260 Absatz 2 ZK-DVO muss die Daten 
entsprechend der Tabelle 6 des Anhangs 30A ZK-DVO enthalten. 
 
Es sind das Einheitspapier (Vordruck 0777 oder entsprechend ausgefüllte Exemplare 6 und 
8), ggf. mit Ergänzungsvordruck (Vordruck 0778 oder entsprechend ausgefüllte Exemplare 6 
und 8) zu verwenden. 
 
Alternativ können Handels- oder Verwaltungspapiere (Rechnungen, Lieferscheine oder 
ähnliche Unterlagen; Zollinhaltserklärungen für Postsendungen, Versandscheine im 
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vereinfachten Eisenbahnverfahren) zugelassen werden. Dabei ist vorzuschreiben, dass auf 
der Vorderseite des Handels- oder Verwaltungspapiers die Bewilligungsnummer und der 
Inhaber der Bewilligung - an deutlich sichtbarer Stelle, möglichst durch Stempelabdruck in 
anderer Farbgebung - anzugeben sind. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass es auch 
in diesen Fällen der Angaben entsprechend Feld 54 des Einheitspapiers bedarf. 
 
 
b) IT-Verfahren ATLAS 
Es ist die EDIFACT-Nachricht CUSDEC (Typ vZA) vorzuschreiben.  
Auf die Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 4.6, wird hingewiesen. 
 
 
c) Inhalt der Bewilligung - besondere Regelungen ASV 
 
Nutzung des ASV-Verfahrens bei VuB 
 
(287) Vor der Anschreibung hat der Bewilligungsinhaber sich über bestehende Einfuhrbe-
schränkungen und -verbote zu informieren. 
 
Soweit die Ware Verbringungsverboten unterliegt oder ohne die erforderlichen Dokumente in 
das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht wurde, darf das ASV nicht genutzt werden.  
 
Soweit bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr von den Zollstellen oder 
anderen Behörden (z. B. Lebensmittelüberwachungsbehörde) Waren kontrolliert oder 
Unterlagen geprüft werden müssen, scheidet die Anwendung des Anschreibeverfahrens 
grundsätzlich aus. Im Einzelfall kann - ggf. nach Abstimmung mit der zuständigen  
VuB-Behörde - in der Bewilligung für genau festzulegende Waren die Anwendung des 
Anschreibeverfahrens erlaubt werden.  
 
Die betreffenden Waren und die Verfahrensweise, hinsichtlich der Durchführung von 
Kontrollen und der Vorlage ggf. erforderlicher Unterlagen, sind in der Bewilligung genau 
festzulegen. 
 
 
Nutzung des ASV-Verfahrens bei verbrauchsteuerpflichtigen Waren 
 
(288) Wegen der Einschränkung des ASV bei verbrauchsteuerpflichtigen Waren siehe 
Absätze 295 ff. 
 
 
Bestimmung des Orts 
 
(289) Wurde die Bewilligung für Waren, die unter Befreiung der Gestellung eingeführt 
werden, erteilt, ist vorzuschreiben, zu welchen Orten die Waren zu befördern sind (Artikel 38 
Absatz 1 ZK). Ein außerhalb des Bezirks der Abrechnungszollstelle liegender Ort soll nur 
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn dadurch die Überprüfung (siehe Absatz 509) 
nicht erschwert wird. 
 
Soll die Bewilligung für Massenwaren, die außerhalb einer Zollstraße eingeführt werden, weil 
deren Benutzung zu einem unzumutbaren Umweg führen würde, erteilt werden, so ist 
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außerdem vorzuschreiben, an welchen Orten die Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft 
zu verbringen sind. 
 
 
Beteiligung von Zollstellen 
 
(290) Liegt die Zollstelle, bei der die Überführung der Waren in den freien Verkehr stattfinden 
soll (Abfertigungszollstelle), oder - in den Fällen des Absatzes 261 - der Ort, zu dem die 
Waren befördert werden sollen, nicht im Bezirk des Bewilligungshauptzollamts, so ist die 
Zustimmung des jeweils zuständigen HZA einzuholen. 
 
 
Anschreibungen 
 
(291) Es ist vorzuschreiben, dass die Anschreibungen in den betrieblichen Aufzeichnungen 
am Ort der Gestellung oder - bei Bewilligungen für Waren, die unter Befreiung von der 
Gestellung eingeführt werden - an dem von der Zollstelle bestimmten Ort vorgenommen 
werden müssen.  
Diese müssen die Daten der Tabelle 6 des Anhangs 30 A ZK-DVO enthalten. Die 
beabsichtigte Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr muss zweifelsfrei erkennbar 
sein.  
 
Soweit anders eine übersichtliche Darstellung der Zollanmeldung nicht gewährleistet werden 
kann, ist für die Anschreibungen der Verbundvordruck 0512 (Muster 1 g AHStat) 
vorzuschreiben. 
 
 
Anschreibungsmitteilung  
 
(292) Es ist grundsätzlich vorzuschreiben, dass die Anschreibung der Waren unverzüglich 
der Abfertigungszollstelle mitzuteilen ist.  
 
a) Papierverfahren 
Die Anschreibung ist mit Vordruck 0472 (Anschreibungsmitteilung), ggf. mit Telefax, 
mitzuteilen. Ist ein Versandverfahren vorausgegangen, so kann die Anschreibung auch 
durch einen Vermerk im Versandbegleitdokument mitgeteilt werden. In dem Vermerk 
müssen Datum und ggf. Nummer der Anschreibung, Art und Menge der Waren, die 
Bewilligungsnummer und der Inhaber der Bewilligung sowie ggf. der Anmelder angegeben 
werden; der Vermerk ist zu unterzeichnen. 
 
b) IT-Verfahren ATLAS 
Es ist die EDIFACT Nachricht CUSDEC (Typ AZ) vorzuschreiben. 
Auf die Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 4.6, wird hingewiesen. 
 
 
Getrennte Anschreibungen  
 
Getrennte Anschreibungen sind grundsätzlich bei Anschreibung im fremden Namen für jeden 
Anmelder, bei Anschreibung im eigenen Namen, aber für fremde Rechnung für jede 
vertretene Person vorzuschreiben. 
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Soweit getrennte ergänzende Zollanmeldungen abgegeben werden müssen (siehe Absatz 
278), können getrennte Anschreibungen vorgeschrieben werden. 
 
 
Zeitpunkt der Überlassung 
 
(293) Beim ASV können drei unterschiedliche Überlassungszeitpunkte bewilligt werden: 
 

- Nach Prüfung der Anschreibungsmitteilung durch die Zollstelle und Rückmeldung (wie 
beim VAV) 

- Automatisch nach Ablauf einer festgelegten Zeitspanne  
- Mit Anschreibung durch den Wirtschaftsbeteiligten in seinen betrieblichen Aufzeichnungen. 
 
Im IT-Verfahren ATLAS werden diese Überlassungszeitpunkte bei der Abfertigungszollstelle 
in der Fachanwendung "Bewilligung" wie folgt abgebildet: 
 

- Typ A: "nach Mitteilung der Zollstelle",  
- Typ B: "nach Eingang der Daten und Fristablauf" oder 
- Typ C: "mit Wirkung im Zeitpunkt der Anschreibung". 
 
 
Überlassung durch Prüfung der Anschreibungsmitteilung durch die Zollstelle  
 
(294) Die Überlassung der Waren durch Erklärung der Abfertigungszollstelle im Einzelfall, 
ggf. nach Zollbeschau oder sonstiger Überprüfung der Zollanmeldung, stellt den Regelfall 
dar. 
 
Dabei kann zugelassen werden, dass diese Erklärung wie folgt vorzunehmen ist: 
 

a) Papierverfahren 
telefonisch oder durch Telefaxmitteilung 
 
b) IT-Verfahren ATLAS 
elektronisch (Typ A). 
 
Bei erstmaligen Bewilligungen ist grundsätzlich zunächst nur diese Form des 
Überlassungszeitpunktes zu gewähren (siehe Absatz 210).  
 
 
Überlassung durch Fristablauf 
 
(295) Bei Bewilligung dieser Form der Überlassung gilt die Ware nach Ablauf einer Frist von 
drei Stunden nach Eingang der Anschreibungsmitteilung während der Öffnungszeiten der 
Abfertigungszollstelle als überlassen. Eine Verkürzung der Zeitspanne ist im Benehmen mit 
dem Bewilligungshauptzollamt möglich. Ein Unterlaufen der Vereinfachung „Überlassung 
durch Anschreibung“ (siehe Absatz 296) ist dabei absolut untersagt. Die Zeitspanne ist in der 
Bewilligung so festzulegen, dass eine Überprüfung der Anschreibungsmitteilung weiterhin 
möglich ist. 
Die Dauer dieses Zeitraumes kann sich beispielsweise an der Art der Bewilligung, an dem 
beantragten Warenkreis oder an den Ergebnissen der Dezentralen Beteiligtenbewertung  
(IT-Verfahren DEBBI) orientieren. 
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Im IT-Verfahren ATLAS ist bei dieser bewilligten Form des Überlassungszeitpunktes der Typ 
B einzustellen. 
 
Diese Vereinfachung darf bei verbrauchsteuerpflichtigen Waren nur dann bewilligt werden, 
wenn die Ware entweder sofort in den verbrauchsteuerrechtlich freien Verkehr überführt wird 
oder unmittelbar nach Überlassung in ein Steuerlager verbracht wird, wobei dieses im 
räumlichen Zusammenhang mit dem Ort der Überlassung stehen muss. Die Durchführung 
eines Beförderungsaussetzungsverfahrens nach den Verbrauchsteuergesetzen ist im 
Zusammenhang mit dieser Vereinfachung nicht möglich. Ausgenommen hiervon sind 
Energieerzeugnisse, die in festen Rohrleitungen befördert werden. 
 
 
Überlassung mit Wirkung im Zeitpunkt der Anschreibung 
 
(296) Die Bewilligung dieses Überlassungszeitpunktes kommt nur in Betracht, wenn bereits 
aufgrund der Angaben im Antrag auf Bewilligung des ASV zu erkennen ist, dass eine 
Zollbeschau der Waren oder sonstige Überprüfung der Zollanmeldung nicht erforderlich 
werden wird und Hinderungsgründe für die Überlassung nicht ersichtlich sind und es sich 
handelt um 
 
- Waren im Anschluss an die Überführung in das Zolllager des Typs D, 
- Massenwaren, die außerhalb einer Zollstraße eingeführt werden, weil deren Benutzung zu 

einem unzumutbaren Umweg führen würde, 
- in Rohrleitungen beförderte Waren, 
- Briefmarken im Postverkehr, 
- andere Waren mit Einwilligung der BFD Nord als zuständige Facheinheit. 
 
In der Bewilligung ist zu bestimmen, dass die Waren mit der Anschreibung als überlassen 
gelten.  
 
Im Fall des 5. Anstriches ist dem BMF - Referat III B 1 - nach Entscheidung über den Antrag 
zu berichten.  
 
Die Anschreibemitteilung ist der Abfertigungszollstelle grundsätzlich unverzüglich nach 
Überlassung der Ware zuzuleiten. Ein Verzicht auf die Übersendung kann nur bewilligt 
werden: 
- bei Anwendung des papiergestützen Verfahrens oder 
- bei Waren, die unter Befreiung von der Gestellung eingeführt werden 
- und die Kriterien von Unterabsatz 1 erfüllt sind. 
 
Wegen der Anwendung des ASV - Verfahren bei VuB-Waren wird auf Absatz 287 und bei 
verbrauchsteuerpflichtigen Waren auf Absatz 295 hingewiesen. 
 
 
Anschreibeverfahren mit Gestellungsbefreiung 
 
(297) Wird die Bewilligung für Massenwaren, die unter Befreiung von der Gestellung 
eingeführt werden erteilt, so kann auferlegt werden, dass 
 

- die Bewilligung bei jeder Einfuhr mitzuführen ist, 
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- der Zeitpunkt des Verbringens der Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft vorher dem 
für den Ort des Grenzübergangs zuständigen Arbeitsbereich grenznaher Raum oder der 
Abrechnungszollstelle mitzuteilen ist, 

- der Abrechnungszollstelle vorher mitzuteilen ist, wann die Waren voraussichtlich an dem 
dafür bestimmten Ort eintreffen werden. 

 
 
Aussetzung der Überlassung mit Anschreibung 
 
(298) Ist die Überlassung mit Anschreibung bewilligt worden, ist vorzubehalten, dass die 
Abfertigungszollstelle für einen bestimmten Zeitraum oder bestimmte Waren, auch bei 
unvermuteten Prüfungen, abweichende Regelungen zur Mitteilung über die Anschreibung 
der Waren treffen kann (siehe Absatz 316). 
 
 
Vorzeitige Anschreibung 
 
(299) Als weitere Vereinfachung kann bewilligt werden, dass die Anschreibung bereits 
unmittelbar vor dem Eintreffen der Waren an dem dazu bezeichneten Ort vorgenommen und 
der Abfertigungszollstelle mitgeteilt wird (Artikel 266 Absatz 2 Buchstabe a ZK-DVO). Im 
Hinblick auf Artikel 63 ZK und Artikel 201 Absatz 3 ZK-DVO ist vorzuschreiben, dass in 
diesen Fällen das Eintreffen der Waren in jedem Einzelfall mitgeteilt werden muss. Eine 
Überlassung mit Anschreibung ist nicht möglich. Eine Überlassung ist lediglich nach 
Rückmeldung durch die Abfertigungszollstelle oder nach Fristablauf möglich. Die 
Voraussetzungen und Kriterien des Absatzes 296 müssen erfüllt sein. 
 
 
 
III. Tätigkeiten der Abfertigungszollstelle 
 
a) Unvollständige Zollanmeldung  
 
(300) Eine UZA kann - bis auf Weiteres - nur in Papierform abgegeben werden und ist von 
der Zollstelle im Regelfall anzunehmen, sofern sie den Voraussetzungen der Artikel 254 und 
255 ZK-DVO genügt und Gründe für eine Nichtannahme nach § 7 ZollVG nicht vorliegen. 
Eine besondere Begründung für das Fehlen von Angaben oder Unterlagen soll nur verlangt 
werden, wenn der Anmelder nicht nur gelegentlich unvollständige Zollanmeldungen abgibt; 
ggf. ist er auf die anderen vereinfachten Verfahren (VAV, ASV) hinzuweisen.  
 
 
(301) Für die unvollständige wie auch ggf. für die sie ersetzende Zollanmeldung (Artikel 259 
ZK-DVO) dienen die in Z 10 01 Absatz 2 bezeichneten Vordrucke.  
 
 
(302) Sollen Waren in den zollrechtlich und den verbrauchsteuerrechtlich freien Verkehr 
übergeführt werden, so müssen bei Waren, die einer anderen Verbrauchsteuer als der EUSt 
unterliegen, außer den Angaben nach Artikel 254 ZK-DVO die Besteuerungsgrundlagen  
(z. B. Stückzahl, Liter, Kilogramm) in der Zollanmeldung angegeben sein.  
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(303) Wegen der Anrechnung von Waren auf ein Zollkontingent oder einen Zollplafond 
(Artikel 256 Absatz 2 und 3 i. V. m. Artikel 248 Absatz 4, 308a bis 308d ZK-DVO) siehe 
Anweisung C des EZT.  
 
(304) In den Fällen des Artikels 257 ZK-DVO ist im Abgabenbescheid darauf hinzuweisen, 
dass die Abgaben noch nicht abschließend festgesetzt worden sind. Dazu ist der Vordruck 
0530 zu verwenden.  
 
 
(305) Für die Sicherheitsleistung gelten die Artikel 189 bis 200 ZK und die Artikel 857 und 
858 ZK-DVO sowie die dazu ergangene Dienstanweisung Z 09 15 (wegen des Absehens 
von der Sicherheitsleistung siehe dort Absätze 69 und 70). Die Deutsche Bahn AG hat 
allgemein Sicherheit geleistet für Einfuhrabgaben, die von ihrer Tochtergesellschaft DB 
Schenker Rail Deutschland AG vertretene Anmelder in den Fällen des Artikels 257 ZK-DVO 
schulden.  
 
 
(306) Sind bei der abschließenden Behandlung des Falles keine weiteren Abgaben zu 
erheben, so ist die geleistete Sicherheit freizugeben; dazu ist der Vordruck 0536 zu 
verwenden. Wegen der buchmäßigen Erfassung des zu erhebenden Abgabenbetrags in den 
übrigen Fällen siehe Z 09 12 Nr. 1 Absatz 10.  
Im Falle einer nachträglichen buchmäßigen Erfassung von Einfuhrabgaben ist das  
IT-Verfahren ATLAS - Fachanwendung "Nacherhebung/Erstattung/Erlass" zu nutzen. 
 
 
b) Vereinfachtes Anmeldeverfahren und Anschreibeverfahren 
 
Prüfungen und Beschaumaßnahmen 
 
(307) Die vereinfachten Verfahren betreffen lediglich Vereinfachungen bei der 
Zollanmeldung. Umfang und Intensität der zollamtlichen Prüfung (siehe Artikel 4 Nr. 14 ZK). 
Insbesondere Beschau und Probenentnahme werden durch die Vereinfachung grundsätzlich 
nicht eingeschränkt. Auf die Besonderheiten für Anmelder, die zugleich AEO sind, wird 
hingewiesen (siehe Z 05 20 Absätze 401 ff). 
 
 
(308) Wird eine vereinfachte Zollanmeldung vorgelegt, so ist zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Annahme der Zollanmeldung gegeben sind. Die Prüfung ist nach 
Maßgabe von Z 07 01 Absätze 10 ff so weit vorzunehmen, wie es nach den Angaben in der 
vereinfachten Zollanmeldung und den vorgelegten Unterlagen möglich ist, dabei sind die 
Vorgaben der Risikoanalyse zu beachten.  
 
Wird die vereinfachte Anmeldung im Papierverfahren vorgelegt, ist zusätzlich zu prüfen, ob 
eine gültige Bewilligung vorliegt. 
 
Die Zollbeschau ist entsprechend Z 07 01 Absätze 38 ff. vorzunehmen. 
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Eingang der Anschreibungsmitteilung 
 
(309) Nach Eingang der Anschreibungsmitteilung prüft die Abfertigungszollstelle 
unverzüglich, ob  
 
- insbesondere im Hinblick auf die VuB (siehe Absatz 287) das Verfahren in Anspruch 

genommen worden konnte,  
- die Verfahrensregelungen in der Bewilligung (insbesondere bei weiteren Vereinfachungen 

im ASV) eingehalten worden sind und entscheidet,  
- und in welchem Umfang die Zollanmeldung (=Anschreibung, siehe Artikel 76 Absatz 3 2. 

Halbsatz ZK) überprüft werden soll (Artikel 68 ZK). 
 
Auch im Fall der bewilligten Überlassung durch Fristablauf (siehe Absatz 295) sind in der 
Regel alle drei Anstriche zu prüfen. Die Frist beträgt grundsätzlich 3 Stunden. Eine 
Verkürzung der Frist darf nur durch das Bewilligungshauptzollamt gewährt werden. Die 
Anwendung dieser Vereinfachung ist nur während der Öffnungszeiten der Abfertigungs-
zollstelle erlaubt. Abweichungen hiervon kann ebenfalls nur das Bewilligungshauptzollamt 
zulassen.  
 
Gilt die Ware bereits mit der Anschreibung als überlassen (siehe Absatz 296), sind die ersten 
beiden Anstriche zu prüfen. 
 
 
(310) In den Fällen der vorzeitigen Anschreibung (siehe Absatz 299) ist entsprechend Absatz 
309 zu verfahren. Eine Entscheidung über Maßnahmen nach Absatz 309 dritter Anstrich darf 
frühestens nach Eingang der Mitteilung des Eintreffens der Waren dem Inhaber der 
Bewilligung mitgeteilt werden. Ergibt sich aus der Prüfung, dass das Anschreibeverfahren 
nicht in Anspruch genommen werden darf, darf die Ware nicht überlassen werden. 
 
Hinsichtlich der Bearbeitung der Anschreibungsmitteilung im IT-Verfahren ATLAS wird auf 
die Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 4.6, verwiesen. 
 
 
(311) Stellt die Abfertigungszollstelle Unregelmäßigkeiten fest, die sich auf den Inhalt der 
Bewilligung - insbesondere, dass Waren zu Unrecht angeschrieben oder weitere 
Vereinfachungen im ASV zu Unrecht angewandt worden sind (z. B. Nutzung der 
Vereinfachung „Überlassung durch Fristablauf außerhalb der Öffnungszeiten der 
Abfertigungszollstelle) - auswirken, ist dies dem Bewilligungshauptzollamt zeitnah 
mitzuteilen. 
 
Auf die Absätze 500 ff wird hingewiesen. 
 
 
Zollbefund 
 
(312) Das Ergebnis der Überprüfung ist sowohl im Papierverfahren als auch im IT-Verfahren 
ATLAS (Eintragung in den jeweiligen Eingabefeldern in der Fachanwendung Zollbehandlung) 
zu vermerken. Wegen des Zollbefunds in der vereinfachten Zollanmeldung bzw. der 
Anschreibungsmitteilung siehe Z 07 01 Absätze 71 ff.  
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Gegenstand und Ergebnis der Überprüfung sind in der Anschreibungsmitteilung, bei anderer 
Form der Anschreibungsmitteilung (siehe Absatz 291) unter Verwendung des  
Vordrucks 0472, festzuhalten. Eine Ausfertigung des Zollbefunds erhält der Anmelder. Die 
Abfertigungszollstelle verbindet ggf. die Zweitausfertigung sowie für die Zollbehandlung 
erforderliche Unterlagen, die bei der Überprüfung der Zollanmeldung vorgelegen haben, mit 
der Anschreibungsmitteilung. 
Im IT-Verfahren ATLAS - Fachanwendung Zollbehandlung - sind die Ergebnisse der 
Überprüfung, ggf. einer Beschau und der Zollbefund in den jeweiligen Eingabefeldern zu 
vermerken. 
 
 
Mitteilung über die Überlassung der Waren 
 
(313) Die Waren werden grundsätzlich durch Rückmeldung der Abfertigungszollstelle im 
Einzelfall, ggf. nach Zollbeschau oder sonstiger Überprüfung der Zollanmeldung, überlassen 
(siehe Absatz 294).  
 
Ist eine Überlassung durch Fristablauf zugelassen, ist entsprechend der Bewilligung zu 
verfahren (siehe Absatz 295).  
 
Bei Anwendung des IT-Verfahrens ATLAS ist folgendes zu beachten: 
 
Sofern als Überlassungszeitpunkt der Bewilligungstyp B ("nach Eingang der Daten und 
Fristablauf") zugelassen wird, ist dieser Zeitraum von der Abfertigungszollstelle in der 
Fachanwendung "Lokale Stammdaten" festzulegen. Die Dauer dieses Zeitraums ergibt sich 
aus der Bewilligung. Die Wartezeit kennzeichnet die Dauer zwischen Eingang der 
Anschreibungsmitteilung und Entscheidung über die Überlassung. 
 
Im Regelfall ist auch bei dieser Form der Überlassung eine Überprüfung der 
Anschreibemitteilung vorzunehmen (siehe Absatz 309). 
 
 
Meldungen, Verbleib der Zollanmeldungen und Unterlagen 
 
(314) Wegen der für überwachungspflichtige Waren zu erstattenden Meldungen siehe 
Anweisung C (AÜV) des EZT. Soweit andere Behörden über die Einfuhr zu unterrichten sind 
(z. B. aufgrund von VuB-Vorschriften), sind ihnen die Mitteilungen zu übersenden.  
Hinsichtlich der Behandlung von vereinfachten Zollanmeldungen oder 
Anschreibungsmitteilungen im IT-Verfahren ATLAS wird auf die Verfahrensanweisung 
ATLAS, Kapitel 4.6, verwiesen. 
 
a) Papierverfahren 
Wird als vereinfachte Zollanmeldung das Einheitspapier in anderer Form als nach Vordruck 
0777 oder ein Handels- oder Verwaltungspapier abgegeben, so ist für die zollamtlichen 
Vermerke der Vordruck 0777 als Zusatzblatt zu verwenden.  
Dem Anmelder ist die für ihn vorgesehene Ausfertigung der vereinfachten Zollanmeldung 
zurückzugeben.  
 
Die weiteren Ausfertigungen der vereinfachten Zollanmeldungen bzw. die 
Anschreibungsmitteilungen sind der Abrechnungszollstelle ohne Begleitschreiben zu 
übersenden, und zwar  



N 39 2009 E-VSF-Nachrichten Elektronische Vorschriftensammlung 
  Bundesfinanzverwaltung 
 
 148 / 148  28. August 2009 
 
 
 

40 

 
aa) bei monatlicher Abgabe der ergänzenden Zollanmeldung jeweils für die erste 

Monatshälfte am 16. des betreffenden Monats und für die zweite Monatshälfte am 1. des 
folgenden Monats, 

 
bb) bei Abgabe der ergänzenden Zollanmeldung in Abschnitten jeweils am Tag nach Ablauf 

des zugelassenen Zeitraums. 
 
b) IT-Verfahren ATLAS 
Die Abfertigungszollstelle muss die vereinfachte Zollanmeldung oder die 
Anschreibungsmitteilung nach der Bearbeitung unverzüglich an die Abrechnungszollstelle 
weiterleiten. 
 
 
Sonstige Regelungen 
 
(315) Werden Beförderungspapiere vorgelegt, sind diese entsprechend Z 07 01 Absatz 82 
abzustempeln.  
 
Werden Waren in Deutschland auf Grund einer einzigen Bewilligung in ein Vereinfachtes 
Anmeldeverfahren überführt, das in einem anderen Mitgliedstaat überwacht oder 
abgerechnet wird, ist eine Druckausgabe des Vorgangs an die Abrechnungsstelle bzw. 
Überwachungsstelle im anderen Mitgliedstaat zu übersenden. (Verfahrensanweisung 
ATLAS, Kapitel 4.6) 
 
 
Aussetzung von Vereinfachungen 
 
(316) Ist die Überlassung mit Anschreibung bewilligt worden (siehe Absatz 296), kann die 
Abfertigungszollstelle für einen bestimmten Zeitraum oder bestimmte Waren, auch bei 
unvermuteten Prüfungen, abweichende Regelungen zur Mitteilung über die Anschreibung 
der Waren treffen. 
 

a) Papierverfahren 
Für die Anordnung ist im Papierverfahren der Vordruck 0510 zu verwenden.  
 
b) IT-Verfahren ATLAS 
Im IT-Verfahren ATLAS verfügt die Abfertigungszollstelle über die Möglichkeit, die 
Überlassung im Zeitpunkt der Anschreibung in der Fachanwendung "Lokale Stammdaten" 
abweichend zu regeln. Der Bewilligungsinhaber ist über die abweichende Regelung 
schriftlich zu unterrichten. Dazu verwendet die Abfertigungszollstelle die von der 
Fachanwendung "Lokale Stammdaten" erzeugte Druckausgabe. 
 
Überprüfungen des Anschreibeverfahrens können in Zusammenhang mit der Überprüfung 
von Versandverfahren, für die eine Vereinfachung bei der Bestimmungsstelle gemäß den 
dafür geltenden Vorschriften zugelassen wurde (Artikel 263 1. und 3. Gedankenstrich  
ZK-DVO) durchgeführt werden. In diesen Fällen sind die Aussetzung der Überlassung durch 
Anschreibung und die Übersendung des Vordrucks 0510 entbehrlich, da die 
Prüfungsmaßnahmen bereits vor der Anschreibung der Ware erfolgen. 
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(317) Absatz 316 findet bei weiteren Vereinfachungen im ASV sinngemäße Anwendung. 
 
 
(318) Ist die nachträgliche Übermittlung der Anschreibungsmitteilung bewilligt worden (siehe 
Absatz 295), so hat die Abfertigungszollstelle mindestens einmal jährlich für einen 
bestimmten Zeitraum oder bestimmte Warensendungen oder - bei unvermuteten Prüfungen 
im Betrieb - für bereits gestellte, jedoch noch nicht angeschriebene Waren zu verlangen, 
dass die Anschreibung unverzüglich mitzuteilen ist und abweichende Regelungen für die 
Überlassung der Waren zu treffen (siehe Absatz 294). 
 
Die Ergebnisse sind dem Bewilligungshauptzollamt zeitnah weiterzuleiten. 
 
Auf die Absätze 500 ff wird hingewiesen.  
 
 
 
IV. Tätigkeiten der Abrechnungszollstelle 
 
Prüfung der ergänzenden Zollanmeldung 
 
(400) Es ist zu prüfen, ob alle Sendungen in der ergänzenden Zollanmeldung erfasst sind 
und ob die warenbezogenen Angaben in der ergänzenden Zollanmeldung mit denen in den 
vereinfachten Zollanmeldungen bzw. den Anschreibungsmitteilungen und dem Zollbefund 
übereinstimmen. Die Prüfung auf Übereinstimmung kann auf Stichproben beschränkt 
werden. Ergänzende Zollanmeldungen für Waren, bei denen von der vereinfachten 
Zollanmeldung abweichende zollamtliche Feststellungen getroffen worden sind, sind 
vollständig zu prüfen. Im Übrigen kann die Anmeldung stichprobenweise geprüft werden, 
wobei in die Prüfung vor allem Fälle mit hohem Abgabenrisiko einzubeziehen sind. Auf die 
Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 4.7, und die Risikoanalyse Zoll wird hingewiesen. 
Ergeben sich bei einer stichprobenweisen Prüfung wesentliche Unstimmigkeiten, so ist eine 
vollständige Prüfung vorzunehmen.  
 
 
(401) Bei der Prüfung sind auch die für die Einfuhr der Waren geltenden Vorschriften nicht 
abgabenrechtlicher Art (z. B. handelspolitische Maßnahmen einschl. Außenwirtschaftsrecht, 
VuB, Marktordnungsrecht, Außenhandelsstatistik) zu beachten. Insbesondere ist zu prüfen, 
ob für die Waren ein etwa vorgeschriebenes Überwachungsdokument, eine Einfuhrge-
nehmigung, Einfuhrlizenz, Einfuhrkontrollmeldung, ein Ursprungszeugnis oder eine 
Ursprungserklärung vorliegt und, sofern die Vorlage der VuB-Unterlagen bei der Abrech-
nungszollstelle bewilligt ist, ob diese vorgelegt wurden. 
Die Abrechnungszollstelle führt die buchmäßige Erfassung der Einfuhrabgaben durch und 
gibt die geschuldeten Abgabenbeträge bekannt. Im Rahmen der buchmäßigen Erfassung 
stellt die Abrechnungszollstelle fest, ob die geschuldeten Einfuhrabgaben gesichert oder 
ungesichert sind. Auf DV Z 09 20 wird hingewiesen. 
Die Festsetzung der Einfuhrabgaben kann abschließend oder nicht abschließend erfolgen. 
Auf DV Z 09 12 wird hingewiesen. 
 
Wegen der für überwachungspflichtige Waren zu erstattenden Meldungen siehe 
Anweisungen C (AÜV) des EZT.  
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(402) Bei in anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ansässigen Anmeldern, die über 
keine Buchführung im deutschen Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft verfügen, ist eine 
vollständige Prüfung der ergänzenden Zollanmeldung vorzunehmen.  
 
 
(403) Werden im Papierverfahren mit der ergänzenden Zollanmeldung zwei Ausfertigungen 
der Rechnungen abgegeben, so wird eine mit dem Dienststempelabdruck und der 
Belegnummer (BS) versehene Ausfertigung dem Anmelder zurückgegeben.  
Im Übrigen wird auf Artikel 181 Absatz 2 ZK-DVO hingewiesen. 
 
 
Nicht abschließende Festsetzung von Abgaben 
 
(404) Ist eine abschließende Festsetzung der Abgaben nicht möglich, weil z. B. 
 

- der ergänzenden Zollanmeldung Unterlagen, von deren Vorlage die Anwendung eines 
ermäßigten Einfuhrabgabensatzes oder einer Abgabenbefreiung abhängig ist, nicht 
beigefügt sind oder Angaben oder Unterlagen, die den Zollwert betreffen fehlen 
(Verlängerung der Frist zur Nachreichung dieser Angaben oder Unterlagen gemäß  
Artikel 256 Absatz 1 Unterabsatz 2 und 3 ZK-DVO) oder  

- die Prüfung der ergänzenden Zollanmeldung noch nicht abgeschlossen werden kann  
(z. B. wegen eines noch ausstehenden Untersuchungsergebnisses; Artikel 73 Absatz 1 
Satz 2 ZK, Artikel 244, 248 Absatz 1 Satz 2 ZK-DVO) oder 

- im IT-Verfahren ATLAS - Fachanwendung "Abrechnung ergänzende Zollanmeldung" - 
berichtigungspflichtige Anmeldedaten in einer ergänzenden Zollanmeldung vorhanden 
sind,  

 

ist wie folgt zu verfahren: 
 
a) Papierverfahren 
Im Abgabenbescheid ist darauf hinzuweisen, dass die Abgaben noch nicht abschließend 
festgesetzt worden sind. Dazu ist der Vordruck 0530 zu verwenden.  
Ist nach abschließender Festsetzung der Einfuhrabgeben eine Sicherheit freizugeben oder 
auszuzahlen, ist eine Ausfertigung des Einfuhrabgabenbescheides an die Zollzahlstelle zu 
übersenden. 
 
b) IT-Verfahren ATLAS 
Die Gründe für die nicht abschließende Festsetzung der Einfuhrabgaben sind in den 
vorgesehenen Eingabefeldern der jeweiligen Position zu dokumentieren. 
(Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 4.7) 
Sind die Gründe für die nicht abschließende Festsetzung entfallen, ist die ergänzende 
Zollanmeldung unverzüglich abschließend festzusetzen. Sofern nach abschließender 
Festsetzung eine Sicherheit freizugeben oder auszuzahlen ist, ist die Zollzahlstelle 
entsprechend zu unterrichten. Auf die Möglichkeiten des Änderungsverfahrens wird 
hingewiesen (siehe Verfahrensanweisung ATLAS, Kapitel 4.7). 
 
 
(405) Die in diesen Fällen ggf. entstehenden Abgaben sind grundsätzlich von der nach 
Absatz 266 festgesetzten Sicherheit umfasst. In Sonderfällen kann auch eine 
Einzelsicherheit verlangt werden, wenn abzusehen ist, dass die Verfahrenssicherheit nicht 
ausreicht (z. B. vorläufige Antidumpingmaßnahmen oder Sondermaßnahmen). 
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Meldung zur Aufteilung der Erhebungskosten  
 
(406) Wurden Waren in einem anderen Mitgliedstaat gestellt, melden die Abrechnungs-
zollstellen dem HZA Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, spätestens bis zum 
Ende des jeweiligen Monats die für jeden Bewilligungsinhaber festgesetzten Zölle. Dafür ist 
für die Abrechnung die Abgabe getrennter ergänzender Zollanmeldungen für jeden 
Mitgliedstaat zu fordern. Fehlanzeige ist erforderlich. 
 
 
Zollanmeldungen bei direkter oder indirekter Vertretung  
 
(407) Ist die Zollanmeldung im fremden Namen und fremde Rechnung oder im eigenen 
Namen, aber für fremde Rechnung abgegeben worden, so ist zu prüfen, ob die Daten zum 
Vertretenen und in Anspruch genommenen Verfahren entsprechend den Regelungen der 
Verfahrensanweisungen zu den IT-Verfahren BISON/PRÜF erfasst sind, fehlende 
Eintragungen sind vorzunehmen. 
 
a) Papierverfahren 
Am 1. Februar und 1. August eines Jahres sind jeweils die Personen, die im abgelaufenen 
Kalenderhalbjahr erstmals vertreten worden sind, dem für ihren Geschäftssitz zuständigen 
Hauptzollamt mit Vordruck 0519 mitzuteilen.  
 
b) IT-Verfahren ATLAS 
Die Mitteilung erfolgt zum 1. Februar und 1. August eines Jahres automatisiert. 
 
 
Prüfung der Höhe der geleisteten Sicherheit 
 
(408) Die Abrechnungsstellen prüfen regelmäßig, ob insbesondere bei vereinfachten 
Verfahren mit erheblich schwankendem Einfuhrumfang die nach Absatz 265 geleistete 
Sicherheit ausreicht. Zusätzlich sind auch die Abgaben zu berücksichtigen, die wegen der 
nicht abschließenden Festsetzung von Abgaben noch nicht buchmäßig erfasst worden sind 
sowie rückständige Zahlungen, die dazu führen können, dass auf die Sicherheit zugegriffen 
wurde bzw. werden kann. 
 
Die Prüfungen erfolgen monatlich. 
Auf das ATLAS-Benutzerhandbuch „Abrechnung ergänzende Zollanmeldung“, Kapitel 
"Verfahrenssicherheit prüfen", wird hingewiesen. 
 
Erforderlichenfalls ist die Erhöhung der Sicherheit zu veranlassen (Artikel 192 Absatz 1 Satz 
2 ZK)  
 
Auf die Absätze 500 ff wird hingewiesen. 
 
Wegen der zusätzlichen Sicherheit für Antidumping- oder Ausgleichszölle siehe Absatz 505 
sowie ZT 06 15 Absatz 2. 
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Prüfung rückständiger Zahlungen 
 
(409) Es ist fortlaufend zu prüfen, ob ausstehende Einfuhrabgaben fristgerecht entrichtet 
worden sind. Absatz 508 Unterabsätze 3 und 4 sind entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Durch die Vollstreckungsstellen werden unverzüglich nach Übermittlung der 
Rückstandsanzeige zolleigene Forderungen bei einem Gesamtbetrag über 1.000 € 
angezeigt. (Vordruck „Informationsaustausch zu zolleigenen Forderungen“, DV S 15 04 
Absatz 18). 
 
Rückstände mit einem Gesamtbetrag von weniger als 1.000 € sind durch das 
Bewilligungshauptzollamt monatlich gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Zollzahlstelle zu ermitteln.  
 
Bei Zahlungsrückständen ist umgehend zu prüfen, ob  
 

- eine Aussetzung oder ein Widerruf des Verfahrens und 
- weiterhin ein Verzicht auf Leistung der Sicherheit für die EUSt in Betracht kommt. 
 
Bei S2-, A2- und G2-Verfahren werden Mahnungen dem Bewilligungsinhaber zur 
Weiterleitung an den Anmelder zugestellt. Eine gesonderte Benachrichtigung des 
Bewilligungsinhabers wegen einer etwaigen Inanspruchnahme seiner Sicherheit ist nicht 
erforderlich.  
 
 
Prüfung der Anschreibung im Rahmen der Abrechnung 
 
(410) Ist die Bewilligung für Waren, die unter Befreiung von der Gestellungspflicht eingeführt 
werden, erteilt worden (Artikel 263 4. Gedankenstrich ZK-DVO i. V. m. Artikel 41  
Buchstabe b ZK, Absatz 261), ist in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal im Jahr - 
ggf. unter Einschaltung der örtlich zuständigen Zollstelle - im Rahmen der Abrechnung zu 
prüfen, ob die Waren zu dem dafür bestimmten Ort befördert und ordnungsgemäß 
angeschrieben worden sind (für die Überprüfung der Anschreibungen im Übrigen ist 
entsprechend Absatz 309 zu verfahren).  
Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die zollrechtliche Bestimmung der Ware aus den 
Aufzeichnungen zweifelsfrei erkennbar ist, die DV Risikoanalyse Zoll ist zu beachten. 
 
 
 
V. Überwachungsmaßnahmen 
 
1. Fortlaufende Überwachung durch das Fachsachgebiet 
 
Allgemeines 
 
(500) Erkenntnisse, die Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung oder den Inhalt einer 
Bewilligung haben könnten, sind von den Zollstellen umgehend dem bewilligenden 
Hauptzollamt mitzuteilen.  
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(501) Im Fall einer einzigen Bewilligung hat das bewilligende Hauptzollamt die Erkenntnisse 
auch dem Hauptzollamt Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, zu melden. 
 
 
Überwachung im Einzelnen  
 
(502) Das Monitoring umfasst 
 

- die Erhebung von Informationen durch das Fachsachgebiet, 
- die Aufforderung an den Bewilligungsinhaber, Unterlagen und Informationen vorzulegen, 
- die Auswertung der Informationen und Unterlagen durch das Fachsachgebiet und 
- die Erarbeitung und Fortschreibung eines Monitoringplans. 
 
 
(503) Bei der Erhebung durch das Fachsachgebiet sind Informationen und Erkenntnisse aus 
folgenden Bereichen zu berücksichtigen: 
 
a) dem eigenen Sachgebiet, insbesondere aus den Arbeitsbereichen Abrechnung 

vereinfachter Verfahren, Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung, Nacherhebung, 
Erstattung und Erlass sowie aus der Auswertung von Prüfungsberichten, Arbeitspapieren 
zur Untersuchung der betrieblichen Verhältnisse (UbV), Vermerken zur 
Steueraufsicht/Überwachung, AEO, 

 

b) anderen Sachgebieten, insbesondere Vollstreckung, Strafsachen und Bußgeldstelle 
sowie Kontrollen, 

 

c) Spontanmitteilungen des Abfertigungsdienstes (siehe z. B. Z 07 01 Absatz 6a 
Unterabsatz 2), 

 

d) vom Bewilligungsinhaber selbst vorgelegten Unterlagen und Mitteilungen und 
 

e) sonstigen Quellen. 
 
Gehen innerhalb eines Jahres keine Informationen zum Bewilligungsinhaber ein, so sind die 
entsprechenden Informationen zu a) und b) einmal jährlich abzufragen. 
 
Unabhängig davon sind mindestens einmal jährlich  
- Recherchen in den Datenbanken DEBBI, BISON, PRÜF und INZOLL, sowie  
- Internetrecherchen, wie z. B.  
 
 www.handelsregister.de, www.insolvenzbekanntmachungen.de 
 
durchzuführen. 
Diese Abfragen sind zu dokumentieren und zum Belegheft zu nehmen. 
 
 
(504) Unbeschadet des Artikels 253 Absatz 7 ZK-DVO fordert das Fachsachgebiet den 
Bewilligungsinhaber alle drei Jahre mit Standardschreiben ÜWG-VV (Überwachung 
(Monitoring)) auf, dazu Stellung zu nehmen, ob die von ihm in den Feldern 1 bis 17 seines 
Antrags auf Erteilung einer Bewilligung bzw. weiterer Vereinfachungen gemachten Angaben 
noch zutreffend und vollständig sind. Bei neu gegründeten Unternehmen (die weniger als 
drei Jahre bestehen) erfolgt diese Abfrage nach Ablauf des ersten Jahres.�
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Dabei können zu Kriterien und zu Angaben, die für die Überwachung von Bedeutung sind, 
nach Ermessen der Sachbearbeitung vom Bewilligungsinhaber noch weitere Unterlagen 
bzw. Informationen angefordert werden. 
 
 
(505) Mit Hilfe der nach den Absätzen 503 und 504 gewonnenen Informationen überprüft das 
Fachsachgebiet, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung bzw. weiterer 
Vereinfachungen auch weiterhin bestehen.  
 
Die Auswertung kann zu folgenden Ergebnissen führen: 
 

a) Die Kriterien und Voraussetzungen sind weiterhin erfüllt bzw. deren Erfüllung kann durch 
geringe Nachbesserungen sichergestellt werden. 

 

b) Die Risiken sind so gravierend, dass eine Neubewertung erforderlich ist (siehe Absätze 
600 ff). 

 
Die Ergebnisse der Auswertung sind Grundlage für die Überprüfung der Risikobewertung 
des Überwachungsgegenstandes vereinfachte Verfahren im IT-Verfahren PRÜF. 
Veränderungen in der Risikobewertung sind gegebenenfalls auch bei den 
Risikobewertungen bereits bestehender zollrechtlicher Vereinfachungen, Bewilligungen und 
AEO-Zertifkate zu berücksichtigen. 
 
 
(506) Die im Zusammenhang mit dem Monitoring stehenden Überwachungsmaßnahmen 
sowie daraus gewonnene Ergebnisse sind im Monitoringplan nachvollziehbar zu 
dokumentieren. 
 
 
(507) Das Fachsachgebiet stellt sicher, dass Unternehmen, die weniger als drei Jahre 
bestehen, nach Ablauf  des ersten Jahres nach Erteilung der Bewilligung die Einhaltung der 
Bewilligungsvoraussetzungen insbes. die Zahlungsfähigkeit durch geeignete Unterlagen  
(z. B. Finanzplanung etc.) und Erklärungen nachweisen (siehe Artikel 253 Absatz 8 
Unterabsatz 2 ZK-DVO). 
 
 
 
2. Nachträgliche Prüfungen (Zollprüfungen) und Zollkontrollen durch den 
Prüfungsdienst 
 
(508) Die Durchführung von Zollprüfungen (Artikel 78 ZK) richtet sich nach dem Ausfallrisiko 
(siehe im Einzelnen Prüfungsdienst Dienstvorschrift für Zölle und Verbrauchsteuern - 
PrüfungsDV-ZuV - E-VSF S 13 10 Absatz 7). Bei der Risikobewertung der Verfahren VAV 
und ASV wirkt sich der AEO-Status risikomindernd aus, sofern keine sonstigen 
Anhaltspunkte über eine Gefährdung der Einfuhrabgaben vorliegen. 
 
Zur örtlichen Zuständigkeit für die Anordnung einer Zollprüfung siehe PrüfungsDV-ZuV -  
E-VSF S 13 10 Absatz 10. 
Das anordnende Hauptzollamt - bei Zollanmeldung im fremden Namen das für den 
Geschäftssitz des Anmelders zuständige Hauptzollamt - bestimmt, worauf sich die Prüfung 
im Einzelnen erstrecken soll. Dabei sind die Ergebnisse des Monitorings zu berücksichtigen.  
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Eine beim direkt Vertretenen (Anmelder) angeordnete Zollprüfung kann auf seinen Vertreter 
(z. B. Spedition) ausgedehnt werden. In den übrigen Vertretungsfällen ist für den Vertreter 
und den Vertretenen jeweils eine eigene Zollprüfung anzuordnen. 
 
Die Zollprüfung des Inhabers einer einzigen Bewilligung ist vor Anordnung der Prüfung 
zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten zu koordinieren. 
 
Maßnahmen der Zollkontrolle (Artikel 13 und 78 ZK) sind durchzuführen, um gegenüber dem 
Beteiligten einen hinreichenden Unsicherheitsfaktor zu wahren.  
 
 
(509) Bei in anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ansässigen Anmeldern, die für die 
Durchführung einer Zollprüfung nicht über die erforderlichen Daten der Buchführung bzw. der 
betrieblichen Aufzeichnungen im deutschen Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft verfügen, 
und es sich um keinen Fall einer einzigen Bewilligung handelt, sind zur Durchführung der 
nachträglichen Prüfungen über das ZKA Ersuchen an ausländische Dienststellen zu richten, 
in denen Prüfungszweck und Prüfungsumfang anzugeben sind. Auf die Möglichkeit, um die 
Anwesenheit eines deutschen Prüfungsbeamten bei den Feststellungen der ausländischen 
Dienststelle zu ersuchen (Artikel 9 und 10 VO [EG] Nr. 515/97 - Z 46 07), wird hingewiesen. 
Kann dadurch eine ausreichende Prüfung nicht sichergestellt werden, so ist eine diesen 
Personen erteilte Bewilligung ggf. zu widerrufen.  
 
 
 
 
VI. Neubewertung 
 
(600) Werden Unregelmäßigkeiten festgestellt, die eine Neubewertung erfordern, ist 
entsprechend der Absätze 220 ff zu verfahren. Die Neubewertung erfolgt durch das 
Fachsachgebiet auf der Grundlage der Auswertungsergebnisse der getroffenen Maßnahmen 
bzw. der festgestellten Unregelmäßigkeiten. 
 
Die Risikobewertung des Überwachungsgegenstandes Vereinfachte Verfahren im IT-
Verfahren PRÜF ist entsprechend anzupassen. Veränderungen in der Risikobewertung sind 
ggf. auch bei den Risikobewertungen weiterer bestehender zollrechtlicher Vereinfachungen 
und Bewilligungen sowie erteilten AEO-Zertifikaten zu berücksichtigen.  
 
 
(601) Ergibt sich aus der Neubewertung, dass die Voraussetzungen und Kriterien für den 
Fortbestand der Bewilligung nicht bzw. nicht mehr vorliegen, so ist das Aussetzungs- bzw. 
Widerrufsverfahren einzuleiten.  
 
Sind die Voraussetzungen für die Bewilligung weiterer Vereinfachungen nicht erfüllt, so ist 
das Aussetzungs- bzw. Widerrufsverfahren lediglich in Bezug auf diese einzuleiten. 
 
 
(602) Das Ergebnis der Neubewertung ist im Fragenkatalog zu dokumentieren und im 
Monitoringplan anzupassen. Die Absätze 504 und 505 gelten sinngemäß.   
 
Im Fall einer einzigen Bewilligung ist das Ergebnis der Neubewertung dem Hauptzollamt 
Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen, mitzuteilen. 
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VII. Aussetzung, Widerruf und Rücknahme der Bewilligung 
 
1. Aussetzung der Bewilligung 
 
(700) Die Ausschlussgründe für die Erteilung einer Bewilligung für vereinfachte Verfahren 
nach Art 253c Absatz 1 ZK-DVO gelten auch für die Aussetzung der Bewilligung. 
 
 
(701) Die Aussetzung eines vereinfachten Verfahrens hat nicht auch automatisch die 
Aussetzung von anderen Bewilligungen zur Folge. Es ist jedoch zu prüfen, ob die Gründe für 
die Aussetzung Einfluss auf die Ordnungsmäßigkeit bestehender Bewilligungen haben (z. B. 
Artikel 253c Absatz 2 ZK-DVO). 
 
 
(702) Ein hinreichender Grund zur Annahme, dass eine strafrechtliche Handlung begangen 
wurde, liegt vor, wenn ein Strafverfahren wegen Zuwiderhandlungen im Bereich des 
Zollrechts eingeleitet worden ist (siehe Absätze 225 ff). 
 
 
(703) Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bewilligungsinhabers bestehen gegebenenfalls 
auch bei Zahlungsrückständen einzelner Anmelder in einem S 2-, A 2- und G 2-Verfahren. 
Daher ist in diesen Fällen eine Aussetzung bzw. ein Widerruf der Bewilligung zu prüfen 
(siehe Absatz 409). Es wird darauf hingewiesen, dass einzelne Anmelder nicht von einem 
S2-, A2- und G2-Verfahren ausgeschlossen werden können. 
 
 
(704) Das bewilligende Hauptzollamt unterrichtet den Bewilligungsinhaber mit 
Standardschreiben BAS-VV (Mitteilung über die beabsichtigte Aussetzung der Bewilligung 
eines vereinfachten Verfahrens) vor der Aussetzung der Bewilligung über den Umfang der 
festgestellten Nichterfüllung von Voraussetzungen und Kriterien.  
 
 
(705) Der Bewilligungsinhaber hat innerhalb von 30 Kalendertagen die Möglichkeit, Abhilfe 
zu schaffen oder Stellung zu den Feststellungen des bewilligenden Hauptzollamts zu 
nehmen. 
Trifft der Bewilligungsinhaber innerhalb dieser Frist keine Abhilfemaßnahmen, setzt das 
bewilligende Hauptzollamt das Verfahren für 30 Kalendertage aus (Standardschreiben ADS-
VV (Aussetzung der Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens)), damit der 
Bewilligungsinhaber die erforderlichen Abhilfemaßnahmen treffen kann (Artikel 253d  
Absatz 2 ZK-DVO). 
 
 
(706) Ist der Bewilligungsinhaber nicht in der Lage, innerhalb von 30 Kalendertagen Abhilfe 
zu schaffen, weist aber nach, dass die Voraussetzungen und Kriterien wieder erfüllt werden 
können, wenn die Frist für die Aussetzung verlängert wird, kann die Aussetzungsfrist 
einmalig um weitere 30 Kalendertage verlängert werden (Standardschreiben VDA-VV 
(Verlängerung der Aussetzung der Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens), Artikel 253d 
Absatz 4 ZK-DVO). 
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(707) Ein hinreichender Grund zur Annahme, dass eine in den Absätze 225 ff genannte 
Person einen Verstoß gegen Zollvorschriften begangen hat, der strafrechtlich verfolgt 
werden kann (Artikel 253d Absatz 1 Buchstabe b ZK-DVO), liegt vor, wenn ein 
Strafverfahren wegen Zuwiderhandlungen im Bereich des Zollrechts eingeleitet worden ist. In 
diesem Fall wird die Bewilligung bis zum Ende des Strafverfahrens ausgesetzt.  
Auf die Ausnahme des Artikel 253d Absatz 1 Unterabsatz 2 ZK-DVO wird hingewiesen. 
 
 
(708) Der Bewilligungsinhaber kann die Aussetzung der Bewilligung beantragen, wenn er 
vorübergehend nicht in der Lage ist, die Voraussetzungen und Kriterien für die Bewilligung 
eines vereinfachten Verfahrens zu erfüllen. In diesen Fällen wird die Bewilligung unmittelbar 
ausgesetzt, eine Mitteilung über die beabsichtigte Aussetzung und die Gewährung einer 
Äußerungsfrist sind nicht erforderlich. Eine angemessene Frist für die Umsetzung der 
Abhilfemaßnahmen wird von dem Bewilligungsinhaber selbst bestimmt, sie ist nicht an 30 
bzw. 60 Tage gebunden. Er unterrichtet das bewilligende Hauptzollamt über den Umfang der 
Abhilfemaßnahmen und über den Zeitplan der Umsetzung (Artikel 253f Absatz 1 ZK-DVO).  
Die Aussetzung wird mit Standardschreiben ABA-VV (Aussetzung der Bewilligung eines 
vereinfachten Verfahrens auf Antrag) mitgeteilt. Die Aussetzung der Bewilligung gilt nicht für 
Zollverfahren, die bereits vor dem Zeitpunkt der Aussetzung begonnen wurden, aber noch 
nicht erledigt sind. 
Ist der Bewilligungsinhaber nicht in der Lage, die Abhilfemaßnahmen in der vorgesehenen 
Frist abzuschließen, kann die Frist einmal verlängert werden, wenn er in gutem Glauben 
gehandelt hat (Standardschreiben VAA-VV (Verlängerung der Aussetzung der Bewilligung 
eines vereinfachten Verfahrens)), Artikel 253f Absatz 2 ZK-DVO. 
Der Widerruf der Aussetzung wird mit Standardschreiben WDA-VV (Widerruf der Aussetzung 
der Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens) mitgeteilt. 
 
 
 
2. Widerruf und Rücknahme der Bewilligung 
 
(709) Der Widerruf der Bewilligung richtet sich nach Artikel 9 ZK i. V. m. 253g ZK-DVO. 
Auf die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 253g letzter Unterabsatz ZK-DVO wird 
hingewiesen.  
 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit können den Widerruf einer Bewilligung begründen. 
Bei ausstehenden Zahlungen einzelner Anmelder können insgesamt Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Bewilligungsinhabers vorliegen. Auch in diesen Fällen ist zu prüfen, 
ob die Bewilligung auszusetzen bzw. zu widerrufen ist. 
Es wird darauf hingewiesen, dass einzelne Anmelder nicht von einem S2-, A2- und G2-
Verfahren ausgeschlossen werden können. Zur Benachrichtigung des Bewilligungsinhabers 
bei ausstehenden Zahlungen einzelner Anmelder siehe Absatz 409. 
 
 
(710) Ist die Bewilligung auf Grund unrichtiger oder unvollständiger Tatsachen erteilt worden, 
ist die Rücknahme dieser nach Artikel 8 ZK zu prüfen. 
 
 
(711) Die Rücknahme oder der Widerruf der Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens hat 
nicht automatisch den Widerruf oder die Aussetzung von anderen Bewilligungen zur Folge. 
Es ist jedoch zu prüfen, ob die Gründe für die Aussetzung, die Rücknahme oder den 
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Widerruf Einfluss auf die Ordnungsmäßigkeit bestehender Bewilligungen haben (z. B.  
Artikel 253c Absatz 2 ZK-DVO). 
Sofern der Widerruf auf die Nichteinhaltung der Zollvorschriften zurückzuführen und der 
Bewilligungsinhaber gleichzeitig Inhaber eines AEO-Zertifikats ist, so ist das HZA, das das 
Zertifikat erteilt hat, zu benachrichtigen. Wurde das AEO-Zertifikat in einem anderen 
Mitgliedstaat erteilt, ist die Kontaktstelle AEO zu informieren. 
 
 
(712) Wegen des Widerrufs oder der Rücknahme einer Bewilligung, die einer in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässigen Person erteilt worden ist, siehe Absatz 510.  
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Anlage 1a 

Standardkontrollplan  
(Absatz 246 DV Z 1210) 
 

Grundsätze des Kontrollplans 

Der Inhaber der Bewilligung erfüllt gemäß Artikel 253 Absatz 6 ZK-DVO die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Kriterien sowie die Verpflichtungen, die sich aus der Bewilligung ergeben, 
unbeschadet der Vorschriften über das Entstehen der Zollschuld.  
Zur Überprüfung ist durch die Zollbehörden ein Kontrollplan festzulegen, in dem die durchzuführenden 
Kontrollen aufgeführt werden. Der Umfang und die Häufigkeit der Kontrollen variieren entsprechend 
der Ergebnisse der Risikoanalyse und berücksichtigen, ob der Bewilligungsinhaber über ein  
AEOC- oder AEOF-Zertifikat verfügt. Die Aufteilung der Verantwortlichkeit zwischen dem 
ausstellenden Mitgliedstaat und dem teilnehmenden Mitgliedstaat ist im Kontrollplan festzuhalten. 
Dieser Kontrollplan ist ein Standardkontrollplan. Ein individueller Kontrollplan ist auf dieser Grundlage 
für jede Einzige Bewilligung zu erstellen. 
 

1. Zuständige Zollstelle 
Name, Anschrift, Telefon / E-Mail: 
Ansprechpartner, Telefon / E-Mail: 
 
2. Überprüfung der Anmeldung oder Anzeige oder anderer Dokumente - AEO 
Nr. Maßnahme Häufigkeit Risikofaktor  

(Hoch, mittel, gering) 
1 Zur Überprüfung der elektronisch oder im 

Papierverfahren vorgelegten und 
angenommenen Anmeldungen oder 
Erklärungen können die Zollbehörden gem. 
Art. 68 a) ZK, 266 Abs. 1 und/oder 285 Abs. 1 
ZK-DVO: 
Die elektronisch oder im Papierverfahren 
vorgelegte Anmeldung und die vorgelegten 
Unterlagen prüfen. Die Zollbehörden können 
vom Anmelder verlangen, weitere Unterlagen 
zur Überprüfung der Richtigkeit der Angaben 
vorzulegen. 

Gem. Art. 14 b) Abs. 4 ZK-DVO 
Gem. Art. 4 f-j ZK-DVO 

 

2 Zur Überprüfung der elektronisch oder im 
Papierverfahren vorgelegten und 
angenommenen Anmeldungen oder 
Erklärungen können die Zollbehörden gem. 
Art. 68 b) ZK, 266 Abs. 1 und/oder 285 Abs. 1 
ZK-DVO:  
Eine Zollbeschau vornehmen und Muster und 
Proben zur Analyse oder zur eingehenden 
Untersuchung entnehmen.  

Gem. Art. 14 b) Abs. 4 ZK-DVO 
Gem. Art. 4 f-j ZK-DVO 

 

3 Stichprobenweise Kontrolle: 
Die Auswahl der zu überprüfenden 
Sendungen, Anmeldungen oder Erklärungen 
soll ein Zufallselement einbeziehen gem. Art. 
4 f Abs. 2 ZK-DVO 

Gem. Art. 14 b) Abs. 4 ZK-DVO  

4 Unterrichtung der Zollbehörden: 
Die Zollbehörden können eine Befreiung von 
der Gestellungspflicht zulassen gem. Art. 76 
Abs. 1 c) ZK. 
Unter der Bedingung, dass die 
ordnungsgemäße Prüfung der Vorgänge nicht 
beeinträchtigt wird, können die Zollbehörden 
zulassen, dass das zuständige Zollamt nicht 
über jede Ankunft von Waren zu unterrichten 
ist gem. Art. 266 Abs. 2 b) und 287 Abs. 2 ZK-
DVO. 
Trotzdem kann für einen bestimmten 
Zeitraum eine Benachrichtigung der 
Zollbehörden über die Ankunft von Waren 
vorgesehen werden.  

Gem. Art. 4 f-j ZK-DVO  
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3. Überprüfung der Anmeldung oder Anzeige oder anderer Dokumente - Nicht - AEO 
Nr. Maßnahme Häufigkeit Risikofaktor  

(Hoch, mittel, gering) 

1 
Zur Überprüfung der elektronisch oder im 
Papierverfahren vorgelegten und 
angenommenen Anmeldungen oder 
Erklärungen können die Zollbehörden 
gem. Art. 68 a) ZK, 266 Abs. 1 und/oder 
285 Abs. 1 ZK-DVO: 
Die elektronisch oder im Papierverfahren 
vorgelegte Anmeldung und die 
vorgelegten Unterlagen prüfen. Die 
Zollbehörden können vom Anmelder 
verlangen, weitere Unterlagen zur 
Überprüfung der Richtigkeit der Angaben 
vorzulegen. 

Gem. Art. 4 f-j ZK-DVO 

 

 

2 
Zur Überprüfung der elektronisch oder im 
Papierverfahren vorgelegten und 
angenommenen Anmeldungen oder 
Erklärungen können die Zollbehörden 
gem. Art. 68 b) ZK, 266 Abs. 1 und/oder 
285 Abs. 1 ZK-DVO:  
Eine Zollbeschau vornehmen und Muster 
und Proben zur Analyse oder zur 
eingehenden Untersuchung entnehmen. 

Gem. Art. 4 f - j ZK - DVO  

3 
Stichprobenweise Kontrolle: 
Die Auswahl der zu überprüfenden 
Sendungen, Anmeldungen oder 
Erklärungen soll ein Zufallselement 
einbeziehen gem. Art. 4 f Abs. 2 ZK-DVO 

Gem. Art. 4 f Abs. 2 ZK-DVO  

4 
Unterrichtung der Zollbehörden: 
Die Zollbehörden können eine Befreiung 
von der Gestellungspflicht zulassen gem. 
Art. 76 Abs. 1 c) ZK. 
Unter der Bedingung, dass die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nicht beeinträchtigt wird, 
können die Zollbehörden zulassen, dass 
das zuständige Zollamt nicht über jede 
Ankunft von Waren zu unterrichten ist 
gem. Art. 266 Abs. 2 b) und 287 Abs. 2 
ZK-DVO. 
Trotzdem kann für einen bestimmten 
Zeitraum eine Benachrichtigung der 
Zollbehörden über die Ankunft von Waren 
vorgesehen werden. 

Gem. Art. 4 f - j ZK - DVO  
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4. Kontrollen nach Überlassung der Ware - AEO und Nicht - AEO 
Nr.  Maßnahme Häufigkeit Risikofaktor  

(Hoch, mittel, gering) 

1 
Nachträgliche Kontrollen durch die 
Abrechnungszollstelllen werden 
durchgeführt 
a) der ergänzenden Zollanmeldung 

durch den überwachenden 
Mitgliedstaat: 
tarifliche Einreihung der Waren 
Abgaben 
Wert 
Ursprung 
Wechselkurs - soweit anwendbar 
Frachtkosten und 
Lieferbedingungen 

b) zur Einhaltung von Verboten und 
Beschränkungen oder anderer 
Regelungen zur Überlassung in das 
jeweilige Zollverfahren; 

c) zur Behandlung von Lizenzen und 
Genehmigungen, die 
Handelsmaßnahmen oder 
Maßnahmen der Agrarpolitik 
betreffen; 

d) zur Überprüfung, ob die Mitarbeiter, 
die mit Zollangelegenheiten betraut 
sind, sich der Notwendigkeit 
bewusst sind, die Zollbehörden zu 
informieren, sobald 
Unstimmigkeiten auftreten und ob 
geregelte Informationswege über 
die Information der Zollbehörde 
über diese Unstimmigkeiten 
eingerichtet sind;  

e) um bei Vorliegen von 
Vertretungsverhältnissen 
festzustellen, ob befriedigende 
Aufzeichnungen und Unterlagen 
vorliegen, um die vertretenen 
Personen zu identifizieren und 
erforderliche Kontrollen durchführen 
zu können. 

f) Von den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten: 
Umsatzsteuer 
Statistik 
zur Einhaltung von Verboten und 
Beschränkungen oder anderer 
Regelungen zur Überlassung in das 
jeweilige Zollverfahren  

Entsprechend des festgestellten 
Risikos 
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5. Fortlaufende Überwachung durch das Fachsachgebiet - AEO und Nicht - AEO 

Nr. Maßnahme Häufigkeit Risikofaktor  

(Hoch, mittel, gering) 

1 
Nachträgliche Kontrollen werden 
durchgeführt, um zu überprüfen, ob die 
Abwicklung des Verfahrens den zwischen 
den Zollbehörden und dem Inhaber des 
Zollverfahrens getroffenen 
Vereinbarungen entspricht. 

  

2 
Nachträgliche Kontrollen werden 
durchgeführt, um zu überprüfen, ob 
Gesetzesänderungen durch den 
Bewilligungsinhaber beachtet werden. 

  

3 
Nachträgliche Kontrollen werden 
durchgeführt, um zu überprüfen, ob der 
Bewilligungsinhaber relevante rechtliche 
Änderungen der Unternehmensstruktur 
und/oder Geschäftsabläufe verfolgt und 
der überwachenden Zollbehörde mitteilt. 

  

4 
Nachträgliche Kontrollen werden 
durchgeführt, um zu überprüfen, ob der 
Bewilligungsinhaber das 
Bewilligungshauptzollamt über alle 
Ereignisse, die nach Erteilung der 
Einzigen Bewilligung aufgetreten sind und 
sich auf deren Aufrechterhaltung oder 
Inhalt auswirken können gem. Art. 253 
Abs. 7 ZK-DVO. 

  

6. Einzige Bewilligung - Allgemeine Fragen 

Nr. Maßnahme Häufigkeit Risikofaktor  
(Hoch, mittel, gering) 

1 
Entscheidung über Methode und Zeitplan 
der Kommunikation zwischen den 
Zollbehörden der beteiligten Mitgliedstaaten 

nach Erfordernis  

2 
Treffen zwischen den Zollbehörden der 
beteiligten Mitgliedstaaten um Fortschritt 
der Einzigen Bewilligungen 

nach Erfordernis  

3 
Treffen zwischen den Zollbehörden der 
beteiligten Mitgliedstaaten um die 
Wirkungsweise des Kontrollplanes zur 
Einzigen Bewilligung zu überprüfen 

nach Erfordernis  

4 
Treffen zwischen den Zollbehörden der 
beteiligten Mitgliedstaaten und dem 
Bewilligungsinhaber oder seiner 
Beauftragten/Vertreters, um die 
Wirkungsweise des Kontrollplanes zur 
Einzigen Bewilligung zu überprüfen. 

nach Erfordernis  

5 
Weitergabe der Anträge auf Beschauen, 
Ergebnisse der Kontrollen und anderer 
festgestellter Unregelmäßigkeiten 
zwischen dem bewilligenden und dem 
teilnehmende Mitgliedstaat 

  

6 
Bewertung der durchgeführten 
Kontrollen/Maßnahmen jährlich  

7 
Gemeinsame Geschäftsprüfungen 

nach Erfordernis  

 

 

 

 

 



N 39 2009 E-VSF-Nachrichten Elektronische Vorschriftensammlung 
  Bundesfinanzverwaltung 
 
 148 / 148  28. August 2009 
 
 
 

55 

Anlage 1b 
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Anlage 2              

      
 

 
Stand: 27. Juli  2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragenkatalog  
 

zur  
 

Selbstbewertung 
 
 
 

Anlage zum Antrag auf Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens 
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3.6. Maßnahmen zur Sicherung von Daten  
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3.8. Schutz der Unterlagen  
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Die Nummerierung der einzelnen Fragen entspricht dem Fragenkatalog zur Selbstbewertung 
bei Antrag auf Erteilung eines AEO-Zertifikats und ist daher nicht fortlaufend. 
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Hinweise zum Ausfüllen des Fragenkatalogs 

 
1. Der Fragenkatalog baut auf den Rechtsvorschriften1 zur Bewilligung eines 

vereinfachten Verfahrens in den Bereichen Ein- und Ausfuhr auf. 
Die Bewilligungsvoraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren entsprechen 
weitgehend den Bewilligungsvoraussetzungen für den Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten (AEO).  
Ist Ihnen bereits ein AEO Zertifikat erteilt worden, ist das Ausfüllen des 
Fragenkatalogs nicht erforderlich. 
Zur Erläuterung der einzelnen Fragen können die Leitlinien zum zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten2 herangezogen werden.  
 
Dieser Fragenkatalog ist zusammen mit dem Antrag auf Bewilligung eines 
vereinfachten Verfahrens bei Ihrem zuständigen Hauptzollamt einzureichen. Es wird 
empfohlen, den Antrag und den Fragenkatalog mit der zuständigen Stelle des 
Hauptzollamts bereits vor der Übersendung zu besprechen.  

 
Der Abschnitt „Informationen über das Unternehmen“ des Fragenkatalogs dient dazu, 
dem bewilligenden Hauptzollamt einen Überblick über Ihr Unternehmen zu geben. 
Die dort abgefragten Angaben zum Unternehmen können daher häufig allgemein 
gehalten werden und dienen der Aufnahme im Zeitpunkt der Antragstellung. Sofern 
das Vorliegen bestimmter Bewilligungsvoraussetzungen für Ihr Unternehmen bereits 
im Rahmen anderer zollrechtlicher Bewilligungen nachgewiesen wurde, ist ein 
Hinweis auf die entsprechende zollrechtliche Bewilligung im Regelfall ausreichend.  
 

2. Es müssen nicht immer alle Punkte des Fragenkatalogs der beantragten Bewilligung 
(Vereinfachtes Anmeldeverfahren oder Anschreibeverfahren) beantwortet werden. 
Sollte eine Frage für Sie nicht zutreffend sein, geben Sie dies bitte mit einer kurzen 
Begründung an. Fragen, die sich lediglich auf das Anschreibeverfahren beziehen, 
sind entsprechend gekennzeichnet. Sofern kein gesonderter Hinweis enthalten ist, 
gelten die Fragen für die Ein- und Ausfuhr. Auch Circa-Angaben sind möglich. 

 
3. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Bewertung des Vorliegens der 

Bewilligungsvoraussetzungen nicht allein auf die Beantwortung von Einzelfragen 
abgezielt wird, sondern der gesamte zu dem jeweiligen Kriterium maßgebliche 
Fragenkomplex berücksichtigt wird. So führt eine unzureichende Beantwortung einer 
Einzelfrage dann nicht zu einer Ablehnung der beantragten Bewilligung, wenn das 
entsprechende Kriterium im Rahmen einer Gesamtbetrachtung dennoch erfüllt wird.  
 

 
 

 
1 Artikel 76 Zollkodex (VO (EWG) Nr. 2913/92) und Artikel 253 ff. Zollkodex-DVO (VO (EWG) Nr. 2454/93) 
2 Kommissionsdokument TAXUD/2006/1450 vom 29. Juni 2007 
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4. Als Nachweis für das Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen für ein 
vereinfachtes Verfahren sind keine Zertifizierungen oder Gutachten erforderlich. 
Sofern Ihr Unternehmen jedoch bereits im Besitz von Zertifikaten, Gutachten oder 
ähnlichen Schlussfolgerungen von Sachverständigen (z. B. Wirtschaftsprüfungs-
berichte) ist, welche die erforderlichen Kriterien ganz oder teilweise abdecken, geben 
Sie diese bitte bei der Antwort zum jeweiligen Kriterium mit an. Legen Sie bitte die 
entsprechenden Dokumente mit vor (Ablichtungen).  

 
5. Legen Sie bitte die im Fragenkatalog angesprochenen internen Anweisungen und 

Dokumentationen zusammen mit dem Fragenkatalog vor. Sollten diese zu 
umfangreich sein bzw. nicht beigefügt werden können, so benennen Sie diese im 
Fragenkatalog und halten diese für eine Vorort-Prüfung in Ihrem Unternehmen bereit. 

 
6. Die Anlagen sind so zu kennzeichnen, dass Sie der betreffenden Frage zugeordnet 

werden können. Sie sind in das Verzeichnis der Anlagen am Ende des Dokumentes 
einzutragen. In den Anlagen sind die für die Beantwortung der Fragen erforderlichen 
Passagen zu kennzeichnen. 
 

7. Der beantwortete Fragenkatalog ist zusammen mit den zugehörigen Anlagen dem für 
die Bewilligung zuständigen Hauptzollamt zusammen mit dem Antrag möglichst 
elektronisch (z. B. auf CD-ROM) zur Verfügung zu stellen. 

 
8. Die im Rahmen des Antragsverfahrens übersandten Daten unterliegen dem 

Steuergeheimnis und werden vertraulich behandelt. Lediglich bei Anträgen auf die 
Erteilung von einzigen Bewilligungen werden die relevanten Angaben im Rahmen 
des Informations- und Kommunikationssystems mit den anderen Mitgliedstaaten 
ausgetauscht. Die darüber hinausgehenden Daten dieses Fragenkatalogs werden 
ohne Ihre ausdrückliche vorherige Zustimmung (siehe Feld 16 des Antrags, 
Zusatzblatt Einfuhr/Ausfuhr) weder an andere nationale noch internationale Behörden 
weitergegeben. 
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Fragenkatalog 
 
 

1. Informationen über das Unternehmen 
 

 

1.1. Allgemeine Angaben über das Unternehmen 
 

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Benennen Sie bitte Name, Sitz und Rechtsform des 
antragstellenden Unternehmens. 

1.1.1. 
 

Antwort: 
      

      

 

Benennen Sie, soweit für die Gesellschaftsform Ihres 
Unternehmens zutreffend, 

a) die Haupteigentümer/-anteilseigner mit 
Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum und 
Beteiligungsanteil,  

b) die Vorstandsmitglieder oder geschäftsführende 
Personen mit Vorname, Name und 
Geburtsdatum und 

c) die Mitglieder von Beiräten und Aufsichtsräten 
mit Vorname, Name und Geburtsdatum. 

1.1.2. 
 

Antwort: 
      

      

 

Beschreiben Sie kurz Ihre wirtschaftliche Tätigkeit  1.1.3. 
 Antwort: 

      

      

 

Benennen Sie (mit Anschrift) und geben Sie eine 
kurze Beschreibung der dort ausgeübten Tätigkeiten: 

a) die einzelnen Standorte Ihres Unternehmens 
sowie die Anzahl der Beschäftigten in jeder 
Abteilung (ggf. eine Circa-Angabe) und,  

b) die Standorte, an denen ein Dritter ausgelagerte 
Tätigkeiten für Ihr Unternehmen ausführt. 

1.1.4. 
 

Antwort: 
      

      

 

Beschreiben Sie die interne Organisationsstruktur 
Ihres Unternehmens sowie die 
Aufgaben/Zuständigkeiten jeder Abteilung.  

1.1.5. 
 

Antwort: 
      

      

 

Benennen Sie die wichtigsten Führungskräfte 
(Geschäftsführende Direktoren/innen, 
Abteilungsleiter/innen, Leiter/in der Buchhaltung, 
Leiter/in der Zollabteilung usw.) des Unternehmens 
und beschreiben Sie die diesbezüglichen 
Vertretungsregelungen. 

1.1.6. 
 

Antwort: 
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1.2 Geschäftsvolumen 
 

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Benennen Sie den jährlichen 
a) Umsatz 
b) Gewinn/Verlust 
Ihres Unternehmens in den letzten drei 
Geschäftsjahren. 

1.2.1. 
 

Antwort: 
      

      

 

Geben Sie für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr 
das  
a) Einfuhrvolumen (Menge und Wert in €) aus 
Drittländern, 
b) Ausfuhrvolumen (Menge und Wert in €) in 
Drittländer. 
c) Volumen (Menge und Wert in €) der 
Einlagerungen in und Auslagerungen aus einem 
Zoll- oder Steuerlager (soweit vorhanden). 
Schätzen Sie für die nächsten beiden 
Geschäftsjahre das jeweilige, voraussichtliche 
Volumen (sofern diesbezügliche Erkenntnisse 
vorliegen). 
(Angabe in den Felder 8.b, d des Antrags, 
Zusatzblatt Einfuhr/Ausfuhr). 

1.2.2. 
 

Antwort: 
      

      

 

Kaufen Sie Waren von bzw. liefern Sie Waren an 
Unternehmen, die mit Ihnen verbunden sind  
(vgl. Artikel 143 ZK-DVO)?  
Wenn ja, an welche bzw. von welchen 
Unternehmen? 

1.2.3. 
 

Antwort: 
      

      

 
1.3. Angaben zu Zollangelegenheiten 

 
Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Benennen Sie die in Ihrer Organisation für 
Zollangelegenheiten verantwortlichen Personen 
oder die Personen, die Zollangelegenheiten 
bearbeiten (z. B. Zollsachbearbeiter/innen, Leiter/in 
der Zollabteilung) mit Angabe des Vornamens, 
Namens, Geburtsdatums, der Stellung in der 
Organisation sowie des Kenntnisstands in Bezug 
auf Zollfachwissen (z. B. Art und Umfang der 
Ausbildung, Berufserfahrung; Teilnahme an 
Schulungsveranstaltungen, usw.) und/oder in 
allgemeinen Geschäftsangelegenheiten (z. B. 
kaufmännische Ausbildung). 

1.3.1. 
 

Antwort: 
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Beantworten Sie bitte folgende Fragen: 
a) Nehmen Sie Ihre Zollangelegenheiten im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung wahr? 
b) Lassen Sie sich in Zollangelegenheiten vertreten, 
wenn ja, durch wen und wie (direkt oder indirekt)? 
c) Vertreten Sie andere Personen in 
Zollangelegenheiten? Wenn ja, wen und wie (direkt 
oder indirekt)? (Geben Sie hier die wesentlichen 
Firmen an) 
(Angabe in Feld 1.d. des Antrags) 

1.3.2. 
 

Antwort: 
      

      

 

1.3.3. 
 

Beantworten Sie bitte folgende Fragen: 
a) Beschreiben Sie Ihr Vorgehen zur Anlage, 

Änderung und Aufbewahrung von zollrelevanten 
Stammdaten (z. B. Codenummern, Zollsätze, 
Umsatzsteuersätze, Verbrauchsteuersätze, 
Artikelnummern, Lieferanten- und 
Kundenstamm) und Bemessungsgrundlagen 
(z.B. Zollwert). 

b) Welche Hilfsmittel (z. B. EDV, 
Schulungsunterlagen, verbindliche 
Zolltarifauskünfte) gibt es hierzu? 

      

 
 

1.3.4 nicht vergeben (Angabe in Feld 8.a. Zusatzblatt Einfuhr/Ausfuhr) 
 

Geben Sie einen Überblick über den präferenziellen 
und nichtpräferenziellen Ursprung der eingeführten 
Waren. Welche internen Maßnahmen haben Sie 
getroffen, um sich zu vergewissern, dass das 
Ursprungsland der von Ihnen eingeführten Waren 
zutreffend angegeben ist? 
Beschreiben Sie Ihre Vorgehensweise bei der 
Ausstellung von Präferenz- und 
Ursprungsnachweisen bei der Ausfuhr. 

1.3.5. 
 

Antwort: 
      

      

 
2. Bisherige Einhaltung der Zollvorschriften 

(Art. 253c Abs. 1 i.V.m. Art. 14h ZK-DVO) 
Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Beantworten Sie bitte folgende Fragen  
a) Wie viele Zollanmeldungen, getrennt nach Ein- 
und Ausfuhr wurden in den vergangenen drei  
Geschäfts- oder Kalenderjahren jährlich 
eingereicht? 
b) Sind in den kommenden Jahren wesentliche 
Änderungen der Fallzahlen zu erwarten? 
c) Bei welchen Zollstellen haben Sie überwiegend 
abfertigen lassen? 
d) Welche Vertreter in Zollangelegenheiten waren 
hierbei beteiligt? (vgl. 1.3.2) 
(Angabe in Feld 8.c. des Antrags, Zusatzblatt 
Einfuhr/Ausfuhr) 

2.1. 
 

Antwort: 
      

      



N 39 2009 E-VSF-Nachrichten Elektronische Vorschriftensammlung 
  Bundesfinanzverwaltung 
 
 148 / 148  28. August 2009 
 
 
 

64 

 

Wurden in den vergangenen drei Jahren 
zollrechtliche Vereinfachungen/Bewilligungen 
abgelehnt, widerrufen bzw. ausgesetzt?  
Wenn ja, welche und warum? 

      2.2. 
 

Antwort: 
      

 

 

2.3. 
 

Haben Sie in Ihrem Unternehmen Maßnahmen für 
die Meldung von zollrechtlichen Unregelmäßigkeiten 
an die betreffenden Behörden eingeführt und hierzu 
entsprechende Kontaktpersonen benannt? 
Beschreiben Sie das Verfahren und benennen Sie 
eine Kontaktperson für Zollangelegenheiten. 

      

 
3. Buchführungs- und Logistiksystem) 

 
 

3.1. Prüfpfad 
(Art. 253c Abs. 1 Uabs. 2 i.V.m. Art. 14i Buchst. a) 
ZK-DVO 
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen bei 
Anträgen auf Bewilligung eines 
Anschreibeverfahrens: 

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Verfügt Ihre Buchhaltung über einen Prüfpfad, der 
es den Zollbehörden ermöglicht, jede Eintragung bis 
zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen, um deren 
Richtigkeit zu überprüfen? Beschreiben Sie, durch 
welche Referenzmerkmale diese Verbindungen 
ermöglicht werden. 
Der Prüfpfad stellt die vollständige und kurzfristige 
Nachvollziehbarkeit von zollrelevanten Vorgängen 
im Buchführungssystem anhand von Verbindungen 
zwischen Warenbewegungen, Datenerfassung und 
Buchungsbelegen dar. Diese Verbindungen werden 
durch Referenzmerkmale ermöglicht. Sie können 
sowohl elektronisch als auch manuell sein. 
Sofern Ihr Unternehmen bisher nicht über einen 
derartigen Prüfpfad verfügt, beschreiben Sie, wie 
Sie sicherstellen, dass Zollkontrollen im 
Buchführungssystem erleichtert werden. 

3.1.1. 
 

Antwort: 
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3.2. Buchführungssystem 
(Art. 253c Abs. 1 Uabs. 2 i.V.m. Art. 14i Buchst. a), 
c) ZK-DVO 
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen bei 
Anträgen auf Bewilligung eines 
Anschreibeverfahrens: 

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Benennen Sie die in den nachfolgend aufgeführten 
Bereichen verwendeten Buchführungssysteme. 
Geben Sie jeweils mit an, ob es sich dabei um eine 
Standardsoftware, eine speziell auf Ihr 
Unternehmen zugeschnittene Anwendungssoftware 
oder um eine manuelle Buchführung handelt: 
a) Finanzbuchhaltung 
b) Einkauf / Verkauf 
c) Material- oder Warenwirtschaft 
d) Logistik 
e) Zollabwicklung (z. B. Anschreibungen zum Zolllager, 

Abrechnung der aktiven Veredelung, Abwicklung des 
Ausfuhrverfahrens ). 

3.2.1. 
 

Antwort: 
      

      

 

Wie stellen Sie sicher, dass die Grundsätze 
ordnungsgemäßer DV-Gestützter 
Buchführungssysteme (GoBS; 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/si
d_229B162CD3BBACE294334F2A2BFEEE80/DE/B
MF_Startseite/Service/Downloads/Abt_IV/BMF_Sch
reiben/015,property=publikationFile.pdf) bzw. 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB 
nach §§ 238 und 239 Handelsgesetzbuch, §§ 140 - 
148 Abgabenordnung) eingehalten werden? 

3.2.2. 
 

Antwort: 
      

      

 
Gibt es in den EDV-Systemen eine Trennung der 
Funktionen Entwicklung, Test und Betrieb? 
Durch die Trennung wird sichergestellt, dass keine 
Entwicklungs- und Testdaten in die Betriebsdaten 
einfließen. 

3.2.3. 
 

Antwort: 
      

      

 

Wurden Anwendungen an externe Unternehmen 
ausgelagert? Wenn ja, 
a) benennen Sie jeweils die ausgelagerten 

Anwendungen des Buchführungssystems. 
b) wie ist sichergestellt, dass hinsichtlich der 

ausgelagerten Anwendungen die 
Ordnungsvorschriften und 
Aufbewahrungsregelungen eingehalten werden? 

c) an welches Unternehmen wurden die 
Anwendungen übertragen? 

d) haben Dritte den Status eines AEO und wenn ja, 
welches AEO-Zertifikat? 

3.2.4. 
 

Antwort: 
      

      

 



N 39 2009 E-VSF-Nachrichten Elektronische Vorschriftensammlung 
  Bundesfinanzverwaltung 
 
 148 / 148  28. August 2009 
 
 
 

66 

Beschreiben Sie, wie in den Bereichen Material- 
oder Warenwirtschaft und Logistik 
Nichtgemeinschaftswaren bzw. Waren, die der 
zollamtlichen Überwachung unterliegen, von 
Gemeinschaftswaren bzw. nicht 
überwachungspflichtigen Waren unterschieden 
werden. 

3.2.5. 
 

Antwort: 
      

      

 

3.3. Interne Kontrollsysteme 
(Art. 253c Abs. 1 Uabs. 2 i.V.m. Art. 14i Buchst. d) 
ZK-DVO 

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Beschreiben Sie kurz die betriebsinternen 
Richtlinien zum internen Kontrollsystem 
(Maßnahmen wie: Arbeitsanweisungen, 
Mitarbeiterschulungen, Kontrollvorgaben zur 
Aufdeckung von Arbeitsfehlern, Vier-Augen-Prinzip), 
die in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Einkauf, 
Verkauf, Produktion, Material- oder Warenwirtschaft 
und Logistik beachtet werden müssen. 
Wie erfolgt jeweils die Aktualisierung? 

3.3.1. 
 

Antwort: 
      

      

 

Ist der Produktionsbereich klar vom Einkaufs-, 
Verkaufs- und Verwaltungsbereich in den Abläufen 
und Verantwortlichkeiten getrennt? 
Wer erstellt Kalkulationen bzw. Neukalkulationen? 

3.3.2. 
 

Antwort: 
      

      

 
3.4 Materialfluss (nicht vergeben) 
 
3.5. Zollförmlichkeiten 

(Art. 253c Abs. 1 Uabs. 2 i.V.m. Art. 14i Buchst. e) 
ZK-DVO  

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Beschreiben Sie das Verfahren zur Erstellung der 
Zollanmeldungen/Begleitdokumente und der 
zollrechtlichen Anschreibungen bzw. 
Aufzeichnungen 
Welche internen Kontrollmaßnahmen sind hierbei 
vorgesehen? 
Welche Kontrollmaßnahmen erfolgen im Falle der 
Vertretung durch Dritte? 

3.5.1. 
 

Antwort: 
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Handeln Sie mit Waren, die handelspolitischen 
Maßnahmen oder Verboten und Beschränkungen 
unterliegen? Wenn ja, beschreiben Sie die 
Verfahren bzw. Förmlichkeiten für den Umgang mit 
Lizenzen und Genehmigungen. 
Handelspolitische Maßnahmen gem. Artikel 1 Nr. 7 
ZK-DVO sind z. B. Ein- und 
Ausfuhrbeschränkungen, Embargomaßnahmen 
oder mengenmäßige Beschränkungen. 
 
Nur für das vereinfachte Ausfuhrverfahren: 
Beschreiben Sie das Verfahren zur Überprüfung 
hinzukommender Ausfuhrwaren/ Warenempfänger 
auf außenwirtschaftsrechtliche 
Handelsbeschränkungen. Wurden Ihnen durch das 
BAFA Auskünfte zur Güterliste oder Nullbescheide 
erteilt? Wurden Anträge auf Erteilung einer 
Ausfuhrgenehmigung durch das BAFA abschlägig 
beschieden? 
Wie stellen Sie sicher, dass die Verordnungen zur 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 
eingehalten werden? 

3.5.2. 
 

Antwort: 
      

      

 

3.6. Maßnahmen zur Sicherung von Daten 
(Art. 253c Abs. 1 Uabs. 2 i.V.m. Art. 14i Buchst. f) 
ZK-DVO 
Bitte beantworten Sie folgende Frage bei Anträgen 
auf Bewilligung eines Anschreibeverfahrens: 

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen zur 
Datensicherung wie Backups, Wiederherstellung 
von Dateien und Fallback-Vorkehrungen. 

3.6.1. 
 

Antwort: 
      

      

 

Wie lange werden die Daten im Produktivsystem 
vorrätig gehalten und wie lange werden diese Daten 
archiviert? 

3.6.2. 
 

Antwort: 
      

      

 

Auf welchen Medien und in welchem 
Softwareformat werden die Daten gespeichert? 

3.6.3. 
 

Antwort: 
      

      

 
3.7. Schutz der Computersysteme 

(Art. 253c Abs. 1 Uabs. 2 i.V.m. Art. 14i Buchst. h) 
ZK-DVO 
Bitte beantworten Sie folgende Frage bei Anträgen 
auf Bewilligung eines Anschreibeverfahrens: 

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Welche Maßnahmen wurden getroffen, um Ihr 
Computersystem vor unbefugtem Eindringen zu 
schützen (Firewall, Antivirenprogramm, 
Kennwortschutz)? 

3.7.1. 
 

Antwort: 
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Nach welchen Verfahren werden Zugriffsrechte 
vergeben? 
Wer ist verantwortlich für den Schutz des 
Computersystems? 

3.7.2. 
 

Antwort: 
      

      

 

Verfügt Ihr Unternehmen über einen 
Notfallplan/Sicherheitsplan für den Fall von 
Systemstörungen oder Systemausfall? 
Beschreiben Sie diesen kurz. 

3.7.3. 
 

Antwort: 
      

      

 

3.8. Schutz der Unterlagen 
(Art. 253c Abs. 1 Uabs. 2 i.V.m. Art. 14i Buchst. f), 
h) ZK-DVO 
Bitte beantworten Sie folgende Frage bei Anträgen 
auf Bewilligung eines Anschreibeverfahrens: 

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Welche Maßnahmen wurden getroffen, um den 
unbefugten Zugriff, den Missbrauch, die absichtliche 
Zerstörung und den Verlust von 
Informationen/Unterlagen zu erkennen bzw. die 
Informationen/Unterlagen davor zu schützen (z. B. 
beschränkte Zugriffsrechte, Erstellung von 
elektronischen Sicherungskopien)? 

3.8.1. 
 

Antwort: 
      

      

 

3.8.2 (nicht vergeben) 
3.8.3 (nicht vergeben) 
 
4. Zahlungsfähigkeit 

(Art. 253b Abs. 3 ZK-DVO, Art. 253c Abs.1 ZK-DVO 
i.V.m. Art. 14j ZK-DVO 

Bewertung 
(für zollamtliche Zwecke) 

 

Wurde über das Vermögen Ihrer Firma in den letzten 
drei Jahren ein Insolvenzverfahren eröffnet? 

4.1. 
 

Antwort: 
      

      

 

Begründen Sie, dass Ihr Unternehmen in einer 
gesicherten finanziellen Lage i. S. v. Artikel 14j ZK-
DVO ist. 
Gehen Sie dabei auf die Vermögens-, Ertrags-, 
Finanzlage der letzten drei Jahre ein und belegen Sie 
dies durch geeignete, aktuelle Unterlagen (z. B. 
Jahresabschluss, Finanzplanung, 
Wirtschaftsprüfungsbericht, Kreditzusageschreiben 
der Hausbanken). 

4.2. 
 

Antwort: 
      

      

 

 
5. Sicherheitsanforderungen (nicht vergeben) 
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Liste der Anlagen zum Fragenkatalog 

 
 

lfd. Nr.  Bezeichnung der Anlage 
 

 

1 
 

 

 
 

Handelsregisterauszug bzw. Gewerbeanmeldung 
 

 

      
 
 

 

Bestellung von empfangsbevollmächtigten Personen (nur für 
antragstellende Unternehmen außerhalb Deutschlands) 
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Anlage 3 
 
 
 
Vereinfachte Verfahren zur Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr 

- Dienstvorschrift - 
Besondere Vorschriften für binnengrenzüberschreitende Verfahren mit Österreich 

 
 
 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 
 
Abschnitt A - Bewilligung in Deutschland/Abfertigung in Österreich  

a) Vereinfachtes Anmeldeverfahren (VAV) 
b) Anschreibeverfahren (ASV) 

 

Abschnitt B - Bewilligung in Österreich/Abfertigung in Deutschland  
a) Vereinfachtes Anmeldeverfahren 
b) Anschreibeverfahren 

 
 
Abschnitt A - Bewilligung in Deutschland/Abfertigung in Österreich 
 

Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
 

Allgemeines 
(1) Der Antrag auf Erteilung einer binnengrenzüberschreitenden Bewilligung ist 
gemeinsam mit einem Entwurf der Bewilligung bzw. mit einer Durchschrift einer bereits 
bestehenden Bewilligung unmittelbar an die Koordinationsstelle für Vereinfachte 
Verfahren in Österreich zu übermitteln. 
 
 

Adresse: 
Competence Center 

Zoll- und Verbrauchsteuerverfahren 
Einzige Bewilligung 

4975 Suben 
Österreich 

Telefon: 0043 7711 2662 
Telefax: 0043 7711 2650 

E-Mail: CC-ZV.Single-Authorisation@bmf.gv.at 
 
 
Anträge auf Erweiterung oder Änderung der Bewilligung (z. B. Warenkreis, 
Abfertigungsstellen, Warenorte, usw.) sind ebenfalls unmittelbar an diese Koordinations-
stelle zu übersenden; das Gleiche gilt bei einem Widerruf der Bewilligung. 
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a) Vereinfachtes Anmeldeverfahren (VAV) 
 

1. Bewilligung 
 
(2) Der Entwurf der Bewilligung für das vereinfachte Anmeldeverfahren hat insbesondere 
folgende Angaben zu enthalten: 
 
·  den Warenkreis, für den die Bewilligung gilt; Waren, die Verboten und Beschränkungen 

für den Warenverkehr über die Grenze oder anderen Verbrauchsteuern als der 
Einfuhrumsatzsteuer unterliegen, sind von der Bewilligung auszuschließen; 

 

·  die Abfertigungszollstellen, bei denen die Waren abgefertigt werden sollen, sind 
genau zu bezeichnen; 

 

·  für die vereinfachte Zollanmeldung darf nur das Einheitspapier nach 
österreichischem Vordruck »Za 58 A« bzw. Ergänzungsblatt »Za 58 A 1« 
verwendet werden; der Abfertigungszollstelle sind je ein Exemplar 6 und 8 sowie 
ein zusätzliches Exemplar 6 des Einheitspapiers für die Abrechnungszollstelle 
vorzulegen; 

 

·  für Waren, die seitens der österreichischen Zollverwaltung auf ein Kontingent bzw. 
einen Plafond angerechnet werden sollen, ist mit der vereinfachten Zollanmeldung 
eine Kontingent/Plafond-Meldung nach dem Muster laut Anhang 1 vorzulegen; die 
Rückmeldung der Kontingentstelle in Suben des Zollamtes Linz Wels erfolgt direkt 
an die zuständige Abrechnungszollstelle; 

 

·  die erforderlichen Angaben in der vereinfachten Zollanmeldung laut Anhänge 2 und 
3, insbesondere: 

 

- die Warennummer laut österreichischem Gebrauchszolltarif im Feld 33, 
einschließlich dem Einfuhrumsatzsteuercode im Feld 33, 5. Unterfeld; 

 

- der Verfahrenscode im Feld 37; im 2. Unterfeld ist in allen Fällen der nationale 
Code »8« anzugeben; 

 

- im Feld 44 ist ein Hinweis auf das vereinfachte Anmeldeverfahren 
aufzunehmen, zusätzlich ist das bewilligende Hauptzollamt sowie die Nummer 
der Bewilligung einzutragen; 

 

- für die Länder- und Währungscodes sind die ISO-Alpha-2 bzw. ISO-Alpha-3 
Codes zu verwenden; 

 

- bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr mit anschließender 
innergemeinschaftlicher Lieferung (Verfahrenscode 4200) ist 

 

- für Zwecke der Umsatzsteuer für die Fälle der Anmeldung der Waren im 
eigenen Namen und für eigene Rechnung (Anmelder = Empfänger) im Feld 
8 die vom Finanzamt Graz-Stadt dem Empfänger zugeteilte österreichische 
Finanzamts-/Steuernummer (FA/StNr.) und die österreichische 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) einzutragen; im Feld 44 ist die 
deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Empfängers anzugeben 
(siehe Anhang 2); 
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- für die Fälle der Anmeldung der Waren im eigenen Namen und für fremde 
Rechnung (indirekte Vertretung des Empfängers durch den Anmelder) für 
Zwecke der Umsatzsteuer im Feld 8 die deutsche Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Empfängers, im Feld 14 die dem Anmelder vom 
Finanzamt Graz-Stadt für diese Zwecke vergebene österreichische 
Sonder-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer einzutragen; das indirekte 
Vertretungsverhältnis ist zusätzlich im Feld 14 durch einen entsprechenden 
Hinweis anzugeben (z. B. »Empfänger indirekt vertreten« oder »E/ID«); 
siehe Anhang 3; 

 

- bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr mit Verbleib der 
Waren in Österreich (Verfahrenscode »4000«) ist für Zwecke der 
Umsatzsteuer im Feld 8 die vom Finanzamt Graz-Stadt dem Empfänger 
zugeteilte österreichische Finanzamts-/Steuernummer (FA/StNr.) 
einzutragen; 

 

- im Übrigen sind die erforderlichen Angaben den beigefügten Mustern zum 
Ausfüllen des Einheitspapiers zu entnehmen; Eintragungen mit »X« weisen 
auf Alphazeichen, Eintragungen mit der Ziffer »9« auf numerische Angaben 
hin; 

 

·  die Meldung der Daten für die EXTRASTAT und der Daten für die steuerbefreiende 
Lieferung erfolgt aufgrund der vereinfachten Zollanmeldung seitens der 
österreichischen Zollverwaltung; im Falle des Verfahrenscodes »4200« erfolgt die 
Meldung der Daten für die steuerbefreiende Lieferung nur bei indirekter Vertretung 
(Sonder-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Feld 14); 

 

·  die Erhebung der Einfuhrabgaben nach Gemeinschaftsrecht (Artikel 4 Nr. 10 ZK) 
erfolgt aufgrund einer ergänzenden Zollanmeldung nach Artikel 76 ZK durch die zu 
bezeichnende Abrechnungszollstelle; 

 

·  für die Einfuhren über österreichische Zollstellen sind die ergänzenden 
Zollanmeldungen getrennt abzugeben; 

 

·  im Anschluss an die innergemeinschaftlichen Lieferungen sind die Warenbezüge 
von den jeweiligen Empfängern im Rahmen der sog. Erwerbsbesteuerung bei ihren 
zuständigen Finanzämtern anzumelden; 

 

·  im Falle des Verfahrenscodes »4000« ist ein Hinweis aufzunehmen, dass für die 
Erhebung sonstiger Eingangsabgaben (z. B. EUSt) für die in Österreich 
verbleibenden Waren eine gesonderte österreichische Bewilligung einer 
Sammelanmeldung erforderlich ist. 

 
 
(3) Unter Berücksichtigung der Stellungnahme durch die Koordinationsstelle für 
Vereinfachte Verfahren ist vom zuständigen Hauptzollamt die Bewilligung für das 
binnengrenzüberschreitende vereinfachte Verfahren zu erteilen; eine Durchschrift dieser 
Bewilligung ist der Koordinationsstelle für Vereinfachte Verfahren zu übermitteln, die die 
in der Bewilligung genannten Abfertigungszollstellen über die Erteilung der Bewilligung in 
Kenntnis setzt. 
Auf besondere Regelungen, die von der Abfertigungszollstelle zu berücksichtigen sind, 
wie z. B. Weiterleitung der vereinfachten Zollanmeldung oder Vorgangsweise bei der 
Abfertigung bestimmter Waren, ist in einem Begleitschreiben hinzuweisen. 
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(4) Dem Hauptzollamt Nürnberg, Sachgebiet B - Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen - 
Frankenstraße 208, 90461 Nürnberg ist ebenfalls ein Abdruck der erteilten Bewilligung 
vorzulegen. 
 
 
 
2. Abfertigung durch die österreichische Zollstelle 
 
(5) Ersuchen der Abrechnungszollstelle um eingehende Zollbeschau oder Entnahme von 
Mustern und Proben sind unmittelbar der Abfertigungszollstelle zu übermitteln. 
Ergebnisse und Feststellungen der Prüfung der vereinfachten Zollanmeldung und einer 
vorgenommenen Zollbeschau werden von der Abfertigungszollstelle auf allen 
Exemplaren der vereinfachten Zollanmeldung (nicht auf einem Zusatzblatt) vermerkt. 
 
 
(6) Der Umfang der vorgenommenen Warenbeschau sowie Feststellungen über 
Unregelmäßigkeiten werden in codierter Form im Feld D/J (5. Unterfeld - U/BV) 
eingetragen; folgende Codes werden verwendet: 
 
1. Teilfeld (Umfang der Beschau und Unregelmäßigkeiten): 
In diesem Unterfeld wird der Umfang der Beschau unter Hinweis auf Unregelmäßigkeiten 
in codierter Form eingetragen: 
 

0 keine Beschau 
1 äußere Beschau ohne Unregelmäßigkeiten 
2 innere Beschau ohne Unregelmäßigkeiten 
3 äußere Beschau mit Unregelmäßigkeiten 
4 innere Beschau mit Unregelmäßigkeiten 
5 anrechenbare Beschau im Rahmen der Ausfuhrerstattung 
 
2. Teilfeld (Beschauvermerk): 
In diesem Unterfeld werden die getroffenen Feststellungen bzw. weiteren 
Veranlassungen in codierter Form eingetragen: 
 

00 keine Feststellungen 
01 Mehrmenge 
02 Fehlmenge 
03 Rohmasse unrichtig 
04 Ware(n) nicht mit Angaben in der Anmeldung übereinstimmend 
05 Ware(n) nicht mit Angaben in der Rechnung übereinstimmend 
06 Wert unrichtig 
07 Einreihung unrichtig 
08 Eigenmasse unrichtig 
09 Ursprung unrichtig 
10 Verifizierung 
11 Einschaltung des Tarifreferenten oder der TUA 
12 Einschaltung eines Sachverständigen 
90 Sonstiges (zusätzliche Bemerkungen im dafür vorgesehenen Textfeld) 
99 2 oder mehr der vorgenannten Codes (Angabe der Codes im vorgesehenen Textfeld) 
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Beispiele für Beschauvermerke: 
 
Innere Beschau ohne Mängel 

5 U/BV  
2 0 0 2 Krt Nr. ABC/1 + 4 

 
 
Innere Beschau mit unrichtiger Einreihung: 

5 U/BV  
4 0 7 Pos. 2; 1 Krt. Nr. XYZ/10 

 
 
Innere Beschau mit unrichtiger Einreihung und unrichtigem Ursprung: 

5 U/BV  
4 9 9 07 (Pos. 2) Krt. Nr. ABC/1 
   09 (Pos. 5) Krt. Nr. ABC/4 

 
 
Die Abstandnahme von der Beschau wird im Feld »U/BV« mit »000« beurkundet. 
 
 
(7) Ergebnisse der technisch-chemischen Untersuchung durch die technische 
Untersuchungsanstalt (TUA) werden von der Abfertigungszollstelle direkt an die 
Abrechnungszollstelle weitergeleitet. 
Abweichende Feststellungen, die im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren 
getroffen werden, werden von der Abfertigungszollstelle auf der vereinfachten Zollanmel-
dung vermerkt. 
 
 
(8) Unregelmäßigkeiten, die zu einer Zollschuldentstehung nach den Artikeln 202 ff. ZK 
führen, werden von der Abfertigungszollstelle gesondert der Abrechnungszollstelle zur 
Kenntnisnahme übermittelt; die Erhebung der Zollschuld für die letztgenannten Fälle 
erfolgt durch die österreichischen Zollstellen. 
 
 
(9) Die von der Abfertigungszollstelle einbehaltenen und für die Abrechnungszollstelle 
bestimmten Exemplare der vereinfachten Zollanmeldung sind grundsätzlich jeweils für 
die erste Monatshälfte am 16. des betreffenden Monats und für die zweite Monatshälfte 
am 1. des folgenden Monats der Abrechnungszollstelle zu übermitteln. 
Bei bewilligter Abgabe der ergänzenden Zollanmeldung in Abschnitten sind die 
vereinfachten Zollanmeldungen der Abrechnungszollstelle jeweils am Tag nach Ablauf 
des zugelassenen Zeitraums (Abschnitts) zu übersenden. 
 
(10) Stellt die Abrechnungszollstelle oder die Außenprüfung abfertigungsrelevante 
Abweichungen von der Zollanmeldung fest, sind diese der Koordinationsstelle für 
Vereinfachte Verfahren im Hauptzollamt Salzburg zu übermitteln. Die Koordinationsstelle 
für Vereinfachte Verfahren leitet diese Feststellungen an die betreffenden 
Abfertigungszollstellen weiter. 
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3. Abrechnung durch die deutsche Abrechnungszollstelle 
 
(11) Bei der Abrechnung der Verfahren ist die Dienstvorschrift Z 12 10 zu beachten. 
Die Abrechnungszollstellen melden dem Hauptzollamt Nürnberg, Sachgebiet B - 
Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen - Frankenstraße 208, 90461 Nürnberg, per Telefax 
(0911/9463-1399), bis zum Ende des jeweiligen Monats die für jeden 
Bewilligungsinhaber festgesetzten Zölle. 
 
b). Anschreibverfahren 
 
1. Bewilligung 
 
(12) Der Entwurf der Bewilligung für das Anschreibeverfahren hat insbesondere folgende 
Angaben zu enthalten: 
 

- Den Warenkreis für den sie gilt; Waren, die Verboten und Beschränkungen für den 
Warenverkehr über die Grenze oder anderen Verbrauchsteuern als der 
Einfuhrumsatzsteuer unterliegen, sind von der Bewilligung auszuschließen; 

 

- die zugelassenen Warenorte in Österreich, zu welchen die Waren zu befördern sind 
und an denen diese übernommen werden sollen, sowie die für diese Warenorte 
zuständigen Zollstellen; 

 

- die Förmlichkeiten für die zentrale Anschreibung im Betrieb des 
Bewilligungsinhabers sowie die Übermittlung der Daten der Anschreibung an die 
zugelassenen Warenorte; 

 

- die Förmlichkeiten über die vorzunehmende Anschreibungsmitteilung an die für den 
Warenort zuständige Zollstelle; 

 

- für Waren, die auf ein Kontingent bzw. einen Plafond angerechnet werden sollen, ist 
eine Kontingent/Plafond-Meldung nach dem Muster laut Anhang 1 dem Zollamt 
Suben/Kontingentstelle unmittelbar nach der Anschreibung zu übermitteln; die 
Rückmeldung vom Zollamt Suben/Kontingentstelle erfolgt direkt an die zuständige 
Abrechnungszollstelle; 

 

- die Anmeldung zur EXTRASTAT für Waren an zugelassenen Warenorten in 
Österreich erfolgt aufgrund einer vom Österreichischen Statistischen Zentralamt 
erteilten Bewilligung; 

 
- im Falle des Verfahrenscodes »4000« ist ein Hinweis aufzunehmen, dass für die 

Erhebung sonstiger Eingangsabgaben (z. B. EUSt) für die in Österreich 
verbleibenden Waren eine gesonderte österreichische Bewilligung einer 
Sammelanmeldung erforderlich ist. 

 
 
(13) Unter Berücksichtigung der Stellungnahme durch die Koordinationsstelle für 
Vereinfachte Verfahren ist vom zuständigen Hauptzollamt die Bewilligung für das 
binnengrenzüberschreitende Anschreibeverfahren zu erteilen; eine Durchschrift dieser 
Bewilligung ist der Koordinationsstelle für Vereinfachte Verfahren zu übermitteln, die die 
in der Bewilligung genannten Zollstellen über die Erteilung der Bewilligung in Kenntnis 
setzt. 
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Auf besondere Regelungen, die von der Zollstelle zu berücksichtigen sind, wie z. B. 
Weiterleitung der Anschreibungsmitteilung oder Vornahme von Warenkontrollen auf 
Ersuchen der Abrechnungszollstelle, ist in einem Begleitschreiben hinzuweisen. 
 
 
(14) Dem Bundesministerium der Finanzen - Referat III B 1 - ist ebenfalls eine Kopie der 
erteilten Bewilligung vorzulegen. 
 
 
 
2. Aufgaben der österreichischen Zollstelle 
 
(15) Ersuchen der Abrechnungszollstelle um eingehende Zollbeschau oder Entnahme 
von Mustern und Proben sind unmittelbar der für den Warenort zuständigen Zollstelle zu 
übermitteln. 
 
Ergebnisse und Feststellungen der Prüfung der Angaben in der Anschreibung und einer 
vorgenommenen Zollbeschau werden von der Zollstelle auf der Anschreibungsmitteilung 
(nicht auf einem Zusatzblatt) vermerkt. 
 
 
(16) Ergebnisse der technisch-chemischen Untersuchung durch die technische 
Untersuchungsanstalt (TUA) werden von der Zollstelle direkt an die 
Abrechnungszollstelle weitergeleitet. Abweichende Feststellungen, die im 
Zusammenhang mit den angeschriebenen Waren getroffen werden, werden von der 
Zollstelle auf der Anschreibungsmitteilung vermerkt. 
 
 
(17) Unregelmäßigkeiten, die zu einer Zollschuldentstehung nach den Artikeln 202 ff. ZK 
führen, werden von der Zollstelle gesondert der Abrechnungszollstelle zur 
Kenntnisnahme übermittelt; die Erhebung der Zollschuld für die letztgenannten Fälle 
erfolgt durch die österreichischen Zollstellen. 
 
 
(18) Die von der Zollstelle einbehaltenen und für die Abrechnungszollstelle bestimmten 
Anschreibungsmitteilungen sind grundsätzlich jeweils für die erste Monatshälfte am 16. 
des betreffenden Monats und für die zweite Monatshälfte am 1. des folgenden Monats 
der Abrechnungszollstelle zu übermitteln. 
 
Bei bewilligter Abgabe der ergänzenden Zollanmeldung in Abschnitten sind die 
Anschreibungsmitteilungen der Abrechnungszollstelle jeweils am Tag nach Ablauf des 
zugelassenen Zeitraums (Abschnitts) zu übersenden. 
 
 
(19) Stellt die Abrechnungszollstelle oder die Außenprüfung abfertigungsrelevante 
Abweichungen von der Zollanmeldung fest, sind diese der Koordinationsstelle für 
Vereinfachte Verfahren im Hauptzollamt Salzburg zu übermitteln. Die Koordinationsstelle 
für Vereinfachte Verfahren leitet diese Feststellungen an die betreffenden Zollstellen 
weiter. 
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3. Abrechnung durch die deutsche Abrechnungszollstelle 
 
(20) Bei der Abrechnung der Verfahren ist die Dienstvorschrift Z 12 10 zu beachten. 
Die Abrechnungszollstellen melden dem Hauptzollamt Nürnberg, Sachgebiet B - 
Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen - Frankenstraße 208, 90461 Nürnberg, per Telefax  
(0911/9463-1399), bis zum Ende des jeweiligen Monats die für jeden 
Bewilligungsinhaber festgesetzten Zölle. 
 
 
 
Abschnitt B - Bewilligung in Österreich/Abfertigung in Deutschland 
 
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
 
Allgemeines 
 
(1) Der Antrag auf Erteilung bzw. auf Erweiterung (z. B. Warenkreis, Zollstellen, usw.) 
einer binnengrenzüberschreitenden Bewilligung wird gemeinsam mit einem Entwurf der 
Bewilligung bzw. mit einer Durchschrift einer bereits bestehenden Bewilligung unmittelbar 
an das für die Abfertigungszollstelle bzw. für den zugelassenen Warenort zuständige 
Hauptzollamt mit der Bitte um Kenntnisnahme und Prüfung übermittelt, ob u. a. die 
Abfertigung bei den beantragten Zollstellen bzw. Anschreibung bei den beantragten 
Warenorten vorgenommen werden kann und ob über die im Antrag genannten 
verantwortlichen Personen etwas Nachteiliges bekannt ist. 
 
Auf Verlangen des zuständigen deutschen Hauptzollamtes wird diesem ein mit den 
vorgeschlagenen Ergänzungen versehener Bewilligungsentwurf zur neuerlichen 
Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Die Erteilung einer binnengrenzüberschreitenden Bewilligung ohne Zustimmung des 
zuständigen deutschen Hauptzollamtes ist nicht zulässig. 
 
 
(2) Hinsichtlich der Form der handelsstatistischen Anmeldung der Waren, die in 
Deutschland in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden oder in den freien 
Verkehr eintreten sollen, ist vom Antragsteller das Einvernehmen mit dem Statistischen 
Bundesamt in Wiesbaden herzustellen und gegebenenfalls eine Zulassung für eine 
gesonderte statistische Anmeldung der Waren zu beantragen. 
 
Die Erteilung einer binnengrenzüberschreitenden Bewilligung ist von der Zustimmung 
bzw. Zulassung durch die vorgenannte Statistikbehörde abhängig; diese Zustimmung 
bzw. Zulassung ist dem Hauptzollamt, bei dem der Antrag auf Erteilung einer 
binnengrenzüberschreitenden Bewilligung eingebracht wurde, vorzulegen. 
 
 
a) Vereinfachtes Anmeldeverfahren 
 
1. Bewilligung 
 
(3) Nach Vorliegen der für die Bewilligungserteilung erforderlichen Voraussetzungen und 
der Zustimmung der für die Abfertigungszollstellen zuständigen deutschen 
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Hauptzollämter und des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden wird die Bewilligung 
für das binnengrenzüberschreitende Verfahren erteilt. Die ausschließlich in Deutschland 
geltenden Vorschriften für die Abwicklung des binnengrenzüberschreitenden 
vereinfachten Verfahrens werden in der Bewilligung gesondert gekennzeichnet 
aufgenommen, insbesondere sind dies: 
 

- der Warenkreis, für den die Bewilligung gilt; Waren, die Verboten und 
Beschränkungen für den Warenverkehr über die Grenze oder anderen 
Verbrauchsteuern als der Einfuhrumsatzsteuer unterliegen, sind von der 
Bewilligung ausgeschlossen; 

 

- die zugelassenen Abfertigungszollstellen, bei denen vereinfachte Zollanmeldungen 
abgegeben werden sollen; 

 

- die Verwendung des in Deutschland für die vereinfachte Zollanmeldung 
vorgesehenen Vordrucks 0777; 

 

- für Waren, die in Deutschland auf ein Zollkontingent oder einen Plafond 
angerechnet werden sollen, die Abgabe einer AÜV-Meldung nach Anweisung C 
des Elektronischen Zolltarifs; die Anrechnungsmitteilung ist von der Zentralstelle 
Zollkontingente direkt der Überwachungszollstelle in Österreich zu übermitteln; 

 

- die für die ordnungsgemäße Abwicklung des vereinfachten Verfahrens 
verantwortlichen Personen; 

 

- die Beachtung der vom Statistischen Bundesamt getroffenen Anordnungen über 
die gesonderte statistische Anmeldung der Waren. 

 
 
(4) Nach Erteilung der Bewilligung wird ein Abdruck davon dem für die 
Abfertigungszollstelle zuständigen Hauptzollamt zur Weiterleitung an die 
Abfertigungszollstelle übermittelt. 
 
 
 
2. Abfertigung durch die deutsche Zollstelle 
 
(5) Ersuchen der österreichischen Überwachungszollstelle um eingehende Zollbeschau 
oder Entnahme von Mustern und Proben werden unmittelbar der betroffenen 
Abfertigungszollstelle übermittelt. 
 
Ergebnisse und Feststellungen der Prüfung der vereinfachten Zollanmeldung und einer 
vorgenommenen Zollbeschau sind von der Abfertigungszollstelle auf allen Exemplaren 
der vereinfachten Zollanmeldung zu vermerken. 
 
 
(6) Ergebnisse der technisch-chemischen Untersuchung durch die zolltechnischen 
Prüfungs- und Lehranstalten oder Zolllehranstalten sind von der Abfertigungszollstelle 
direkt an die österreichische Überwachungszollstelle weiterzuleiten. 
 
Abweichende Feststellungen, die im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren 
getroffen werden, sind von der Abfertigungszollstelle auf der vereinfachten 
Zollanmeldung zu vermerken. 
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(7) Unregelmäßigkeiten, die zu einer Zollschuldentstehung nach den Artikel 202 ff. ZK 
führen, sind von der Abfertigungszollstelle gesondert der österreichischen 
Überwachungszollstelle zur Kenntnisnahme zu übermitteln; die Erhebung der Zollschuld 
für die letztgenannten Fälle hat durch die deutschen Zollstellen zu erfolgen. 
 
 
(8) Die von der Abfertigungszollstelle einbehaltenen und für die österreichische 
Überwachungszollstelle bestimmten Exemplare der vereinfachten Zollanmeldung sind 
grundsätzlich jeweils für die erste Monatshälfte am 16. des betreffenden Monats und für 
die zweite Monatshälfte am 1. des folgenden Monats der österreichischen 
Überwachungszollstelle zu übermitteln. 
 
 
(9) Stellt die österreichische Überwachungszollstelle oder die Außen- und 
Betriebsprüfung/Zoll abfertigungsrelevante Abweichungen von der Zollanmeldung fest, 
werden diese dem für die Abfertigung zuständigen Hauptzollamt übermittelt. 
 
 
b) Anschreibeverfahren 
 
1. Bewilligung 
 
(10) Nach Vorliegen der für die Bewilligungserteilung erforderlichen Voraussetzungen 
und der Zustimmung der für die zugelassenen Warenorte zuständigen deutschen 
Hauptzollämter und des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden wird die Bewilligung 
für das binnengrenzüberschreitende Verfahren erteilt. Die ausschließlich in Deutschland 
geltenden Vorschriften für die Abwicklung des binnengrenzüberschreitenden 
vereinfachten Verfahrens werden in der Bewilligung gesondert gekennzeichnet 
aufgenommen, insbesondere sind dies: 
 

- der Warenkreis, für den die Bewilligung gilt; Waren, die Verboten und 
Beschränkungen für den Warenverkehr über die Grenze oder anderen 
Verbrauchsteuern als der Einfuhrumsatzsteuer unterliegen, sind von der Bewilligung 
ausgeschlossen; 

 

- die zugelassenen Warenorte, an denen die Waren übernommen werden sollen, 
sowie die hierfür zuständigen Abfertigungszollstellen; 

 

- für Waren, die in Deutschland auf ein Zollkontingent oder einen Plafond 
angerechnet werden sollen, die Abgabe einer AÜV-Meldung nach Anweisung C 
des Elektronischen Zolltarifs; die Anrechnungsmitteilung ist von der Zentralstelle 
Zollkontingente der Überwachungszollstelle in Österreich zu übermitteln; 

 

- die Förmlichkeiten über die vorzunehmende Anschreibungsmitteilung an die für 
den Warenort zuständige Zollstelle; 

 

- für Waren, die auf ein Kontingent bzw. einen Plafond angerechnet werden sollen, 
ist eine Kontingent/Plafond-Meldung nach dem Muster laut Anhang 1 dem  
Zollamt Suben/Kontingentstelle unmittelbar nach der Anschreibung zu übermitteln; 
die Rückmeldung vom Zollamt Suben/Kontingentstelle erfolgt direkt an die 
zuständige Abrechnungszollstelle; 
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- einen Hinweis darauf, dass die in Österreich bewilligten Vereinfachungen im 
gemeinschaftlichen Versandverfahren nicht in Deutschland gelten; solche 
Vereinfachungen sind in Deutschland zu beantragen; 

 

- die für die ordnungsgemäße Abwicklung des vereinfachten Verfahrens und die für 
die Übernahme der an den zugelassenen Orten eintreffenden Waren verantwort-
lichen Personen; 

 

- ein Hinweis auf die Abgabe einer ergänzenden Zollanmeldung für die Erhebung 
der EUSt für Waren, die in Deutschland verbleiben, nach den in Deutschland 
geltenden Vorschriften; 

 

- die Beachtung der vom Statistischen Bundesamt getroffenen Anordnungen über 
die gesonderte statistische Anmeldung der Waren; 

 
 
(11) Nach der Erteilung der Bewilligung wird ein Abdruck davon dem für die 
Abfertigungszollstelle zuständigen deutschen Hauptzollamt übermittelt. 
 
 
 
2. Aufgaben der deutschen Abfertigungszollstelle 
 
(12) Ersuchen der österreichischen Überwachungszollstelle um eingehende Zollbeschau 
oder Entnahme von Mustern und Proben werden unmittelbar der betroffenen Abferti-
gungszollstelle übermittelt. 
 
Ergebnisse und Feststellungen der Prüfung der Angaben in der Anschreibung und einer 
vorgenommenen Zollbeschau sind von der Abfertigungszollstelle auf der Anschreibungs-
mitteilung zu vermerken. 
 
 
(13) Ergebnisse der technisch-chemischen Untersuchung durch die zolltechnischen 
Prüfungs- und Lehranstalten oder Zolllehranstalten sind von der Abfertigungszollstelle 
direkt an die österreichische Überwachungszollstelle weiterzuleiten. 
 
Abweichende Feststellungen, die im Zusammenhang mit den angeschriebenen Waren 
getroffen werden, sind von der Abfertigungszollstelle auf der Anschreibungsmitteilung zu 
vermerken. 
 
 
(14) Unregelmäßigkeiten, die zu einer Zollschuldentstehung nach den Artikeln 202 ff. ZK 
führen, sind von der Abfertigungszollstelle gesondert der österreichischen 
Überwachungszollstelle zur Kenntnisnahme zu übermitteln; die Erhebung der Zollschuld 
für die letztgenannten Fälle hat durch die deutschen Zollstellen zu erfolgen. 
 
 
(15) Die von der Abfertigungszollstelle einbehaltenen und für die österreichische 
Überwachungszollstelle bestimmten Anschreibungsmitteilungen sind grundsätzlich 
jeweils für die erste Monatshälfte am 16. des betreffenden Monats und für die zweite 
Monatshälfte am 1. des folgenden Monats der österreichischen Überwachungszollstelle 
zu übermitteln. 
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(16) Stellt die österreichische Überwachungszollstelle oder die Außen- und 
Betriebsprüfung/Zoll abfertigungsrelevante Abweichungen von der Sammelanmeldung 
fest, werden diese dem für die Abfertigung zuständigen deutschen Hautzollamt 
übermittelt. 
 
 
(17) Für die stichprobenweise Prüfung der EUSt-Anmeldung werden auf Ersuchen an die 
Überwachungszollstelle in Österreich von dort die erbetenen Angaben zur Verfügung 
gestellt. 
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Anhang 1 

Vereinfachte Verfahren zur Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr 
- Dienstvorschrift - 

Besondere Vorschriften für binnengrenzüberschreitende Verfahren mit Österreich  
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Anhang 2 

Vereinfachte Verfahren zur Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr  
- Dienstvorschrift - 

Besondere Vorschriften für binnengrenzüberschreitende Verfahren mit Österreich  
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Anhang 3 

Vereinfachte Verfahren zur Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr  
- Dienstvorschrift - 

Besondere Vorschriften für binnengrenzüberschreitende Verfahren mit Österreich  
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Anlage 4 
 
 

Übersicht zu den Standardschreiben in der ATLAS-Anwendung 
„ Bewilligung“  - vereinfachte Verfahren- vV Standardschreiben - 

 
 

Anhang 1 AWU-VV Anforderung weiterer Unterlagen zur Bearbeitung des Antrags auf 
Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens (Absatz 221 DV) 
 

Anhang 2 NAA-VV Nichtannahme des Antrags auf Bewilligung eines vereinfachten 
Verfahrens 

 

Anhang 3 ADA-VV Annahme des Antrags auf Erteilung einer einzigen Bewilligung eines 
vereinfachten Verfahrens (Absatz 241 DV) 
 

Anhang 4 MBA-VV Mitteilung über die beabsichtigte Ablehnung des Antrags auf 
Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens (Absatz 250 DV) 

 

Anhang 5 ABL-VV Ablehnung des Antrags auf Bewilligung eines vereinfachten 
Verfahrens 

 

Anhang 6 BAS-VV Mitteilung über die beabsichtigte Aussetzung der Bewilligung eines 
vereinfachten Verfahrens (Absatz 705 DV) 

 
Anhang 7 ADS-VV Aussetzung der Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens (Absatz 

706 DV) 
 

Anhang 8 VBA-VV Aussetzung der Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens auf Antrag 
(Absatz 709 DV) 

 

Anhang 9 VDA-VV Verlängerung der Aussetzung der Bewilligung eines vereinfachten 
Verfahrens (Aussetzung von Amts wegen) (Absatz 707 DV) 

 
Anhang 10 VAA-VV Verlängerung der Aussetzung der Bewilligung eines vereinfachten 

Verfahrens (Aussetzung auf Antrag) (Absatz 709 DV) 
 

Anhang 11 ABV-VV Aussetzung der Bewilligung eines vereinfachten Verfahrens außer 
Vollzug 

 

Anhang 12 WDA-VV Widerruf der Aussetzung der Bewilligung eines vereinfachten 
Verfahrens (Absatz 709 DV) 

 

Anhang 13 ÜWG-VV Überwachung (Monitoring) (Absatz 504 DV) 
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